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Vorwort .

Vas deutſck san Veltfriedens⏑,em8 90 HN

des Reick t˖ Friede

Verſöhnung und :
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auftritt chrift ſo
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N luch Kr

man heute nicht mehr weiter .
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ſungsentwurf niederzulegen . Der Entwurf mag dem ei zu

and zu bieten , er ſoll kritiſiert werden , denn er

tit allen Mängeln eines ſolchen , aber ſoll zi

raktiſchen 11 führen Ab Jiſt e
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nter den Männern in England , die der Frage einer Neu
organiſation des henſtaatlichen Lebens mit der Überzeugung
ve gkeit ihrer Allgemeinheit nähertreten , gehört Lord

Es darf in Erinnerung zurückgerufen werden

igenblick , als die Welt in den Abgrund des Krieges
es war , in deſſen Kopf der Gedanke der Unbrauch

sherigen Koalitionsſyſtems und
Erſatzes durch ein neues Syſtem auftauchte . In ſeiner Not

Juli 1914 an den Re icstanfl er verſprach er für den Fall
Friede gewahrt und die Kriſe überſtariden werde , ein unter

Teilnahm⸗ Deutſchlands getroffenes Übereinkommen fördern zu
wollen , durch das Deutſchland die Sicherheit erhalten ſollte , daß
Frankre ußl und England gegen den Dreibund keine feind
liche J ge; es heißt da :

war bis jetzt eine zu utopiſche , um den Gegenſtand be⸗
ſchläge zu bilden ; aber wenn die jetzige Kriſe , die ſchwerſte

vielen Menſchenaltern durchzumachen hat , über⸗
ird, hoffe ich, daß die darauffolgende Erleichterung und

8 ·der dara ntſtel Rückſchlag eine innigere Verſtändigung
wiſchen den Mächten als bisher ermöglichen werde . “
Grey ließdamals das Rad des Riſikos laufen . Aber immerhin

allein die Tatſache , daß Grey mitten in dem raſſelnden Lauf des
Räd erkes des alten internationalpolitiſchen Syſtems die Frage
na erührte , was wie ein europäiſcher Staaten⸗
bund ausſieht , iſt bemerken

Grey war es denn auch , der am 23 . Oktober 1916 im aus
ländiſchen Preßverein den Vorſchlag Wilſons in ſeiner Rede im Mai
auf Errichtung e Bundes , der zur Verbürgung des Friedens
nach der e internationale Übereinkunft zuſtandebringen
ſo rüßte :

itgroßer Freude
n

Krlege ein Bündnis
en, 1 tzuerhalten

—
ſie dafür

S ichts ar u nehmen , was über ihre Kräfte gehtr nöglicherweiſe in eine Kriſe bringen könnte . Das Ziel
zündniſſes muß ſein iber die Aufrechterhaltung

der 2 trage zu wachen und dahin zu wirken , daß man erſt eine
Löſung für jeden Konflikt zu finden verſucht , bevor man

zu einer Kriegserklärung über Jahre 1914 beſtand ein derar⸗

daß Grey in der erwähnten Note

gegenſeitige Bindung anſpielte .

deutſche Außerung zu dem
liegt in der eingangs erwähnten Rede

Antwort auf Greys Ausführungen



7

FJioe t 5 iſch 8
Die theoretiſche Se 1

Aber praktiſch werden wir jetzt und

nehmen müſſen
‚ öntſeine entſetzlich

1vol *voller

gewieſen , daß das Prinz es

auchauf demMeere durchgef

hane r engliſchen Weltherrſcha

6 che Gewaltpolit ſtel

d 5 0

d a tech berdi N

f 1 U i erte M
f iteree ichen edi

it 11 l Anlagen frenatürlichen
Entente

ent danach handeln*
auch rhabenſten W ibe

Zuſam eben der Völke

D Vorbedingung für eir

Bezie 0 f dem Wege des S chie

ichen Ausgleichs entgegenſt
keir ggreſſiven

tjederzeitb ereit , einem

Spitze eines[ tichaunmtdee
8die dtern en ſtrer kiüt8

ich hi

im Frieden zu der

8
Koalitionen

nach der

rlichen

1

Del Ekke

entwickel

ernſtlich auf dieſen Boden

8 ge
8nder Gegenſätze

bilden
ölkerbunde

Völkerbund
Ut .

Beendigung des
Frage Stellung

Krieges
It zum1 zum

NVer
0 achtenmac



4
Koalitions prinzips — denn jede Koalition iſt für den , der außer⸗

ihrer ſteht, eine Bedrohung — aus dem bisherigen politiſchen
war nicht geſchickt von Bethmann Hollweg , ſeiner

grundſätzlichen Bereitſchaftserklärung den Satz nachfolgen laſſen ,
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uelle Nationen , von deren Zuſammenwirken der Friede ab⸗
ird . Gleichheit der Gebiete oder Hilfsmittel kann es natürlich1. Ebenſowenig irgend eine andere Art der Gleichheit , die

er gewöhnlichen , friedlichen , geſetzmäßigen Entwicklung der
t erworben werde . Aber niemand verl angt oder erwartet

nd 5, das über die Gleichheit der Rechte hinausgehe . Di
Menſchheit hält j chau nach der Freiheit de

5 i cht ch dem

——
— Macht ! “

nicht in
Völker
ir
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otwendigkeit , daß jede Regier ung

nung der Regierten ableite und
der Freiheit der Meere

bom Zugang zu den offenen Wegen des
We erden . Und der Seeweg muß gleichfalls
durck ungen wie auch tatſächlich frei ſein .

Frei zbere Felne owdAeime ga⸗ non
für den Frieden ,

fü
eichheit und Zuf Viele derzeit

in Geltung ſtehende Regeln internationaler übung werden zweifels⸗ie einer radikalen Umarbeitung ————— verden müſſen , um die
heit der Meere tatſächlich zu — — und deren ge—

Benutzbarkeit für die Menſchen unterallen Umſtänden
ic Aber der Beweggru id zur Sbue

der derartiger An⸗
ngen iſt überzeugend u zwingend. Ohne

d eſe Anderung kann
es n rtrauen und keine guten Bezieh mutthen unter den Völ⸗
ker Der ununterbrochene , 5612 und unbe⸗
du te Verkehr von Volk zu Volk iſt ein weſentlicher
2 des Friedens und des Entwicklungspro 8

Es braucht nicht ſchwer zu ſein , die Freiheit der Meere zu defir
oder ſicherzuſtellen , wenn die Regierungen der Welt den aufrichtigen
Willen haben , diesbezüglich zu einer Verſtändigung zu gelangen . “

Wie die Freiheit der Meere zu ſichern iſt , deutet V

anſchließend an :

Freiheit der Meere iſt ein Problem , welches mit der
ü maritimen Rüſtungen und de

eit der Flotten der Welt ,
ihert zu halten , eng verknüpf

itimen Rüſtungen bringt
Frage aufs Tapet :R ur miſi NPNagrhereitung4 mim milit ſcher Vorbereit ng

La u
eſchränkurNRB

in

der Friede von Dauer

re Opfer und Konzeſſionen iſt Frieden un⸗

iſcch. Der Geiſt der Ruhe und Sicherheit wird niemals unter
Völkern heimiſch werden , wenn große , ſchwerwiegende Rüſtun

ten da und dort in Zukunft Platz greifen und fortgeſetz :
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änner der Welt müſſen fü Arbeiten ,

und die Völ ker müſſen ihre Politik dieſem Geſichtspunkte anpaſſen , ſo

wie ſie ſich bisher auf den Krieg , auf den erbarmungsloſen Kampf und
f

Wettſtreit vorbereitet haben . Die Frage der Rü ſtungen ,

ob zu Waſſer oder zu Lande , iſt jene Frage ,
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Die deutſche Antwortn an den Papſt lautet in em
weſentlichen Teil :

„ In Würdigi der Bedeutung , die der Kundgebung Seiner
Git , hat die Kaiſerliche Regierung nicht verfe

Anregungen ernſter und gewiſſenhafter Prüfu
unterziehen ; die beſonderen Maßnahmen , die ſie in engſter Fü
mit der Vertretung des deutſchen Volkes für die Beratung und Beant⸗

wortung deraufgeworfenen Fragen getroffen hat, legen davon ?
ab, wie ſehr

8
Herzen liegt , im Einklang mit den

Seiner Hei
19 Jul1

darin enthaltenen

e
fII*

und der Friedenskundgebung des Reichstages vom
brauchbare Grundlagen für einen gerechten und dauer⸗

haften Frieden zu finden .
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Mund verantwortlicher Perſonen Beifall gezollt hat . Die Entente

ſchwieg auf die Papſtnote . Wil on antwortete verärgert .

Am 8. Januar 1918 entwickelte er denn vor dem K
ongreß ſeine

Kriegsziel Er ſtellte hierbei 14 Punkte auf , die der Reichs⸗

. — am 24 . Januar einzeln beantwortete . Aus dieſen 14 Punkten

wir 5, die das Zuſammenleben der nach dem

wichtig ſind , in der di
e

Freiheit der Meere .

Der zweite Punkt iſt vollkommene Im zweiten Punkt fordert

Freiheit der Schiffahrt auf dem ſon die Freiheit der Meere .

Meere außerhalb der territorialen vollkommene Freiheit der Schiff

Gewäſſer im Frieden ſowohl wie fahrt auf dem Meere in Krieg und

im Krieg , mit Ausnahme jener Frieden wird auch von Deutſchland

Meere ,
die

ganz oder teilweiſe als eine der erſten und wichtigſten

durch eine internationale Handlung Zukunfts 3 . —
gen aufgeſtellt

zwecks Durchſetzung int ternationaler Hier beſteht alſo keine Meinungs⸗

Verträge geſchloſſen werden . verſchiedenheit . Die von Wilſon

am Schluß eingefügte Einſchrän⸗
kung —ich brauche ſie nicht wört —

lich anzuführen — iſt nicht ver⸗

ſtändlich und ſcheint überflüſſig .

Sie würde alſo am beſten weg —

fallen . In hohem Grade aber

wichtig wäre es für die Freiheit

der Schiffahrt in der Zukunft ,

wenn auf ſtark befeſtigte

ſtützpunkte wichtiger internationale

Beikehrsſtraßen, wie ſie Engla 15
in Gibraltar , Malta , Aden , Hong

kong , auf den Falklands⸗ Inſeln

und an manchen anderen Stellen

unterhält , verzichtet werden könnte .

Punkt 3.

Beſeitigung wirtſchaftlicher Schranken

Der dritte Punkt iſt die Beſeiti⸗ Auch wir ſind mit der Beſeiti⸗

gung , ſoweit ſie möglich iſt , aller gung wirtſchaftlicher Schranken ,

wirtſchaftlicher Schranken und die die den Handel in überflüſſiger

Errichtung der Gleichheit der Han⸗ Weiſe einengen, durchaus einver⸗

delsbeziehungen unter allen Na⸗ ſtanden . Auch wir verurteilen

tionen , die ſich dem Frieden an⸗ einen Wirtſchaftskrieg, der unaus⸗

ſchließen und ſich zu ſeiner Auf⸗ weichlich die Urſachen künft iger

rechterhaltung vereinigen . kriegeriſcher Verwicklungen in ſich
tragen würde .

—5‚ — —



Punkt 4.

Rüſtungsbeſchränkung .

vierte Bedingung iſt , daß

zrechende Garantien gegeben

igenommen werden , daß die

der Völker auf das

. —
der inneren Sicher⸗

barende
Maß

herabgeſetzt

Wie ſchon früher von uns er⸗

klärt wurde , iſt der Gedanke einer

Rüſtungs beſchränkung durchaus

diskutabel . Die Finanzlage ſämt⸗

licher europäiſcher Staaten nach

dem Kriege dürfte einer befriedi⸗

genden Löſung den wirkſamſten

Vorſchub leiſten .

Punkt 5.

Koloniale Regelung .

und voll⸗

n unparteiiſche Ordnung

aller kolonialen Anſp ' rüche , die

auf der ſtrengen Beobachtung des

Prinzips begründet iſt , daß bei der

Regelung aller ſolcher Fragen der

Souveränität die Intereſſen der in

Betracht kommenden Bevölkerung
vicht haben müſſen , wie

Anſprüche der 5 —8Beſitzrecht feſtgelegt

Ich wende mich zum fünften
Punkte : Schlichtung aller kolo⸗

nialen Anſprüche und Streitig⸗
keiten . Die praktiſche rchfüh⸗

rung der von Wilſon aufgeſtellten

Grundſätze in der Welt der Wirk⸗

lichkeit wird einigen Schwierig⸗
keiten begegnen . Jedenfalls glaube
ich, daß es zunächſt dem größten
Kolo nialreich —England —über⸗

laſſen bleiben könnte , wie ſich
mit dieſem Vorſchlag ſeines Ver⸗

bündeten 3 — will . Bei der

unbedingt auch von uns geforderten

Neugeſtaltung bes Welt⸗Kolonial⸗

beſitzes wird von dieſem Programm⸗

punkt ſeinerzeit zu reden ſein .

Punkt 14.

Verband

iuß eine allgemeine

Vereinigung der Na⸗

tionen mit beſtimmten Ver⸗

tr — igungen gebildet werden ,

—. —
gegenſeitiger Garantie⸗

für die politiſche Unab⸗

it und Unverletzl ichkeit der

owie der kleinen Nationen .

der Völker .
NDer letzte Punkt behandelt den

Verband der Völker . Was dieſen
Punkt betrifft , ſo ſtehe ich, wie ſich
aus meiner bisherigen Tätigkeit

ergibt , jedem Gedanken ſympathiſch

gegenüber , der für die Zukunft 1e
Möglichkeit und Wahrſcheinlichk keit

von Kriegen ausſchalten und das

friedliche , harmoniſche Zuſammen⸗
arbeiten der Völker fördern will .

Wenn der von Präſident Wilſon

angeregte Gedanke des Verbandes

der Völker bei näherer Ausführung
und Prüfung ergibt , daß er wirk⸗

lich im Gebiete vollkommener Ge⸗

rechtigkeit gegen alle und voll⸗

kommener Vorurteilsloſigkeit ge⸗
2
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faßt iſt , ſo iſt die Kaiſerliche Re f

gierung gern bereit , wenn alle an —

deren ſchwebenden Fragen geregelt
ſein werden , einer Prüfung der

Grundlage eines ſolchen Völker —

bundes nahezutreten .

Die Replik , die Wilſon am 11. Februar in ſeiner Rede an den

Kongreß auf die Rede des Reich skanzlers vom 24 . Januar gab ,

brachte zum ruck, daß Wilſon die Stellungnahme des Reichs

kanzlers nicht genügte , namentlich inſofern , als er ihm zum Vor

wurf macht , der Kanzler wünſche zwar die weſentlichen Grund

lagen von Handel und Induſtrie durch gemeinſame Abkommen

und Bürgſchaften geſichert , übertrage dieſes Prinzip des gemein

ſamen Übereinkommens aber nicht auf die Regelung

von politiſchen Fragen . Hier ſpricht in Wilſon die Tatſache

der deutſch-ruſſiſchen Sonderfriedensverhandlungen . Am Schluß
ſtellt Wilſon dann vier Grundſätze als Grundlage für einen all

gemeinen Frieden auf . Sie lauten :

daß jeder Teil einer endgültigen Vereinbarung im weſentlichen
auf der Gerechtigkeit in dem beſtimmten Falle und auf einem ſolchen

Ausgleich aufgebaut ſein muß , von dem es am wahrſcheinlichſten iſt ,

daß er einen Frieden , der dauernd iſt , herbeiführen wird ;

2. daß Völker und Provinzen nicht von einer Staatsoberhoheit in

eine andere herumgeſchoben werden , als ob es ſich lediglich um Gegen —

ſtände oder Steine in einem Spiel des Gleichgewichts der Kräfte

handele , das nun für alle Zeiten diskreditiert iſt; daß jedoch

3. jede Löſung einer Gebietsfrage , die du eſen Krieg aufgeworfen

wurde , im Intereſſe und zugunſten der betroffenen Bevölkerungen

und nicht als Teil eines bloßen Ausgleiches oder Kompromiſſes der

Anſprüche rivaliſierender Staaten getroffen werden muß ;

4. daß alle klar umſchriebenen nationalen Anſprüche die weit⸗

gehendſte Befrierdenne finden ſollen , die ihnen zuteil werden kann ,

ohne neue oder die Verewigung alter Elemente von Zwiſt und Gegner

ſchaft , die den Frieden Europas und ſomit der ganzen Welt

ſcheinlich bald wieder ſtören würden , aufzunehmen

Am 25 . Februar beantwortete der Reichskanzler dieſe vier

Punkte mit grundſätzlicher Zuſtimmung und erklärte , daß ein all f

gemeiner Friede auf ſolchen Grundſätzen erörter werden könne .

Hervorzuheben iſt aus der Zuſtimmung des Rei chstanzlers , daß er

die Außerung Wilſons von dem für immer diskr tiert erklärten

Spiel des Gleichgewichtes der Kräfte freudig begrüßte und mit Recht

darauf hinwies , daß das Prinzip von der Erhaltung des Gleichge

wichtes eine engliſche Erfindung iſt . An dieſer
ſtſ

Reichskanzlers kann auch die erregte Polemik , die Ba

28 . Februar 1918 gegen dieſelbe geführt hat , nichts ändern .

Nur einen Vorbehalt machte Graf Hertling bei ſeiner ˖

ſtimmung , indem er hervorhob , daß es mit dem Vorſchlag Wilſons
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ſei , ſondern , daß es zur Verwirklichung der Anwendung
indſätze weſentlich darauf ankomme , daß ſie von all

auch tatſächlich anerkannt würden . In
zuſamenhang wies der Reichskanzler darauf hin , daß , wenn

rbund zuſtandekommen ſoll , zunächſt von allen Nationen
an die Errichtung eines Schiedsgerichtes zur Wahrung des
Friedens herangegangen werden müſſe , was noch nicht geſchehen ſei

„ Gewiß , ein Völkerbund , der auf Gerechtigkeit gegenſeitiger ſelbſt
loſer Anerkennung aufgebaut wäre , ein Zuſtand der Menſchheit , in

i mit allen
ſ

ei der Krieg völlig verſchwunden
äre keine elbſtzerfleiſchung der

Vĩ örung mühſam erworbener Kulturwerte mehr gäbe ,
Ziel , aufs z u wünſchen . Aber noch

Ziel nicht er beſtel von Nationen zuring des Friedens in i der Gerechtigkeit errichtetes Schie

1 h in ſeiner Rede geär ußert, der Reichskanzler ſolleR
ſich bewußt ſein , daß er vor dem „ Geri ichtshof r ganzen Welt “

1 * ＋
U

ſprech Mi ort hat Wilſon der Sache des Völkerbundes
ticht d

Anſchein , als ob er damit ſagen wollte ,

dieſer Zeit verlauten ließ , hat erkennen laſſen ,

) en Kriegsbereitſchaft ſein

Wege äußerſte — zu erreichen entſchloſſen
iſt . Bei der Feier des erſten Ja 55 estages des Eintritts der Ver
einigten Staaten in den Krieg und derer Eröffnung der Werbefeldzu
ür die dritte Freihekksanleihe (1. April 1918 ) hielt Wilſon in

timore eine Rede , in der er von dem „ Weltreich der Gewalt , der

kommerzi ellen Oberherrſchaft “ ſpr * das

aufrichten wolle

wie für E

unterſtellten

0iuß erſten ,

ide Gewalt , di

einſetzt und jede ſelbſtif
aub ſchleudern wird . “ Ju ähnlicher

er Kundgebung des Roten Kreuzes im Mai 1918
n Eroberungs - und Ausbeutungsplänen und von dem Schau

Kampfes von vier Nationen , die ſelbſtſüchtig nach Ver
ſtrebten , gegen 259 erungen , die den größten Teil der

und zu einer neuen Gemeinſchaft der Zwecke ſor
n Einheit des Lebens verbunden ſeien . Demnach denkt

Begrenzung des Völkerbundes auf die Entente⸗

. — lieeßur ig der Mittelmächte . Im Juni 1918

hſen der —

)e Oberherr

Veiſe ſprach
2

Æ22

mächte und

konnte daher
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„ Ich bin nun am 25. Februar dieſes Jahres einen Schritt weiter⸗

gegangen . Ich habe damals ausdrücklich Stellung genommen zu der

Botſchaft des Präſidenten Wilſon vom 11. Februar . Ich habe ſeine

bekannten vier Punkte hier beſprochen und grundſätz lech meine 8385
ſtimmung 5 dieſen vier Punkten erklärt . Ich habe geſagt, daß d
vier — möglicherweiſe die Grundlage für eine en 11

emeiner eltfrieden bilden könnten . )e Auße⸗

8 äſidenten Wilſon ſind darar und

keinen Zweck , den damals angeſponner 7

hat um ſo weniger Zweck nach den Ausle

uns ſeitdem insbeſondere aus Amerika
zugekommen

ſind .

8 — — ja mit wirklich erfreulicher Deutlichkeit erkennen laſſen ,

inter dem Frie densbund der Völker , unter dem

eit und Ge

hatte es gar

zuſpinnen.

was 1
Völk erbund fündt von Freih

ließen ja unſere Gkerecht eit

kennen , daß ſie en Völkerbundes ſein

und daß es haben würde , da

aufftrebe
ende D oliere t durch die w

liche ürung Lebensodem auszulöſch

In zunächſt die al

edingungen zuſa

rwerfung vor die

88 zu ſtele, die Bedingungen des Völkerbundes

anzunehmen oder iſoliert zu bleiben .

In England ſteht die
8Idee Vö erbundes ſehr im Vorder⸗

Sch

— in

grund . Es iſt ſchon auf zreys , die in England der

öffentlichen Diskuſſion des Nahrung zuge hat ,

erwähnt worden .

As h ſprach am 26 . September 1917 Leeds von der

den Politik , — von er Vereinigung der Völker in

deſſen Grundlage die Gerechtigkeit deſſen Eckſtein

li
einem

ͤ
lege .

der Rüſtungen , Annahme des

ichtsweſens als nat ürliche Löſung internation —⸗ Streitig⸗

ke und iſung von Angriffskriegen und Kriegen aus Ehrgeiz

n die Reihe von Torheiten , die ſich überlebt haben , werde n die

Meilenſte eine auf dieſem Wege ſein . Man wird zu Anfang und viel⸗

für lange Zeit noch nicht in der Lage ſein , auf militäriſchen

haftlichen Zwang gegen die Unredlichen und Widerſpenſtigen

1. Aber wir dürfen hoffen , daß das tatſächliche Geſetz mit

— Zwang nitteln nach und nach in den Hintergrund geſchoben

die ſouveräne Macht als im geſund en Verſtand der

0en und Ver

Menſchheit ruhend anerkannt werden wird . “

Auf einem Eſſen des National Liberal - Clubs zu Ehren der

ikaniſchen Offiziere in London am 10 . Juni dieſes Jahres

ezeichnete Asquith die Liga der Nationen als

„keine leere politiſche Abſtraktion , keine hohle redneriſche Formel ,

jondern ein konkretes beſtimmtes Ideal , deſſen Verwirk⸗
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andererſeits die gegenſeitige Ergänzung und Aushilfe mit Rohſtoffen
unter den Alliierten und will Deutſchland vor ſeiner Kapitulation
von jeder wirtſchaftlichen Gemeinſchaft ausſchließen . Am 16. Auguſt
1918 bezeichnete er anläßlich des vierten Jahrestages der Gründung
der Kommiſſion für interalliierte Verſorgung mit Lebensmitteln
dieſe Kommiſſion für ein ausgezeichnetes Vorbild für den Völker
bund . Wenn dieſe interalliierte Genoſſenſchaft weiter ausgebaut
werde , ſo könne ſie den Weg für die künftige Organiſation der
Nationen zeigen .

Balfour ſieht die Errichtung des Völkerbundes nur möglich

auf Grund eines geſchlagenen Deutſchlands . Eine wirkliche Sicher
heit für den Frieden der Welt erblickt er in einer territorialen

Neugeſtaltung , die durch einen Völkerbund unterſtützt werden würde

Andererſeits legt Balfour Deutſchland ein Streben nach Vor

herrſchaft unter , was ſich neben der engliſchen Eroberungspolitik in

Paläſtinal und Meſopotamien und den engliſchen Anſprüchen auf
die deutſchen Kolonien mehr als merkwürdig ausmacht

2. Auguſt 1918 hervorWie aus ſeiner Rede im Unterhaus vom

geht , will er die wirtſchaftliche Waffe gegen Deutſchland anwenden
und ſteht der Frage der Abrüſtung ſkeptiſch gegenüber .

Lloyd George nimmt erſt recht kein Blatt vor den Mund
Am 14. Dezember 1917 hat er auf einem den Leitern des Luft
dienſtes gegebenen Bankett erklärt , Liga der Nationen , Abrüſtung ,

Schiedsgericht und Sicherheit , das ſeien alles „ ſchöne , große Redens

arten , wenn nicht ein Sieg vorhergegangen ſei “L. Wa ich dem

Siege eine richtige Politik ſei , ſei ohne Sieg eine Poſſe . Vor den

Gewerkſchaften drückte er ſich am 5. Januar 1918 etwas gemäßigter
aus . Er ſagte , man müſſe ſicher ſein ,

daß ein großer Verſuch gemacht werden mu

richtung einer internationalen Organiſation , eine
Alternative für den Krieg als Mittel , internatio
nale Streitigkeiten zu ſchlichten , zu ſchaffer

Wenn wir gefragt werden , wofür wir kämpfen , ſo können wir ſagen ,
für einen gerechten und dauernden Frieden , und wir glauben , daß ,
bevor ein ſolcher erhofft werden kann , die folgenden Bedingungen er —
füllt werden müſſen .

Erſtens : muß die Heiligkeit von Verträgen aufge⸗
richtet werden , zweitens : muß eine Schlichtung von Gebiets —

fragen auf der Grundlage des Selbſtbeſtimmungsrechts oder der Zu —

ſtimmung der regierenden Völker geſichert werden , und drittens

müſſen wir durch Schaffung einer internationalen Organi
ſation ſuchen , die Laſt der Rüſtungen zu beſchränken und

die Wahrſcheinlichkeit eines Krieges zu ve indern .
Unter dieſen Bedingungen würde das britiſche Reich einen Frieden
willkommen heißen , und um dieſe Bedingungen ſicherzuſtellen , ſind

ſeine Völker bereit , noch größere Opfer zu bringen als die bisher ge

hrachten .
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entſpricht dann der Mentalität Lloyd Georges , wenn er die

vrüſtung in Zuſammenhang bringt mit der Notwendigkeit der

Niederwerfung Deutſchlands . Erſt der engliſche Sieg , die engliſche

Vorherrſchaft iſt ihm die Vorausſetzung zur Abrüſtung in allen

ändern , nach einem ſolchen Sieg könnte Deutſchland die Abrüſtung

iktiert werden . Er ſtellt die Sache ſo dar , als wenn er den Sieg

brauchte , damit Deutſchland abrüſte . Im Januar 1918 ſagte er

den Gewerkſchaftsführern :

Wir kämpfen darum , daß nich n eige Lande , ſondern in

Ve tniſſe ein ter ie die Dienſtpflicht rückgängig
W̃ vollen da et eſchieht , für immer unmöglich

6 ö · icht, ol Dienſtpflicht in dieſem Lande

V iſſe underen Ländern ein Ende

ch

Anfang Auguſt 1918 hielt Lloyd Georg or 200 igliſchen

Großinduſtriellen eine Rede , in der er darauf hinwies

5 1 8 WyvitiſcheEs beſtehen bereits zwei Völkerbunde ämlich 1. de cl

Reich und 2. das Bündnis der zuſammen gegen die Mittelmächte kämp

iden Völker . Wozu die Beſprechungen auch führen mögen , es wird

Völkerbund ſein müſſen , bei dem wir mit dieſen ſchon beſtehenden
darſtellten , Hand

eorge warnte dann dem Irrtum , für die Rohſtoff

rſorgu nach dem riege die Genoſſenſchaft der Enter auf

zulöſen .

Branting ſchrieb auf dieſe Rede hin, Lloyd George habe Deutſch

land mit wirtſchaftlicher Unterdrückung nach dem Kriege und dem

lusſchluß aus der Liga der Nationen gedroht . Dieſer Interpretation

fiel bald eine Reutermeldung in die Flanke , nach welcher Lloyd

eorge dargelegt habe , das ideelle Ziel des Völkerbundes ſei die Auf —

ichtung des Friedens und die gerechte Entwicklung für alle Nationen

hzuſetzen ;

falls Deutſchland glauben ſollte , ſeinen militariſtiſchen Standpunkt

ändern und zu den friedlichen Aufgaben zurückkehren zu können ,

durch welche es einen hervorragenden Platz innerhalb der freund

ſchaftlichen Zuſammenhänge der Nationen gewonnen habe , ſo würde

das von den Alliierten anerkannt werden .

Das iſt wohl eine kleine Abſchwächung , aber auch hier kommt

zum Ausdruck , daß Lloyd George den Völkerbund ſo auffaßt , daß
Deutſchland unter gewiſſen Bedingungen einem beſtehenden Völker⸗

und der Alliierten beitreten dürfe . Das iſt auch der Sinn ſeiner

Rede vom 12. September 1918 in Mancheſrer .

Man kann die engliſchen Miniſter zu den Leuten rechnen , von

ten Grey in ſeiner Broſchüre ſagt , ſie zollten der Idee des

ölkerbundes „ Lippendienſt “ , um es mit Wilſon nicht zu ver

erben und um die ehrlichen Anhänger des Völkerbundes im VolkeN

hne Rückſicht darauf , ol e die Macht haben , ihr Recht du re
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und die Liberalen nicht vor den Kopf zu ſtoßen . Ihre Idee dabei iſt ,
zunächſt einmal die Alliierten zu einem Völkerbund zuſammenzu⸗
ſchließen , um Deutſchland , wenn es geſchlagen iſt , zu zwingen , die

Bedingungen des Völkerbundes anzunehmen , ſo daß ein Völkerbund

zuſtande käme , in dem eine Gruppe führend ſei .
Es iſt nun intereſſant zu beobachten , daß England bei ſeinem

Beſtreben , den Gedanken des Völkerbundes nach ſeinen Anſichten zu

geſtalten , in Wilſon ein entſchiedener Partner entſtanden iſt

Wilſon
will

für den Moment der Verhandlungen mit den Zentral
mächten politiſche Einheit der Alliierten hergeſtellt haben . Und

zwar will zilſon parallel mit den großen militäriſchen An⸗

ſtrengungen Amerikas , die ihm in der Entente eine ſtändig an Be⸗

deutung wachſende Rolle geben , auch politiſch die — — der

Alliierten dirigieren . Damit kommt er England ins Gehege, !
Welt nach eigenen Plänen geſtalten i Ur8 daher vor allem
gegen eine vorzeitige Bindung

auf il

bereits eine
abgeſchloſſene

O

Hand behalte

führen laſſen will .
Die Art u

gedanken re

a u Be
Eng l ( andaAn d .

ieden

eiſe , wie namentlich Lloyd George den Völker⸗

ert , findet energiſchen Widerſpruch bei den

ennern des Völkerbundes 8

In dieſer Beziehung iſt neben Gretz vor
Lansdowne zu nennen , der ſich verſch
ſtändigung ausgeſprochen hat und
Kreiſe ſtehen , als

des Lloyd George⸗ 1energiſchen Wider

ſpruch der Arbeite erpar Radi kalen und der

Liberalen der „Weſtminſter Gazett Henderſon hielt im

Juli 1918 in Oldham eine Rede , in der er verlangte , daß der Völker⸗

bund alle Nationen einſchließlich der Neutralen umfaſſen müſſe , und

daß man nicht vom Völkerbund reden dürfe , ohne gleichzeitig auf

Rache verzicht ſſen . Er forederte Ll
—. —

G

Vermittlung eines neutralen Komitees Verhandli
land zu beginnen .

luf dem vierten Verhandlungstag

es Js des zu

führte Henderſon aus :

ſtärkere

te Haltungt hat .

zu mi

des britiſche

veiten Drittels des Monats Septeml

en, daß der kommende Friede auf keiner Seite ein Ge⸗

fühl der 2 eit und Schädigung binterläßt. Wir geben jeden Ge⸗

danken an wirtſche ) en Boykott nach dem Kriege auf . Wir weiſen

jede Abſicht , Deutſchland zu iſolieren und ſein Wirtſchaftsleben
ü zer⸗

treten , zurück . Unſere Politik iſt mit einem Worte eine Politik der

Verſtändigung . Wir erklären , daß dieſer Krieg mit dem Augenblich
enden ſollte , wo alle Kriegführenden einſchließlich Deutſchland bereit

—
—
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Programm mmen : keine W Selbſtbeſtim

recht der Völker , Wiederherſtellung der Unabhängigkeit 1

torialen Integrität der beſetzten Lä 1558 keine Kriegsentſchädigungen ,
keinen W̃ ketſchaftskrieg nach dem Kriege , Frei⸗

heit der Meere und internationales

Schiedsgericht , Geſellſchaft der Nationen . Dieſe

Friedensreſolution wurde mit 908 gegen 253 Stimmen bei 46 Ent

haltungen angenommen . Es iſt nicht unwahrſcheinlich , daß Cle

menceau ſich kürzlich in ausgeſprochener Rückſicht auf dieſe hinter

den franzöſiſchen Gewerkſchaften ſtehenden Volkskräfte in einer

terredung mit dem genannten Senator Bourgeois äußerte , wenn

er ſich in einer früheren Kammerrede als Gegner des Völkerbundes

erklärt habe , ſo ſei das als plötzlicher Einfall nicht ernſt zu nehmen ,
im Gegenteil , er ſei ein Freund der Geſellſchaft der Nationen .

In Italien iſt ein Artikel bemerkenswert , den der liberale

Senator Ponti , wie die „ Frankfurter Zeitung “ vom 27. Auguſt
1918 , Nr . 237 , meldete , zur Frage des Völkerbundes veröffentlichte .

Ponti polemiſiert darin , wie ſich aus einem an ihn gerichteten ,

übrigens — tenden offenen Brief des Führers der italieniſchen
Katholiken Marcheſe Crispolti im „ Corriere d ' Italia “ ergibt ,

gegen die Begrenzung des Völkerbundes auf die Entente ( und

Crispolti bezieht ſich in gleicher Weiſe auf den gleichen Vorſchlag

Bourgeois ) , weil die Mittelmächte einem ſolchen Völkerbunde als

einem gegen ſie gerichteten Bündnis niemals vertrauensvoll bei

treten könnten und auch das gleiche Hemmnis für den Beitritt

der Neutralen vorliege . Ponti ſagt , man ſolle auch nick it der

Gründung des Völkerbundes bis nach Friedensſchluf n, ſond

ſie jetzt vornehmen , um durch ihn dem Kriege ein

Ende zu machen . Er de nkt ſich im einzelnen den 2 ſ.

Die Ententemächte ſollen ſofort einen Völker - oder Frie
anregen und auch die Neutralen auffordern , ſich darüber auszuſprec

ſoll die Einladung auch den Mittelmächten ſelber und ihren

erbündeten zugehen .
Di ie Ententemächte ſollen ihre Geneigtheit ausſprechen ,
gen nationaler , wirtſchaftlicher und kolonialer Natur , die Fr

Freiheit der Meere , der Kolonien , der Wiederherſtellungen
ſchädigungen uſw. dem endgültigen Urteil eines Oberſten S

gerichts zu unterbreiten , unter der Vorausſetzung der Verpf
beider Teile , ſich deſſen Spruch zu fügen .

Dem Schiedsgericht ſoll eine gleiche Zahl von Vertretern der beiden
kriegführenden M ächtegruppen angehören , daneben aber au

e von hohem Anſehen und ungetrübtem Urteil “ , die
Ländern zu beſtellen wären .

Die Grundkriterien des Schiedsgerichts müßten ſich nach den all —
gemein anerkannten Grundſätzen der Billigkeit und nach der 5 —
vor offenkundigen und vernünftigen nationalen Beſtrebungen richten ,
außerdem auch nach dem Geiſte der vier am 12. Februar n Wilſon
formulierten Theſen , die bereits die allgemeine Zuſtimmung gefunden



die Billigung des italieniſchen

agt er , wenn die Staatsmänner vom

edsgericht die Befeſtigung des Weltfrie

haben , daß der Völkerbund

imſtande ſei , die gegenwärtigen

0 ſeiner
warteten , ſoll ten ſie auch das Vertrau

mit ſeinen Einrichtungen

zu löſen . Freilich müſſe dann darauf verzichtet werden

daß ein Siegereinem Beſiegten die Bedingungen

vorſchreibe .
Der engliſche und franzöſiſche Gedanke eines Ententevölker

oder eines unter „ Ss einer beſonderen Gru

iderſpruch gefunden . Die Ner

ran , daß ein Völkerbund zuſtandekom
at auch bei den

haben das g roßte
n dem jejede

0

tiv beteiligt iſt . Sie , die im Kriege , wenn
und an Gut nicht in dem Maße wie die Kriegf ühren

üßt 3 ind der Wirkung des Weltkrieges doch in hohem Maße

wer den es bei auch bei ſpäteren Kriegen ſtets ſein .

tte daher der Staatsminiſter Gun

der bevorſtehenden Shorti ngsneuwahler

m, durch die zukünftige vermieden

Zieſ das8 e D81 Pouttral
Ziel , das auch die Neutraler

1

er Bundesrat

or Max Huber in Zürich

müßten . Am 5 — 1918 äußerte der eidgen

Bundespräſide onder im Nationalrat :

„ Was die Shalfün eines Völkerbundes betrifft , ſo widmet der

Bundesrat dieſer Angelegenheit alle Aufmerkſamkeit . Er ſoll nichts

führen kann . D
1

zum Ziele
Profeſ n

echtskon iſulat die Sache zu unter⸗

inbest at ein Gutac chten zu unter⸗

ich darum , eine neue internationale Rechts⸗

bald der Bund at im Beſitz des Gutachter
Rechtskonſule iſt , wird das li

Departement dasſelbe einer vorberatenden Expertenkommiſſ inter

breiten , damit der Bundesrat alsdann in voller Kenntnis der Sach⸗

lage über die Angelegenheiten entſcheiden kann . Er belhält vor

der Bundesverſam mlung über dieſelbe Bericht zu erſtatten und wird

ſeinerzeit dazu Ste ellung nehmen . “

10 . nordiſche interparlamentariſche Kon⸗

in Kopenhagen faßte am 8. September d. J . eine Reſolution ,

die f
folgende Sätze enthält :

zehnte nordiſche i
iſche Delegiertenverſammlung

rtd en dauernden Frieden am beſten durch le Er⸗

tung des Völkerbundes geſichert Ein ſolcher alle

aaten umfaſſender Friedensbund wäre nicht allein das wi irlſamiſte

ttel zur Vorbeugung des Krieges , er würde zugleich allen Nationen0
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die Bedingungen für ein unabhängiges Daſein und freie wirtſchaft⸗
liche Entfaltung ſichern . Es wäre von größter Bedeutung , wenn der
Völkerbund auf der gegenſeitigen Verpfl ichtung der Staaten aufgebaut
würde jeden Streitfall , der nicht rch diplomatiſche Mittel lösbari

Behandlung zu Indem die Verſammlu
hinweiſt , daß eine tungen ſowohl neutrale als

Frage des ndes bereits durch beſondere
erf ſuchen laf en, fordern indringlick r

kuppen auf , dieſe Frage einer allſeit
ge der Vorarbeiten zu unterziehen , die

Verband vor dem Krieg ar sgeführt w
ezweckt die öffentliiche Weirung aufzuklären , jede für ſich

Regierung einzu Die Ve rſammlung fühlt ſich über⸗
gr ritt getan re, wenn von verant⸗

ite bei beiden kriegführenden Gruppen dem Gedanken

nen un
parlamer ntari iſchen

örter auf Grur
amentariſch

or

ſchon oiſchon ·

Se
Völkerbundes vorbehaltlos zugeſtimmt würde . “

iſche ,
ſich entſchieden gegen

71
7

TaoE

üßte EBolle
einerlei den Bund
Völkerbund lediglich der Enten
Leben und der freie

—— —
—

vom 24 . Auguſt ſtellte es

zu wachen , daß dieſe Ide

Unter einem

8 — 25
liche

Te nden t benützt werde

zur Zei zen Alli „ d

neuen
2

bon d
bilden und

Regel n

bei wolle man

für den B eitritt be⸗

deren Mächte u

hraſe vergeſſen machen,
——

man

ſe, daß nämlich ein derartiger Zuſammer
Kampforganiſation ſei , die jetzt weſenntlich

unft hauptſächlich wirtſchaftlich gedacht ſei :

„ Kein Außenſtehender dürfte behaupten , daß z. B. Griechenland
Portugal , Haiti , Liberia , Kuba , Siam , China und andere ihnen gleich⸗ſtell

nwärtige Mitglieder des Bundes der freien Völker tat⸗
i ſind . Sie ſind zum Kriege genötigt worden und eib

Zwang unterworfen , der ſeinesgleichen ſucht und
kaum plötzlich Wu zren dürfte . So ſieht aber

aus , welche die außenſtehenden neutralen Völker er⸗
Sie wollen ſich nicht freiwillig zu Schrauben der Kriegs⸗

Achinerie machen laſſen oder auch zu BZauſteinen in einem mit Frei⸗
heitsphraſen ſchön dekorierten Weltherrſchaftsgebäude , das für die poli⸗
tiſchen Leiter einiger weniger auserwählter Großmächte beſtimmt iſt . “

——9„ Svenska Dagblad “ vom 29 . Auguſt betrachtet den Völker⸗
bundgedanken vom Geſichtspunkt , den man ihm in England vielfach

täriſch ,

el
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rein zu erhalten und ſeine Unvereinbarkeit mit den imperia⸗

liſtiſchen Tendenzen zu prapagieren . Und zwar gilt das ſowohl

gegenüber den Imperialiſten im eigenen Land als auch denen in

Feindesland . Kein Menſch will in Deutſchland den Völkerbund um

den Preis der deutſchen Freiheit erkaufen , aber wir wollen auch nicht
einen Völkerbund , in welchem die anderen Völker die Rolle ein —

nehmen ſollen , die die Ententeregierungen Deutſchland vorbehalten
wollen . Zwiſchen der

———— 18
den Mittelmächten beſteht in

dieſer Sache der ßdie Machtpolitiker hier in der

Minderheit und dort in der M chhei ſind und ferner , daß die Macht
politiker bei uns ehrlich genug ſind , für ihre Wünſche nicht die

Maske des Völkerbundes zu 3” wie es die Machtpolitiker

Englands tun . So kommt es , daß die zuſtimmenden Rußerungen
über den Völkerbund in Deutſchland von Ehrlichkeit getragen ſind

und allerdings dabei die Forderung zur ſelbſtverſtändlichen Vor —

ausſetzung haben , daß Deutſchland nur als gleichberechtigtes und

bei deſſen Bildung in gleichberechtigter Weiſe mitwirkendes Glied

dem Völkerbunde beitreten kann . Alle die Außerungen , die in

Deutſchland in letzter Zeit von hervorragenden Männern und in

der Mehrheitspreſſe zu dem Völkerbundgedanken erfolgt ſind , ſind

eingegeben von dieſer loyalen Geſinnung der Idee — — und

zugleich von dem Empfinden , daß die Gleichberechtigung
und Gleichverpflichtung ihre Grundlage iſt , weil die

Überzeugung herrſcht , daß dies der einzige Weg iſt , den Gedanken

überhaupt zu verwirklichen . Staatsſekretär Solf ſprach am

19 . Auguſt 1918 von den Gruppen und Menſchen in allen Ländern ,

die man als Zentren des europäiſchen Gewiſſens bezeichnen könne :

„ In dieſen Zentren regt ſich ſo etwas wie eine Erkenntnis ,

daß der Weg ins Freie nur gefunden werden kann , wenn die

kriegführenden Nationen zu dem Bewußtſein ihrer Ge —⸗

meinſamkeit zurückerwachen
Und Prinz Max von Baden ſprach zwei Tage ſpäter bei der

badiſchen Verfaſſungsfeier von dem Tage ,

„ an dem die kämpfenden paſſenden und
—

einander ſo namenlos
leidenden Völker ſich zu jener große 1Menſch heitsge

meinſchaft zuſammenfinden, die noch nie geweſen war , die aber

aufgegeben iſt von demreligiöſen Ge wiſſ ſen aller Völker

und uns Deutſchen noch beſonders von unſerem größten Denker

Emanuel Kant “ .

Iſt die Löſi ung dieſer gemeinſamen Aufgaben , ſind die Voraus

ſetzungen der großen Menſe hei sgemei inſch ft möglich , ohne daß die
e

enſch

Völker mit ehrlichem Willen und mit dem Gefühl der Gleichbe⸗

vechtigung an ſie herantreten ?
In ſeiner Stuttgarter Rede vom 12 . September 1918 charak⸗

teriſierte der Vizekanzler von Payer die Entwicklung der Lage

folgendermaßen :



„ Die Völker der Erde rufen nach Schutz gegen die weitere

zerelendung durch Kriege , nach einem Völkerbund , nach

tternationalen nach Verein

barungen über eichmäßige Abrüſtung . Die

feindlichen 8 8 55855
— aus innerer Uberzeugnng,

zum Teil auch wohl aus taktiſchen Rtückſichten heraus ſich dieſe

f zu eigen gemacht . Am 3 — des Deutſchen Reiches
it

es beſteht , im Frieden lebte , wird keine dieſer For

„ deren Erfüllung allerdings geeignet wäre , das Los

ienden Geſchlechter zu erleichtern , ſcheitern . “

die deutſche Regierung , noch die überwiegende Mehrheit

i Volkes wollen die Vorherrſchaft in der Welt / aber eben

·nig wäre die in einem Völkerbund orge aniſierte Vorherrſchaft

Eneglands oder Amerikas erträglich . Ein ſches Weltreich 3
ein Völkerbund unter engliſcher Führung , was auf eins herauskäm

wäre keine Friedensſicherung , wie eine Herrſchaft

deutſchen Imperialismus die Völker vor B

4
Æ

33S
82

der

Befreiungskriegen bem

würde . Die Geſchichte zeigt ,daß alle Verſuche , den Frieden durch

Univerſalreiche und Weltimperien zu ſichern , fehlgeſchlagen ſind

und nur neue Blutmeere geſchaffen haben . Lernen wir aus der

Geſch

Zweites Kapitel .

Weltfriedensſicherungen in der Geſchichte .

Der Weg , auf dem bisher in der Geſchichte der Verſuch gemach

worden iſt , den Weltfrieden dauernd zu ſichern , war in den meN
Fällen der Weg der Gewalt durckh

b Errichtung eines Univerſal

ſtaates , der alle Völker ſeiner Oberherrſchaft unterwarf und ihnen

den Frieden aufzwang . Ihnen ſind die Begründer der großen W̃ elt

m Altertum vorangegangen , und im römiſchen Staate iſt es

zum erſten Male gelungen, den Gedanken „ über das Weltreich zum

Weltfrieden “ in die Wirklichkeit umzuſetzen . Beinahe vier Jahr⸗
nderte lang , von der Schlacht bei Aktium

——
zum Beginn der

Völkerwanderung , hat damals die Menſchheit eine Periode nahezr

ungeſtörten Friedens durchlebt . Von den Waß ſſern Babylons bis an

die Säulen des Herkules , von den Bergen Schottlands bis an die

iſten Nordafrikas herrſchte damals , durch die Waffen der ſieg

reichen römiſchen Legionen aufrecht erhalten , die a x Romana .

Die geſamte dar malige Kulturwelt , die „ Okumene “ , ſtand unter ein—
heitlichen Inſtitu tionen und Geſetzen . Eine Sprache , eine Münze

6 f



Verkel hrsſyſtem war im ganzen Reiche eingeführt und Be⸗

bungen in ihm verwirklicht , die die Menſchheit ſeitdem nicht

zieder durchzuſetzen vermocht hat .

e i

ſtre

w

Die Eri nerung an den römiſchen Univerſalſtaat , der der Menſch⸗
heit läng gſte Periode des Friedens gewährt hat , iſt ſeitdem in der

europäiſchen Geſchichte lebendig geblieben . Immer wieder hat man
den Welff rieden auf dem Wege und mit den Methoden des alten

Roms wiederherzuſtellen geſucht . Der römiſch⸗ämperialiſriſche
Reichs⸗ und Friedensgedanke liegt der Politik der mittelalterlichen

Kaiſer zugrunde , deren Streben darauf gerichtet war , das rör e

„

R in ſei ner chriſtlichen Form zu erneuern . Dichter und Philo⸗
ſophen wie Dante ( De monarchia ) , Marſilius von Padua ( De Kensor
P5 . Honné Bonnor ( Arbre de la paiv ) , Leibniz

d
ſchließlich

im 19. Jahrhundert einzelne Romantiker ſahen die Sicherung des
Weltfriedens in der Univerſalherrſchaft des Kaiſers . Am te

hat der imperial ſch⸗römif he Gedanke die franzöſiſche Po der

Prépondèerance légitime beherrſcht . Jahrhundertelang
bildete die Idee der Wiederherſtellung des römiſchen Rei as
durch Karl den Großen auf die Franken übertrager die

Vdes franzöſiſchen Strebens . Immer wieder haben die

hen Könige ſich bemüht , die römiſche Krone Karls des

ieder zu gewinnen und Frankreich an die Spitze Europas

ensprojekt derb Dieſes Ziel hatte das erſte große Fri

neueren Geſchichte , der von dem franzöſiſchen Miniſter Sully

entworfene „ Grand Dessein de Henri IV . “ ,

auch dem berühmten „ Projet pour la paix
2St . Pierre zugrunde .

Der Vorſchlag war im Grunde genommen ein Kriegszi

programm Er bezweckte die Verr ing der habs

Monarchie , die das ſchwerſte Hindernis für die Aufrichtit

franzöſiſchen Hegemonie in Europa darſtelllte . Dieſes

Europäiſchen Vorherrſchaft ſollte in dem Plane eines europ

ölkerbündniſſes verhüllt werden .

Nach der Idee Sullys
Zanächſt

ein Bündnis z
England , Dänemark, Schweden 1n0 Frankreich abgeſchloſſen we

Dieſer Bund ſollte der 1 i
ſchenWo tarchie den Krieg erklären

und ſie zertrümmern . t Niederlande ſollten dann an

Holland fallen und aus beiden Gebieten ein Staat Belgien errichtet
werden , ein Gedanke , den dann ſpäter Talleyrand auf dem Wiener

Kongreß zum Nutzen von Frankreich durchgefiührt hat . Die in

zaniſch⸗habsburgiſchem Beſitz befindliche Franche - Comté und das in

öſterreichiſch -habEurgen Beſitz befindliche Elſaß und Tirol ſollten
an die Schweiz fallen , die damaals in hohem Maße von Frankreich ab⸗

hängig war . Die deutſchen Fürſten ſollten von der Vorherrſchaft
des habsburgiſchen Kaiſerhauſes frei gemacht , d. h. das Deutſche

2
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Ebenſo ſollte in Italien die ſpaniſch habsbur
ſchaft beſeitigt und die unter habsburgiſcher Herrſchaft

nbardei mit 5iemont ,
verei nigt werden , ſo daß
die Führung über die

Apenninenhalbinſe —
Modena ) erhielten .
Nayalon 11Napoleon III. m

1 2u *

hlagen , ſo hat
ien , die uneinigen 7

hrliche Piemont zn Nachbarn .
te St aat in Europa und die europ

whängige
war dann de

che Vorherrſchaft fiel ihm
on hätte durch das Schwergewicht ſeiner Macht die
r dieſem Bunde gehabt . War die sburgif

trümmert , ſo irkei
derſch

n werden ,
b S 8 im nahen ent einnahm ,
die franzöſiſche Vorherr Levante

e

bedeutet hätte . Auch
—

—
auf die E in ſeinem Friedensentwurfö n Plan der Entente vorweggenommen .

Abbe St . Pierre , der ſein Projekt zur Zeit des Utrechter
iachdem der Deſſein einer Herſtellung der franzö⸗

ſiſchen Hegemonie und des franz zöſiſchen Friedens in für ; ?n ferreiche 05 geſcheitert war , heraus
zen

—— auf

ung Frank

Frankreichs
es Rheines

nNzoſtſchen

1

daß die durch d

ranzöſiſchen Natior

virklichung des ?
heute ruft der 0 Hiſt toriker

iault , der in ſeinem Buche „ Les aditions politiques
nichts Geringeres als die Vorherrſcha ft Frankreichs

Seiten des Atlantiſchen Ozeans eerſtreht , aus : „ Frank⸗

ine phyſiſche Konſtitution in dem Gebiete des Rheins
ende nden , um ſeinen Beruf der Befreiung zu ſichern und
der Welt die gute Nachricht vom dauernden und frucht⸗
baren Frieden verkündigen zu können , dem Frieden , der hundert
jährigen , ja tauſendjährigen Wohlſtand bringt . “

In dem Empire Napoleons U . erreichte Frankreich auf kurze
Zeit nahezu ſein Ziel : er erneuerte das weſtrömiſck he Reich Karls

m ew igen

48
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des Großen und gewann die Hegemonie über Europa , die nach

Napoleons J. Abſicht nichts anderes als den dauernden Frieden be —

deuten ſollte . Denn wie er in den Memoiren von St . Helena aus

ſagt , habe er die europäiſchen Völker durch ſeine Kriege in einer

Konföderation , die durch die „ Einheit der Geſetze , der Prinzipien ,

der Meinungen , Gefühle und Intereſſen “ zuſammengehalten würde

und an deren Spitze das Kaiſertum mit einem Kongreß über das

gemeinſame Wohl der „ großen europäiſchen Familie “ wachen ſollte ,

zuſammenbringen wollen . „ Der Friede von Moskau hätte meine

Kriegsexpeditionen beendet . Er hätte den Beginn der Sicherheit

bedeutet . Ein neuer Horizont , neue Arbeiten , erfüllt vom Wohl

und dem Gedeihen aller , hätten ſich entwickelt Die Auf

gabe des Jahrhunderts wäre erfüllt , der Revolution vollendet ge

weſen ; es handelte ſich nur darum , es zu verbeſſern mit dem , was

ſie nicht zerſtört hatte . Mir oblag die Aufgabe . Ich hatte ſie

langer Hand vorbereitet . . . Ich wäre der Brückenbogen der alten

und neuen Allianz geworden , der natürliche Vermittler zwiſchen der

alten und neuen Ordnung der Dinge . “

In der franzöſiſchen Rev olution war der Gedanke , auf

imperialiſtiſchem Wege den Weltfrieden zu begründen , mit dem im

Zeitalter der Aufklärung entſtandenen demokratiſchen Gedanken in

Verbindung getreten . Ein dauernder Friede ſchien den Vertretern

der franzöſiſchen Aufklärung als unmöglich , ſolange die ſouveräne

Gewalt in den Händen von Fürſten lag . „ Der Friede “ , ſo ſagte

Voltaire , „ kann zwiſchen Fürſten ebenſowenig beſtehen , wie

zwiſchen Elefanten und Rhinozeroſſen , zwiſchen Wölfen und Hunden .

Fleiſchfreſſende werden ſich immer bei der erſ Geleg

Stücke zerreißen . “ Man lebte in der optimiſtiſchen Anſchauung

von der angeborenen Güte und Friedfertigkeit des Volkes

abſoluten Böswilligkeit der Fürſten . „ Die aus Ehrgeiz geborenen

Kriege werden aufhören , wenn die Maſſe des Volkes ſich zur

Geltung bringt : denn nur einige Generale und Miniſter haben von

den Kriegen zu gewinnen . “ So ſchrieb Voltaire . Zu dem mili⸗

täriſchen Imperialismus geſellte ſich der ide enpo litiſche , zu

der äußeren Expanſion die Einmiſchung in die inneren

Verhältniſſe anderer Staaten .

Noch im 6. Titel der franzöſiſchen Konſtitution erklärte die kon⸗

ſtituierende Verſammlung : „ Die franzöſiſche Nation verzichtet

darauf , einen Krieg in der Abſicht , Eroberungen zu machen , zu

unternehmen , und ſie wird niemals ihre Kräfte gegen die Freiheit

irgendeines Volkes wenden . “ Bald darauf wurde aber auf Koſten

des deutſchen Volkes der Rhein als die natürliche Grenze Frank

reichs erklärt . „ Soll uns “ , ſo fragte Eschaſſériaux der Altere , „ von

dem Kriege , den wir geführt haben , nur der unfruchtbare Ruhm ,

für die Freiheit anderer Völker gekämpft zu haben , bleiben ? Unſere



Gelder , das koſtbare Blut ſo vieler braver Soldaten wären ver —
geblich gefloſſen ?“ „Nicht , um Eroberungen zu machen , ſondern ,
um Maßregeln zu ergreifen , den Feind außerſtand zu ſetzen , zu
ſchaden und ſeine eigene Verteidigung zu ſichern “, ſei die Ein —
verleibung der deutſchen Gebiete notwendig : „ denn die Eroberung
wird legitim , wenn ſie aus dem Bedürfnis hervorgeht , den künftigen
Angriff zurückzuſchlagen . “ So ging die Friedens⸗ und Befreiungs⸗
politik der franzöſiſchen Revolution ſehr bald in eine An⸗
nexions⸗ und Hegemonialpolitik über , und an Stelle
des Friedens und der Freiheit kamen blutige Kriege und der
napoleoniſche Militärdeſpotismus .

Die Heilige Allianz hat dieſe Politik fortgeſetzt , nur daß
an Stelle der Hegemonie Frankreichs die He gemonie Ruß⸗
lands und an Stelle des demokratiſchen Prinzips das legitimiſtiſche
trat , ohne deſſen Aufrechterhaltung durch fortwährende Inter⸗
ventionen der Friede nicht geſichert zu werden können ſchien .

Deutlich genug gehen die eigentlichen Ziele der Heiligen Allianz
aus der Geſchichte ihres Urſprungs hervor . Sie war anfangs als
ein Bund zwiſchen Rußland und England zur Niederwerfung
Napoleons J. gedacht . Zu dem Zwecke wollte man , wie Alexander 1.8 0 8

Rußland dem engliſchen Kabin im Jahre 1804 auseinander⸗
zen ließ , die Völker um Freiheitskampfe aufrufen .

Dann ſollte ein Friedensbund gegründet werden , in ?8 Rußland
ind England die Vorherrſchaft ausüben ſollten , „ da ſie die beiden
inzigen ſeien , die durch ihre Lage unwandelbar an der Herrſchaft

der Ordnung und Gerechtigkeit intereſſiert ſind , die einzigen , die
durch ihre Lage imſtande ſind , dieſe Herrſchaft der Ordnung und
der Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten , und die , frei von wider —
ſtreitenden Wünſchen und Intereſſen , niemals dieſe glückliche Ruhe
ſtören würden “ . Man kam im Vertrag vom 11 . April 1865 über⸗
ein : „ Lebhaftes Intereſſe an der Diskuſſion und genauen De⸗
finition des Prinzips der Nationen , an ſeiner Garantie durch all⸗
gemeine Zuſtimmung und durch Errichtung eines Föderativſyſtems
in Europa zu nehmen , die Unabhängigkeit der ſchwächeren Staaten
durch Errichtung einer gewaltigen Barriere gegen den Ehrgeiz der
Mächtigen zu ſichern . “ Wie wenig ernſt dies gemeint war , zeigt
die Tatſache , daß Alexander J. ſich kaum zwei Jahre darauf mit
Napoleon J. in Tilſit über eine Teilun g Europas zu einigen
ſuchte , die nur daran ſcheiterte , daß Napoleon J. den Ruſſen Kon⸗
ſtantinopel nicht überlaſſen wollte . Infolgedeſſen kam der ruſſiſche
Selbſtherrſcher nach dem Ausbruch des Kampfes mit Napoleon 1.
wieder auf ſeine Völkerbefreiungspläne zurück , um dieſe in der
Heiligen Allianz durch die legitimiſtiſchen Prinzipien zu erſetzen , die
aus dem Projet pour la paix perpétuelle St . Pierre ' s ( Artikel 3)
herrührend , die europäiſchen Herrſcher zu Pillnitz im Jahre 1792

3*²
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zur Einmiſchung in die Verhältniſſe Frankreichs veranlaßt hatten

die Urſache zu einer beinahe 25 jährigen Kriegsperiode

geworden waren . In der Tat hat die Heilige Allianz die Hegemonie

Rußlands in Oſt⸗ und Mitteleuropa begründet , bis ſie durch den

Krimkrieg gebrochen wurde .

Nach ihrer Beſeitigung hat Napoleon III . den Verſuch gemacht ,

den Frieden Europas auf dem bisherigen Macht⸗ und ideenpolitiſchen

Imperialismus zu begründen , indem er Frankreich und die liberale

Idee an die Spitze Europas zu bringen ſuchte und auf dieſe

Frankreich im Verlaufe von 15 Jahren in nicht weniger al

i

vier Kriege ſtürzte . Er war der erſte Herrſcher Europas , der
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der pazifiſtiſchen Bewegung rechnete , die , von angelſächf

uritanern nach dem Wiener Kongreß ins Leben gerufen , im Laufe

des 19. Jahrhunderts allmählich die ganze Kulturwelt

in Vereinen und auf Kongreſſen organiſierte und auf

mente und Regierungen Einfluß zu gewinnen begann .

alle idealiſtiſchen Bewegungen , ſo hatte der Pazifismus

ſal , daß er von imperialiſtiſchen Regierungen aufgegriff

den Dienſt ihrer Intereſſen geſtellt wurde . Er ſollte ihnen

dienen , um ihnen in den Augen der Kulturwelt von vornherein

ein moraliſches Alibi für einen infolge der von ihnen betriebenen

imperialiſtiſchen Politik hervorgerufenen Krieg zu verſchaffen und

die Schuld auf den Gegner zu werfen . Nachdem Napoleo

mit
R5

Hilfe des Militärs die Gewalt an ſich geriſſen hatte , erklarte er ſich

in den bekannten Worten : „ LEmpire c' est la paix“ für Politik

des Friedens . Ein paar Jahre darauf erklärte er Rußland den Krieg

und opferte in der Krim 100 000 Franzoſen einer zweckloſen Gloire

politik , die Frankreich die Herrſchaft über die Levante bringen ſollte ,

in Wirklchkeit aber nur England nützte . Darauf ſtürzte er ſich , unter

dem Vorwande , das Nationalitätenprinzip verwirklichen zu wollen ,

in Wirklichkeit aber in der Abſicht , Frankreich die Hegemonie über

die Apenninenhalbinſel zu erwerben , in das italieniſche Abenteuer .

In der Hoffnung , die Führerſchaft über die romaniſchen Nationen

gewinnen zu können , ließ er ſich in die gänzlich verfehlte mexikaniſche

Expedition ein . Zu gleicher Zeit verfolgte er den Plan , als Preis

für die Zulaſſung der Einigung Deutſchlands Belgien und das

linke Rheinufer zu erwerben , eine Politik , die ſchließlich zum Kriege

von 1870/71 führte . Während er aber eine Diplomatie betrieb , die

immer neue Kriege erregte , floß ſein Mund über von pazifiſtiſchen

Phraſen und friedfertigen Reden . In der Thronrede vom 5. No⸗

vember 1863 erklärte er , ein Jahr vor der mexikaniſchen Expedition ,

einen europäiſchen Friedenskongreß einberufen zu wollen , der über

allgemeine Abrüſtung und Schiedsgewalt beraten ſollte . Er wollte

den Staatsmännern Europas ſagen : „ Haben die Vorurteile und

Ränke , die uns trennen , nicht ſchon lange genug gedauert ? Wird

die Eiferſucht , ja Rivalität der Großmächte nicht den dauernder



tſchritt hemmen ? Werden wir immer gegenſeitiges Miß⸗
icht durch übertriebene Rüſtungen aufrecht erhalten ? Sollen

en Hilfsquellen bis ins Unendliche ſich in einer vergeb⸗
ung mit inneren Kräften erſchöpfen ? Werden wir ewig
and erhalten , der weder der ſichere Friede , noch der aus
Kr
23

28
2

einen Z

ſicht ieg iſt ? Haben wir doch den Mut , an Stelle des
krankhaften Zuſtandes eine ſtabile und geregelte Situation zu ſetzen ,
ſelbſt wenn es Opfer koſten würde . Vereinigen wir uns doch ohne
vorge es Syſtem , ohne Ehrgeijß , von dem einzigen Gedanken
beſee lt, ine von nun an auf dem wohlverſtandenen Intereſſe der
Fürſten und Völker begründete Ordnung der Dinge zu errichten . “

konnte ein deutſch
franzbſiſcher der nur durch den

werden . Dann

r Konfliktsfrage
des Krieges von

iedensſchluß von Nikol

oleon III . die Lu

Ein paar Mozate
er im Februar di )den engliſchen Geſandten Loftus

einen Abrüſt
— g unterbreiten ; er Erbot ſich ſogar ,

der Abrüſtung beginnen zu wollen und ließ tatſächlich in
21 . März der Kammer unterbreiteten Geſetzentwurf den

as Jahreskontint gent von 100 000 Mann auf
9 in Kurz darauf ſtellte er an Preußen in

der her tur jene Zumutungen , die zum Krieg

he Charakter Iutuve „Zof 82adurch gegeben , daßIII . politiſ
er iz hatte , wie Napoleon J. , über Europa die Suprematie
zu igen . Er ſtrebte nach der Würde eines Schiedsrichters in
Er ohne aber ſeine Humanität mit ſeiner Herrſchſucht in Ein⸗
klang bringen zu können , die ihn immer wieder zu Interventionen
1 tperialismen trieb . So war vielfach der humanitäre Pazi⸗
fismus 9 apoleons III . ein Mittel ſeiner imperialiſtiſchen Politik ;
es iſt 5— zum mindeſten zwiſchen ſeiner Thronrede vom Jahre
1

K

63 und den Zielen denen er in den deutſch⸗franzöſiſchen
rieg eintrat , ein unüberbrückbarer

Ebenſo wie vom femſſchen Imperialismus wurde der Pazi⸗
fismus von dem ruſſiſchen und engliſchen Im⸗
perialismus in ſeinen Dienſt geſtellt . Zweifellos war Zar
— — — II . eine im innerſten friedliche , aber ſchwache Natur , die

mufrichti
die dauernde Sicherung des Weltfriedens anſtrebte . Das

Zaren⸗ M anifeſt vom 28 . Auguſt 1898 entſprach ſeiner tiefſten Über⸗
zeugung und war ohne egoiſt iſche Nebenabſichten von ihm erlaſſen
vorden . Ebenſo wünſchte ein Teil der ruſſiſchhen Pol itiker , wie der

Graf Witte , den Frieden . Aber weder ſie 945 der Zar hatten das
Reich wirklich in der Hand . Die eihenlichen Leiter der ruſſiſchen
Politit trieben hinter der Faſſade des Zaren⸗Manifeſtes ein
grandioſe oſtaſiatiſche Expanſionspolitik . Bei einer ſolchen Erobe⸗
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rungspolitit mußte man unbedingt mit Japan und mit England

zuſammenſtoßen . So ſteht das Zaren Manifeſt in ſeltſamem Wider —

ſpruch zu dem mandſchuriſchen Kriege von 1904ſ/05 .

Am zielbewußteſten aber hat die engliſche Politik den

Pazifismus für ihre imperialiſtiſchen Zwecke zu benutzen verſtanden .

Er deckte ſich bis zu einem gewiſſen Punkte mit den Intereſſen des

engliſchen Imperialismus und war bis zu dieſem Punkte ſicherlich

ehrlich gemeint . Es wäre für das engliſche Imperium zweifellos ein

ungeheurer Gewinn geweſen , wenn es ſein ungeheuves im Laufe

der Jahrhunderte zuſammengefügtes Weltreich in einem pazi⸗

fiſtiſchen Syſtem ſichern und dauernd zu einer Domäne für die

engliſche Nation machen konnte . Die Politik , mit deren Hilfe Eng —

land ſein ungeheures Kolonialreich durch Herſtellung der Verbindung

zwiſchen ſeinem afrikaniſchen und aſiatiſchen Teile über Agypten ,

Arabien , Meſopotamien und Südperſien zu vollenden ſuchte , wurde

vom König Eduard im Namen des Friedens betrieben . Die Ver⸗

träge von 1904 , die die Mittelmeer - und die Orientfrage unter

Ausſchaltung von Deutſchland zu löſen ſuchten , wurden als Mittel

zur Beilegung des engliſch - franzöſiſchen Gegenſatzes bezeichnet . Das⸗

ſelbe behauptete man von dem ruſſiſch engliſchen Vertrage von 1907 ,

der Perſien aufteilte . Mit Recht hat der belgiſche Geſandte Greindl

einmal geſchrieben : „ Die herkömmlichen friedlichen Verſicherungen

bedeuten recht wenig im Munde dreier Mächte , die eben erſt , wie

Rußland und England , wenn auch mit verſchiedenem Erfolg , nur

in dem Beſtreben ſich zu vergrößern , ja ohne plauſibelen Vorwand

die Erobevungskriege in der Mandſchurei und in Transvaal geführt

haben , oder die wie Frankreich gerade jetzt zur Eroberung Marokkos

ſchreiten unter Nichtachtung feierlicher Verſprechungen und ohne

anderen Rechtstitel , als die Übertragung der Rechte Englands , die

dieſes ſelbſt nicht beſaß . “

Wenn man einen Blick durch die Geſchichte wirft , ſo ſteht eines

jedenfalls unbedingt feſt : Jede Friedens politik , die nach

dem Vorbilde der Pax romana den Weg der Gewalt und Unter⸗

drückung geht , die zweideutig iſt und zwei Geſichter

hat , ſei es , daß ſie ſich zur Durchführung legitimiſtiſcher oder

demokratiſcher Prinzipien als angeblich notwendiger Vorbedingungen

des Friedens nach der Art der franzöſiſchen Revolution oder der

Heiligen Allianz zu einer Einmiſchungspolitik in die inneren Ver⸗

hältniſſe anderer Staaten verleiten läßt , ſei es , daß ſie unter dem

Deckmantel des Pazifismus imperialiſtiſche Ziele verfolgt und den

anderen Völkern die Gleichberechtigung verſagt , jede ſolche Friedens⸗

politik iſt zu unbedingtem Scheitern verurteilt .

Wie die Erfahrung gezeigt hat , führt ſie nur zu immer neuen Kon⸗

flikten und Kriegen . Dieſer Weg iſt alſo nicht gangbar . Wenn die

Geſchichte dazu da iſt , daß man aus ihr lernt , ſo müſſen alle Völker
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darin einig ſein , 3 abzulehnen , die auf Vergewaltigung
unter der Flagge eines Völkerbundes ausgehen .

Ein Friede , der von Dauer ſein ſoll , der Völkerbund , muß auf
der Grundlage allſeitigen Verzichtes auf imperia⸗

liſtiſche Politik und Einmiſchung beruhen . Er kann

nur auf dem Prinzip der Verſtändigung , der Frei⸗
heit und der Gleichberechtigung bei dem Ausgleich der

Intereſſen geſchloſſen werden . Nach den Erlebniſſen dieſes Krieges
wie nach den Erfahrungen der Geſchichte kann die Welt ihr Heil

ebenſowenig in einer Pax britannica finden — das mögen ſich die

Entente⸗Imperialiſten geſagt ſein laſſen — als in einem „deutſchen
Gewaltfrieden “ auch nicht im Oſten — das mögen ſich unſere

Machtpolitiker geſagt ſein laſſen . Für dieſe Art der Friedensſiche⸗

rungen iſt in der neuen Ordnung , die die Menſchheit ſich mit Aus⸗

ſicht auf ihre Dauer bauen will , kein Raum mehr . Die Bevor⸗

mundungspolitik hat ihre Rolle ausgeſpielt . In allen Ländern

wiſſen das die Vernünftigen . Wir muten keinem Volke zu , ſich

unſerem Willen zu unterwerfen ; die Entente ſoll uns nicht zu⸗
muten , daß wir uns ihr unterwerfen .

Ein dauernder Welltfrirde kaun uut in de

Geiſt der Abſage jedes Volkes an Vorherrſchafts⸗
gelüſte z uſt ande kommen .

Das iſt zugleich die Lehre , die die chriſtliche Religion ſeit bei —

nahe zwei Jahrtauſenden der Menſchheit gegeben hat .

Drittes Kapitel .

Das Papſttum und der Friede .

Diejenige Macht , die ſich zum erſten Male in der Geſchichte im

ſchärfſten Gegenſatz zu der antiken Auffaſſung , nach der Krieg der

Vater aller Dinge iſt , zu dem Friedensgedanken prinzipiell
bekannte , iſt die chriſtl i 90 Religion . „ Kriegstheologen “ ſuchen dies

zwar in Abrede zu ſtellen und dadurch den herrlichen Welttempel
Chriſti zu ſchänden . Zu allen Zeiten haben es aber die Päpſte als

die Stellvertreter Chriſti als eine ihrer vornehmſten Aufgaben an⸗—

geſehen , den Krieg zu verhindern und den Frieden wiederherzu —
ſtellen . Als erſtes Mittel zu dieſem Ziele galt der Kirche die Um —

wandlung des Menſchen aus einem von egoiſtiſchen und ſinnlichen

Begierden beherrſchten Weſen in ein durch die Grundſätze der

Religion und der Moral der chriſtlichen Gerechtigkeit und Liebe ge —
leitetes . War dieſe Umwandlung geſchehen , dann war der dauernde



Friede eine natürliche Folge . Immer wieder und am klarſten

Papſt Benedikt XV. in ſeinen Allokutionen , haben die Päpſte den

ges in dem Abfall der Menſchen vomlichen Grund des Kr

zur chriſtlichen

erſtellung des

die Denker , Die

haben , geſolg
hiloſoph Kant in

E „ Strebet zuerſt nack

derrſchaft der reinen praktiſchen Vernunft (d. h. des Sitten

geſetzes ) und ihrer Gerechtigkeit , und Euer Ziel , die Wohltat des

ewigen Friedens , wird Er uch von ſelbſt zufallen . “

Kirche iſt es geweſen , die mit der l

die hen und ſozialen Verhältniſſe der Völker
1

geſtaltet hat , indem ſie der Ger

suum cuique , der Se

Liebe entgegenſtellte .
lichen Staat

heutigen Kulturnatio

auch die
Fürf

gegenüber
lehren , den Völlkern an Stelle ſtlavi ſcher Unterwerfun

freiwilligen Gehorſams und der Treue gege nüber der Autorität, die

Pflicht der Liebe zum Vaterlande einzuprägen . Das Papſttum war

es , welches gegenüber dem Fürſtenabſolutismus und der Staats

und der Willkür das Gebot
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8e

omnipotenz die Selbſtändigkeit der Religion und des Gewiſſens

durchgeſetzt hat und dadurch der Freiheit dengrö ete

Wie die Kirche im Staate die Bürge

ſo vermochte ſie auch die Völker ſelbſt einand

damit die Grundlagen des heutigen Völkerrech De

Chriſtentum hat die tief im menſchlichen Bewußtſein ruhende Idee

der Zuſammengehörigkeit aller Menſchen gerettet , die Erkenntnis

der ſolidariſchen Verpflichtung zu gegenſei itiger Anteilnahme und

Unterſtützung neu belebt und durch die Lehre der gemeinſamen Ab⸗

ſtammung , der Erlöſung und gleichen Heilsbeſtimmung aller mit

hen Gründen noch bedeutend verſtärkt . In feiner
38

Schrift, der Civitas Dei hat der heilige Auguſtinu

zum erſten Male in der Geſchichte den Plan eines großen M ſch⸗
heits 3 völkerverbindenden Friedensreiches entworfen . ufs

ſchärfſte erklärt er ſich in ihr gegen die Eroberungskriege der Römer ,

durch die die Pax Romana hergeſtellt worden war . Deren Übel

ſeien
ſ

daß , wer ohne Schmerz an ſie denken und ihrer
ungeachtet ſich glücklich fühlen könne , nur um ſo unglücklicher ge⸗

nannt werden müſſe , weil er dadurch beweiſe , daß jedes menſchliche
Gefühl in ihm geſchwunden . Die Grundlage des Gottes sſtaates iſt

für ihn der Friede . Deshalb preiſt er den Frieden in den höchſten

Worten : „ Der Friede iſt ein ſo oßesGut , daß unter den irdiſchen

übernatürlick
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„ das kein anderes Verdienſt ſchätzte als das kriegeriſche , wäre

Europa in einen unaufhörlichen Krieg verſunken , hätten nicht die

Päpſte fortwährend an der Erhaltung und Wiederher 8 des

Friedens gearbeitet . Sie verwieſen den Fürſten ihre Leidenſchaften
und hielten ihre übertriebenen Anmaßungen in Schranker
Charakter als gemeinſame Väter der Chriſtenheit gab ihren Vor —

ſtellungen ein Gewicht , auf das kein anderer Vermittler Anſpruch
machen konnte , und ihre Legaten ſparten weder Reiſen noch Be —

ſchwerden , um die zwieſpältigen Intereſſen der Höfe zu verſöhnen ,
und die Schwerter der kämpfenden Parteien mit dem Olzweig des

Friedens zu ſcheiden . “ Bereits der Begründer des modernen Völker⸗

rechts , Hugo Grotius , hat die Verdienſte der Päpſte gerühmt , indem
er ſchrieb : „ Wie viele Streitigkeiten durch die Autorität des

römiſchen Stuhles beigelegt worden ſind , wie oft die unterdrückte

Unſchuld dort Schutz gefunden hat , uſw . “
„ Es iſt etwas Erhabenes “ , ſo ſchreibt der Italiener Cäſare

Cantù in ſeiner berühmten Weltgeſchichte , „ in der Idee , daß ein

wehrloſer , den weltlichen Intereſſen fremder Prieſter als Richter

ſteht über die zwiſchen den Fürſten oder den Völkern au —sbreche
Streitigkeiten , in einer mehr von der Meinung als von po

li
Geſetzen beherrſchten Welt , von Redlichkeit und Pflicht zu de

ſpricht , die nur Willkür und Gewalt anerkennen . Lerwirllicht ich

dieſer Gedanke auch nicht ganz gemäß dieſer idealen Auff 4 ſo
muß doch immerhin zugeſtanden werden , daß die Art und Weiſe
der Herrſchaft , die die Kirche im Mittelalter ausübte , allen Syſtemen

überlegen iſt , die ſeitdem erfunden wurden , um ein freies und

mächtiges Bündnis zwiſchen den Völkern des Abendlandes aufrecht

zu erhalten . Was man die Tyrannei der Päpſte nannte , war daher
nur darauf berechnet , zu demütigen , um aufzuklären , nicht um zu
demütigen . Die Vergrößerung der päpſtlichen Autorität der Liſt

und dem Ehrgeiz zuzuſchreiben, wäre Torheit ; die Päpſte hätter

ihre Beſitzungen vergrößern oder ihre Macht vermehren können

wie die übrigen Fürſten getan , ſie unterließen das jedoch und ver —

mehrten ihre Beſitzungen um keinen Zoll breit Landes durch das

gewöhnlich von Fürſten angewandte Mittel , nämlich die Eroberung .
Ungleich an Charakter , an Affekten , wie an Fähigkeiten , wollten ſie
alle den nämlichen Zweck , nur in den Mitteln wichen ſie von

einander ab . “

Unzählige Male ſind die Päpſte während des Mittelalters als

Friedensſtifter tätig geweſen . Auf der Kirchenverſammlung von

Clermont 1095 wurde durch Papſt Urban II . zum erſten Male der

Gottesfriede , die Treuga Dei für die geſamte Chriſtenheit ver⸗

kündigt . Nach ihren Beſtimmungen ſollte an vier Tagen der Woche
jede Kriegsführung , auch der Privatkrieg , unterſagt ſein . Durch
Beſchränkungen , die die Treuga Dei den Kriegführenden in den

Zeiten der damaligen Anarchie auferlegte , wandelte ſich das Fauſt —



recht allmählich in das hderecht , das in ſeinem Weſen

große Ahnlichkeit mit der gegenwärtig übli chen Methode der Kriegs —
reglementierung hat , wie ſie durch die Genfer und Haager Ab —

machungen feſtgelegt wurde . Auch dort waren bereits für gewiſſe
Perſonen , für Geiſtliche , e Kranke , Pilger , Kaufleute ,
für Kirchen und Kirchhöfe uſw . Schutz und Ausnahmebeſtimmungen
vorgeſehen , ähnlich jenen , die die erwähnten Vereinbarungen für
den modernen Krieg feſtſetzen . Beim Ausgange des Mittelalters
und während der Neuzeit iſt das Papſttum nicht müde geworden ,
die chriſtl ichen Fürſten und Völ ker zur Eintracht zu ermahnen und
ſie gegen die von den Türken drohenden Gefahren , die zweimal bis
Wien vordrangen und Italien gefährdeten , zu vereinigen . Beinahe
an allen Friedensverhandlungen bis zum Frieden von Nimwegen

aben ſie durch ihre Nuntien teilgenommen , und ſelbſt als ſie durch
den in den katholiſchen Staaten immer ſtärker werdenden kirchen⸗
feindlichen ? — — — von dieſen ausgeſchloſſen wurden , haben
ſie inoffiziel le Vertreter zu den enespätſchen Friedenskongreſſen
entſandt . Im 19 . Jahrhundert haben ſie immer von neuem darauf
hingewieſen , welche Gefahren dem Frieden und der Wohlfahrt der

Völker
188 der Abwendung von den Lehren und dem Geiſte

der chriſtlichen Religion drohten . Unermüdl 10 hat Pa pſt Leo XIII .
in ſeinen großen Enzykliken das große Problem der Geſundung von

Kirche behandelt . Eingehend 75 ihnen auseinander ,
wie die rationaliſtiſch - nationaliſtiſchen Lehren immer radikaler
werdenden Liberalismus mit der Erklärung der Oberherrlichkeit der

Vernunft den Menſchen ſelbſt zur Quelle und zum Richter aller
Wahrheit im Privat⸗ und öffentlichen Leben erhebt , mit der Lehre
von der abſoluten Volksſouveränität das Band zwiſchen Schöpfer
und Geſchöpf durchſchneidet und dadurch nicht nur die Privatmoral ,
ſondern auch den Staat ſelbſt untergräbt . Warnend rief er bereits
im Jahre 1881 aus , daß die Strafe der Völker vor der Tür ſtehe ,
eine Strafe ihres Stolzes , die nicht mehr mit Menſchenmacht ,
ſondern nur durch demütiges Gebet , wahre Gottes - und Nächſten —
liebe beſchworen werden könne .

Allein von der Rückkehr zu wirklicher Nächſtenliebe und chriſt —
licher Solidarität erhoffte er eine Geſundung des internationalen

Friedens unter den Völkern . ] Nur Chriſtus , ſo führte er bereits in

einer Allokution des Jahres 1879 aus , könne einen wahren und voll⸗

ſtändigen Frieden verleihen , der auf Ordnung , Wahrheit und Ge —
rechtigkeit beruhe . Die dreifache Wurzel , die zum Kriege führe : Ehr⸗
geiz , Begehrlichkeit , Eiferſucht , könne nur ausgerottet werden , wenn
die Völker die chriſtlichen Tugenden , insbeſondere die Gerechtigkeit ,
wieder lebendig werden ließen . Nur auf dieſer Grundlage , ſo er⸗
klärte er in dem Se endſchhreiben an Fürſten und Völker Praeclara

gratulationis vom 20 . Juni 1894 , ſei die Achtung vor dem Völker —

recht , die Heilighaltung der Verträge und die Feſtigung des Bruder —
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In der Enzyklika an die Fürſten und Völker : „ Praèclara
0gratulationis “ vom 20 . Juni 1894 wies er von neuem auf die Ge⸗
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die Wiſſenſchaft auf alle Weiſe gefördert , wenn überdies nach unſerer

Anweiſung auf chriſtlicher Grundlage Vereine von Landwirten , Hand —

werkern , Geſchäftsleuten gegründet und vervielfältigt würden , mit

deren Hilfe der alles verſchlingende Wucher aus der Welt geſchafft

und heilſamen Arbeiten ein weites Feld geöffnet wäre .

Das Ende des vorigen Jahrhunderts ließ Eu ropa müde und er⸗

ſchöpft zurück von all den erlittenen 8 und in bebender Angſt

ob all der Erſchütterungen . Warum Joll te nicht umgekehrt das gegen —

wärtige , ſchon dem Ende zueilende Jahrhundert , der Menſchheit als

Erbe heitere Ausſichten auf Einheit und Friede , mit der

Hoffnung auf die höchſten Güter , hinterlaſſen , die mit der Einheit des

Glaubens gegeben ſind ? “

Immer mehr wurde der Gedanke der Rüſtungseinſchränkung und

des Schiedsgerichts R den Papft die praktiſche Baſis ſeiner pazi⸗

fiſtiſchen Vorſchläge . „ Gegenwärtig haben wir “ , ſo erklärte er den

Korreſpondenten der „ Nowoje Wremja “ am 17 . September 1895 ,

„ keinen wahren Frieden : alles ſtützt ſich auf die Bajonette , daher

befinden ſich alle Staaten im Zuſtand bewaffneter Lager . Die

Ideen , die Kunſt , die Wiſſenſchaft und die Gewerbe können ſich nicht

entwickeln . Welch großartige Erſcheinung wäre es , wenn eine Ara

wirklichen Friedens anbräche , wenn die Geſchütze , die Gewehre , bei —

ſeite geworfen und internationale durch freie Beratung der

Herrſcher und des Papſtes entſchieden würden . “

Als während der Venezuela 3
ein Konflikt zwiſchen England

und Amerika drohte , ließ Leo XIII. durch den Kardin Rampolla

dem Herausgeber des „ Daily Ch koniele im Jahre 1896 ſchreiben :

„ Durch mich von dem Eifer umerrichel mit dem Sie für die

Schaffung eines permanenten Schiedsgerichts arbeiten , um die Völker

von dem 88 eines Krieges zu ſchützen , kann Seine Heiligkeit
es ſich nicht verſagen , Ihnen ſeine Zufriedenheit auszuſprechen , ſo—
wie die Hoffnung, daß Gott dieſen Verſuch mit glücklichem Erfolg
krönen möge . “ Die Idee des Haager Schiedsgerichts wurde damit

vom Papſte vorausgenommen . In dem Antwortſchreiben auf die

Huldigung des Budapeſter internationalen Friedenskongreſſes be —

zeichnete es der Papſt von neuem als ſeine Aufgabe , „ die Gerechtig —

keit und den Frieden in der Welt zur Herrſchaft zu bringen und alle

Nationen durch die Bande des chriſtlichen Brüderlichkeit , wie zu einer

8 8 zu vereinigen “, und ſprach die Hoffnung aus , „ daß
die Erfüllung aller Pflichten und die Achtung vor allen Rechten die

Grundl agen ſind , auf denen die bürgerliche Geſellſchaft beruht , daß

dem Geſetz der Gewalt das der Vernunft folgen und daß ein neues

Zeitalter wahrer Ziviliſation der menſchlichen Familie die Er⸗

füllung ihrer letzten Aufgaben erleichtern wird . “ In der Allokution

vom 11 . April 1900 ſprach er den Wunſch aus , daß es gelingen möge ,
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„ den Streit der Nationen durch rein moraliſche und überzeugende
Kraft zu ſchlichten . “ „ Der Geiſt der Kirche iſt der Geiſt der Menſ ch⸗
lichkeit , der Geiſt der Milde , der Eintracht , der univerſell en Barm⸗
herzigkeit , und ihre Miſſion , wie die Chriſti es iſt , iſt friedliebend
und friedſtiftend gemäß ihrer Natur , da die Verſöhnung des Men
ſchen mit Gott ihr Ziel iſt . Folglich iſt die Wirkung der religiöſen
Macht , den wahren Frieden unter die Menſchen zu bringen , und
zwar nicht nur im Reiche des Gewiſſens , wie ſie dies alle Tage tut ,
ſondern in öffentlichen und ſozialen Einrichtungen, ſoweit dieſe
Macht ihr Freiheit zum Handeln läßt . “ Die Urſachen , die ſpäter zur
Weltkataſtrophe führten , hat der Papſt in der Enzyklika vomD

lgenden Worten zuſammengefaßt :
25 . Dezember 1900 in fo

„ Ebenſo gewann mit der
J1

rückwe
—. —

des Chriſtentums , das ja
die Kraft in ſich trägt , die Völke 3zu verbrüdern und ſie
gleichſam zu einer Familie zuſammenzu⸗
ſchließen , nach und nach im Völkerleben ein Syſtem von Egois⸗mus 85 Ei ferſucht die Oberhand , infolgedeſſen die Nationen ein⸗
ander , wenn auch nicht feindſelig , ſo doch mit dem argwöhniſchen
Auge des Nebenbuhlers betrachten . Daher ſind ſie denn auch gar leicht
verſucht „ den hohen Begriff der Sittlichkeit und Gerechtigkeit und den
Schutz der Schwachen und Unterdrückten bei ihren Unternehmungen

langen , den Nationalreichtum ins Unge⸗
Opportunitäts - und Nützlichkeits⸗

0 ollendeten Tatſachen , ſicher , von keinem
zur Achtun gemahnt zu werden , unheilvolle An⸗
ſchauu nge elde 3 m Macht als höchſtes
Geſetz au fſtte daher die ſtets

——
ide und maßloſe

Vermehrung der Kriegsrüſtun gen , oder beſſer jener be⸗
waffnete Fried e. deſſen verderbl iche Wirkung in vieler Hin⸗
ſicht den ſchlimmſten Folgen des Krieges gleichkommt . “
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Auf den Bahnen L
eoõ

XIII . iſt Papſt Pius X. fortgeſchritten ,
1

indem er in dem Schreiben an den apoſtoliſchen
in den Vereinigten Staaten dem Präſidenten 2 ſei

zu dem von dieſem vorgeſchlagenen Schiedsg
ſprechen ließ

Sehr oft iſt es dem Papſte gelungen , Konflikte zwiſchen den
Staaten durch ſein Schiedsgericht friedlich beizulegen . So vermittelte
Leo XIII . auf Veranlaſſung Bismarcks in dem Streite zwiſchen
Spanien und Deutſchland , in der Karoline ifrage . Wie hoch Bis⸗
marck dieſe einſchätzte , geht aus ſeinem Schreiben vom
13. Januar 1886 an Leo XIII . hervor , in dem es heißt :

„ Euere Heiligkeit haben in Ihrem Briefe geſagt , daß nichts dem
Geiſt und der Natur des Hei iligen Stuhles mehr entſpricht , al
Betätigung im Werke des Friedens . Derſelbe Gedanke hat mich ge—
leitet , als ich Euere Heiligkeit bat , das ehrenvolle S chieedsrichteramtin der zwiſchen Deutſchland und Spanien ſchwebenden Streitf frage an⸗
zunehmen , und als ich der ſpaniſchen Regierung den Vorſchlag machte ,

s die

＋
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uns nach beiden Seiten auf die Entſcheidung von Ew . Heiligkeit zu

verlaſſen .

Die Erwägung der Tatſache , daß die beiden Nationen ſich nicht in

einer analogen Lage in bezug auf die Kirche befinden , die in Euerer

Heiligkeit ihr Oberhaupt verehrt , hat niemals mein feſtes Vertrauen

in die Erhabenheit der Geſichtspunkte Euerer Heiligkeit herabge⸗

mindert , die mich der gerechteſten Unparteilichkeit des Spruches ver —

ſicherte . “

Leo XIII . hat ferner 1890 zwiſchen Belgien und Portugal in einer

Kongofrage vermittelt ; weiterhin zwiſchen Portugal und England

in dem oſtafrikaniſchen Grenzſtreit , 1894 zwiſchen Venezuela und

England in der Guyana⸗Angelegenheit . Unter Papſt Pius X.

unterwarfen ſich vor allem ſüdamerikaniſche Staaten dem Schieds⸗

ſpruch eines Tribunals , deſſen Vorſitz ein apoſtoliſcher Nuntius hatte .

So Braſilien und Bolivia ( 3. November 1909 ) , Braſilien und Peru

( 30 . Juni 1910 ) und Columbien , Chile und Peru ( 1910 ) . Echt

katholiſcher Geiſt war es , der im Jahre 1903 den a tiniſchen

Biſchof Benavente und den chileniſchen Biſchof Jara bewog ,

für die Schlichtung der äußerſt erbitterten Grenzſtreitigkeiten

zwiſchen beiden Republiken durch den König von England

einzutreten . Am 13 . März 1904 fand aus Anlaß der Löſung

diefer Streitfrage ein Friedensfeſt der beiden Nachbarſtaaten

ſtatt , wo zum Danke an der Grenze beider Länder in 3900 Meter

Höhe auf den Anden eine rieſige Chriſtusſtatue enthüllt wurde , die

die Inſchrift trägt : „ Eher ſollen dieſe Berge in Staub zerfallen , als

die Völker von Argentinien und Chile den Frieden brechen , den ſie

geſchloſſen haben zu Füßen Chriſti des Erlöſers . “
Angeſichts dieſer erfolgreichen Vermittlungstätigkeit des Papſtes

war es ein doppelt ſchwerer Fehler , daß der Heilige Stuhl ſowohl

von der erſten Haager Friedenskonferenz , deren Initiative zum großen

Teil auf ihn zurückging , wie auch von der zweiten Konferenz auf Ver⸗

anlaſſung Italiens ausgeſchloſſen wurde . Diejenige Macht , die durch

den Charakter ihres Amtes , durch ihre in tauſendjähriger Praxis

erworbene politiſche Erfahrung und Erbweisheit in erſter Linie be⸗

rufen war , an dem ſo ſchweren Werke des Weltfriedens mitzuarbeiten ,

wurde auf dieſe Weiſe einer kleinlichen und ſchikanöſen Politik ge⸗

opfert , eine Tatſache , die , wie ſich ſchon damals vorausſehen ließ ,

nicht ohne die ſchwerſten Folgen bleiben konnte .

Was Papſt Benedikt XV . während des Weltkrieges für die

Sache des Friedens und zur Linderung der Kriegsleiden getan hat ,

iſt in aller Bewußtſein . Wie Leo XIII . , ſo ſucht auch er die Ur⸗

ſachen des Krieges , von äußerlichen Tatſachen abſehend , in ihren

tiefſten Gründen zu erfaſſen . Der Weltkrieg bedeutet für ihn den

Bankerott aller Ideologien des rationaliſtiſchen atheiſtiſch - liberalen

Pazifizismus . Nach ſeiner Anſchauung gibt es keine Raſſen , die not⸗

wendigerweiſe im Kampfe miteinander ſind , und keine Nationen , die

—
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hunderts , und als einzigen Weg zur Rettung die Rückkehr zur offen⸗

barten Lehre des Chriſtentums .

Dieſes iſt die Grundanſchauung , die allen offiziellen Außerungen

und allen Friedensmahnungen des Papſtes zugrunde liegt . Uber

den Weg , der aus dem Kriege führt , hat er ſich in der an die Ober⸗

häupter der kriegführenden Völker am 1. Auguft 1917 gerichteten

Note in der bekannten Weiſe ausgeſprochen .

In den Forderungen : Friede ohne Annexionen und Entſchä

gungen , Freiheit der Meere , Abrüſtung und obligatoriſches Schieds⸗

gericht , beſteht das Friedensprogramm des Papſtes .

In dem Vorſchlage des Schiedsgerichts nimmt es einen Gedanken

auf , der dem germaniſchen Rechte nicht fremd iſt .

e

Viertes Kapitel .

Deutſchland und der Weltfriede .

Der Gedanke vom Bund der Völker , und zwar vom

wahren , der alle , die wollen , umfaßt , und in dem Recht

und Pflichten gleichmäßig verteilt ſind , war uns

Deutſchen in Zeiten ſchon geläufig , in denen England

und Frankreich noch an nichts anderes dachten , als an

die unverhüllte Unterjochung fremder Völker .

Vizekanzler von Payer in ſeiner Stuttgarter

Rede vom 12. September 1918 .

Weiſt die chriſtliche Gedankenwelt auf Grund der Einheit des

Menſchengeſchlechtes und der gegenſeitigen Liebe und Duldung aller

chriſtlichen Völker auf den Weg einer Friedensgemeinſchaft , ſo kommt

für uns Deutſche hinzu , daß in der Entwicklung unſeres Rechts⸗

lebens der Gedanke , Streitigkeiten nicht durch Gewalt , ſondern durch

Schiedsverfahren zu erledigen , eine große Rolle ſpielt . Es iſt das

Verdienſt von Dr . A. Hommerich , der Entwicklung des Schieds⸗

gerichtsgedankens im deutſchen Rechtsleben nachgegangen zu

ſein und uns dieſe Tatſache wieder ins Gedächtnis zurückgerufen zu

haben ( Deutſchtum und Schiedsgerichtsbarkeit , ein geſchichtlicher

Beitrag zu einer großen Gegenwarts⸗ und Zukunftsfrage , Freiburg

1918 ) . Schon in den älteſten Zeiten der deutſchen Geſchichte finden

wir denn die Tatſache , daß Streitigkeiten ſchiedsrichterlich beigelegt

werden . Der bei unſeren Vorfahren ſtark ausgebildete Hang zur

Genoſſenſchaftsbildung wies ſie mit Nachdruck auf dieſen Weg . Der

Schiedsgerichtsgedanke erfuhr dann neue Nahrung nach Einführung
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hriſtentums. Im Frankenreich , dem erſten politiſchen Geſamt⸗W885 id mit ſeinen germaniſchen und romaniſchen Völkern , einer

Art Staatenbund , kam der Schiedsgerichtsgedanke zur Anwendungin erweiterten Königsgerichten t, die unter Mitwirkung des Volkes
beſtehende Differenzen ſchiedsrick ' tlich erledigten . Im Jahre 587
vereinbarten die Könige zu Andlau , Be ſitzfragen rechtlich zu —
und ſich gegenſeitig Frieden zu halten . Dieſe Zeit iſt auch beſonders
intereſſant , weil ſchon damals die Biſchöfe in Streitigkeiten
zwiſchen einzelnen Staaten

bzw. ihren Fürſten vermittelten . Der
deutſc ) Berfaſſune Waitz＋4 iſtoriker Waitz gibt den Biſchöfen das Zeugnis,daß ihr 1 s Anſehen ſie für die Han bung von Recht und Friedenund für die Entſcheidung von igkeiten beſonders geeignet0 —

—machte . Als nach Karl dem Großen die Entwickli ing der Territorial⸗
zte N 01 1

＋ E
gewalten einſetzte , bot ſiech bei den zahlreichen Kon flikten dem Schiedsgerichts edanken ein weites Feld. Des Königs vornehmſte Aufgabe
war es , und als ſolche

801
es , Fehden und Streitigkeiten ſchieds

gerichtlich auszugleichen . Von Ludwig dem Deutſchen z. B. wei 5
man , daß der Biſchof Rataldo 873 von ihm mit einem
Schiedsr teramt kdetraut wurde . Auch ei ne wef ſentliche Aufgabe der
Reich rſammlungen war es , Streit igkeiten auf dieſemWege be tuleg n. Waitz en

ſe

3
z hebt unter den nachfolgenden Königer

Heinrich III . beſonders hervor , bei dem er eine auf religiöf
Stimmung beruhende Neigung zu friedlicher Beilegung von
Streitigkeiten feſtſtellt . In der Zeit der

— — — — war der

* ganz beſonders wirkſam . In d ieſer Zeit
bilde das Reich nur eine loſe Vereinigung autonomer Gewalten ,

ung manchen Landfriedensbundes war die vor⸗
igung über Streitpunkte . Aber ihr Zweck ſollteind ging dahin , daß die Teilnehmer ſich ver⸗

ntereinander zu entſagen und Streitigkeiten
0 ſondern auf dem Wege des Rechtes vor

dsrichtern zum Austr rag zu bringen . Es mag
die Hanſa , der Rheiniſche Städte⸗
er

un

893 ————soraus

vereinbarten

darin erinnert werden , daß bereit
bund und der Kurverein von Renſe feſte Formen für Schieds⸗
gerichte beſaßen . Im 14 . Jahrhundert war das Schiedsprinzip ſo
allgemein , daß , wie Leonhardi , Das Austrägalverfahren des
Deutſchen Bundes , ſchreibt, „ man es für Anſtandsverle etzung hielt ,
einen Fürſten beim Kaiſer zu ehe man ihn befragt hatte ,ob er ſich nicht den Au tstrag eines dritten Fürſten wolle gefallen
laſſen ; noch übler deutete man es 3 — alſo Befragten , wenn er ſich
den Austrag nicht wollte gefallen laſſen . War die Sache zum Austrag
gediehen , ſo würde man es beinahe für ehrlos gehalten haben ,
wenn man den erteilten Spruch nicht hätte befolgen wollen . Ja , es
ging ſogar ſo weit , daß es keineswegs zu den ſeltenſten Fällen gehört ,
daß Kurfürſten , ſogar der Kaiſer als Obmann ar ifgerufen wurden . “
Bald machte ſich das Beſtreben bemerkbar , das in den verſchiedenen

4 *

8
9*9
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Landfriedensbunden zum Ausdruck kommende Schiedsweſen
vereinheitlichen . Die verſchiedenen dahinzielenden Verſuche im

14. Jahrhundert kamen erſr unter Maxmilian J. zu feſter Geſtalt ,

dem es 1495 auf dem Reichstag zu Worms gelang , den ewigen La

frieden aufzurichten und das ſogenannte Reichskammergericht

errichten , deſſen Zweck es war , „jede Kränkung des Rechtes teils der

Landesherren untereinander , teils der Landſaſſen unter ſich oder

durch die Landesherren zu beſeitigen “ ( Janſen - ⸗Paſtor , Geſchichte d

deutſchen Volkes ) . Das bedeutete den völligen Durchbruch
d

Rechtsganges im innerdeutſchen Rechtsleben , dem Mißbrauch des

Fehdeganges war ein Ende gemacht . Neben der durch die maximi⸗

lianiſche Neuordnung hervorgerufenen Entwicklung der Dinge wurde

der freie ſchiedsrichterliche Austrag für die Kurfürſten , Fürſten und

Fürſtmäßigen aber weiter beibehalten , nur daß dieſes Prinzip

organiſch mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit verknüpft wurde . Die

Stände waren an die Austräge gewöhnt und wollten nicht auf ſie

verzichten . Unter Karl V. und Ferdinand 1. kam das Austrags

wefen noch einmal zu hoher Blüte , aber mit der erſtarkenden

Gerichtsbarkeit der Landesherren , mit der Dezentraliſation des

Reichs , mit dem Schwinden des Zuſammengehörigkeitsgefühls , der

Fürſten untereinander verlor es ſeine wirkliche Bedeutung für die

Handhabung des Rechtes .

Als die Not der Zeiten um die Wende des 18 . Jahrhunderts

deutſchen Staaten auf den Weg neuen Zuſammenſchluſſes wies und

das völkerrechtliche Gebilde des Deutſchen Bundes unter den der

Fürſten zuſtande kam zur Wahrung ihrer eigenen Inabhän

und zur Sicherung Deutſchlands , da trat für die Regelung

Streitigkeiten zwiſchen den untereinander unabhängigen Bundes

ſtaaten der Schiedsgerichtsgedanke zu neuer Erſcheinung , indem

Selbſthilfe und Krieg untereinander ausgeſchloſſen ſein ſollten .
3

Streitfällen war die Bundesverſammlung anzurufen , die die Aufgabe

hatte , Frieden zu ſtiften . Artikel 11 , Abſ . 4 der deutſchen Bundesatte

von 1815 lautet :

„ Die Bundesmitglieder machen ſich ebenfalls verbindlich , e

ander unter keinerlei Vorwand zu bekriegen ,

ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen , ſondern

ſie bei der Bundesverſammlung anzubringen . Dieſer liegt alsdann ob

die Vermittlung durch einen Ausſchuß zu verſuchen ; falls dieſer Ver⸗

ſuch fehlſchlagen ſollte und demnach eine richterliche Entſcheidung
2

wendig würde , ſolche durch eine wohlgeordnete Austrägalinſtanz zu

wirken , deren Ausſpruch die ſtreitenden Teile ſich ſofort zu unterw

haben . “

Ebenſo wie der Deutſche Bund auf dieſe Weiſe zwiſchen ſeit

eigenen Mitgliedern den Frieden wahren mußte , traf er auch Vor

ſorge für die Ruhe im Innern der einzelnen Staaten . Bei inneren

Unruhen , die die Sicherheit des Bundes bedrohten , hatte er ein
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Wenn Deuſchland , wie wir ſehen , ein Hort des hiedsgedankens

iſt , ſo kann ihm auch der Schiedsgedanke in der Welt nicht fremd

ſein . Die Entwicklung zur Bindung im Recht , die von der Familie ,

von loſen Verbänden , Stämmen zu Staaten und Sto erbänden

ührt hat , wird auch über den Staatsver

em Gemeinweſen der ganzen Menſchh

nach ſeinem Trieb

hen Entwickeln der ) hiedsidee in

nicht fremd ſein . Mit Recht ſagt
Hor i Schrift , daß die mod

sgerichtsbarkeit zwar

indlagen in bedeutſamenGTIu

ur Genoſſenſck

eineihrer

ammenhängen

der deutſchen Rechtsgeſchichte hat . Wenn Deutſchland

für die Menſchheitsaufgaben der Zukunft beitragen will , ſo braucht

es nur im Sinne zu handeln , der ihm in ſeiner Rechts

gezeichnet iſt .

Aber auch Deutſchlands großer Pl ph , t, iſt ein Künd

Weltfriedens

chichte vor

innerer
auch ohnevüſtungen ,

ſchöpfung ihrer Kraft

ſo viel traurige

geſetzloſen 31
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Kräfte des Staates , alle

noch größeren Kultur gebracht werden könnten ,

Freiheit wird an ſo vielen Orten

bruch geta n und die mütterliche Vor Jorge des

Glieder in eine unerbittliche Härte der Forderung

dieſe doch auch durch die Beſorgnis 8 ußere

fertigt wird . “

Früchte ſeiner Kultur , die zu
verwandt ;

mächtiger Ab⸗

Staates für einzeln

en verwandelt ,

r Gefahr gerecht

Außerordentlich wichtig iſt das , was Kant in ſe iner Abhandlun

„ Über 3 meinſpruch : Das mag in der Theori — — ſeit ,
3 ) “ über diefür die Praxis ( 179

ſpricht von dem „ſchre cklichen

Verfaſſung unter einem Obe
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bundes ſagt . Er
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5 lkerbundes

Ver thütung des Krieges den 1 echtlichen
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Föderationdder Staaten nacheinem gemeeinſchaf
lichen Völkerrecht . Was Kant daran anſchl ießend über den
Imperialismus , über die Rüſtungslaſten , über Teuerung , Inflatior

und das Anleihe ſyſt em ſagt , um zu dem Schluß zu kommen , daß d

oder Frieden in die Hände des Volkes
ſcheidung über

1legen iſt , iſt beſonders bemerkenswert :

„ Auch die Not aus den beſtändigen Kriegen ,

Staaten einander zu ſchmälern oder zu 9 —

letzt dahin bringen , ſelbſtwider Willen ,

bürgerliche Verfa ſſung zu treten ; 0
eines allgemeinen Friedens auf einer anderen S

ährlicher, indem er den ſchrecklichſten D
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niſſe fortdauernd wachſen , ohne daß ein ihnen

Denn da die

wachſenden Hange ,

zu egrößern , die

ſchreitender Zuwachs der ſie vorſtellenden Metalle

kein Friede auch ſo lange dauert , daß das Erſparr

dem Koſtenaufwand für den

Erfindung der Staatsſchulden zwar

letzt vernichtendes Hilfsmittel iſt :

ſollen , aber nicht tat ,

ein jeder Staat in ſeinem Innern
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lich des Volks

5
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ſelbſt Urſache von Angriffskriegen , um dieſe Laſt loszu⸗

werden ; wozu kommt , daß zum Töten oder Getötetzuwer⸗

denin Sold genommen zu ſein , einen Gebrauch von Menſchen

als bloßen Maſchinen und Werkzeugen in der Hand eines anderen ( des

Staats ) zu erhalten ſcheint , der ſich nicht wohl mit dem Rechte

der Menſchheit in unſerer eigenen Perſon ver⸗

einigen läßt . Ganz anders iſt es mit der freiwilligen periodiſch

vorgenommenen Übung der Staatsbürger in Waffengewand , ſich und

ihr Vaterland dadurch gegen Angriffe von außen zu ſichern . “

Im vierten Artikel fordert Kant , daß keine Staatsſchulden
in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden , weil die

Leichtigkeit der Aufnahme von Krediten zur Kriegführung ein

großes Hindernis des ewigen Friedens ſei .

Im fünften Artikel geißelt Kant die Interventions⸗
politik , im ſechſten Artikel verlangt er , daß kein Staat im

Kriege mit einem anderen ſolche Feindſeligkeiten ſich erlauben ſolle ,

welche das wechſelſeitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich
machen müßten . Kant plädiert alſo hier für eine gewiſſe Be⸗

ſchränkung in den Kriegsmitteln und in der

Kriegführung , wie ſie heute ja durch völkerrechtliche Ab⸗

machungen geregelt iſt .

Der erſte Definitivartikel Kants lautet , die bürgerliche Ver⸗

faſſung in jedem Staate ſolle republikaniſch ſein . Damit meint Kant

nun nicht etwa republikaniſch im heutigen Sinne , ſondern republi⸗

kaniſcher Staat heißt ihm jede Form des Rechtsſtaates mit einem

verfaſſungsmäßigen Anteil der Bürger an de

Staatsgewalt . Wie Kant ſchon in einer früheren Schrif
Entſcheidung über Kri nd Frie⸗ in die Hände des Volkes ge⸗

At 1
legt haben wollte , ſo ſchein der internationale Friede

erſt bei einer vor dem Volk verantwortlichen
1*

Regierung ſicher zu ſein . Der zweite Definitiva lver⸗

langt , daß das Völkerrecht auf einen Föderalismus
freier Staaten gegründet ſein ſolle . Um den Kampf aller

gegen alle durch einen Friedenszuſtand zu erſetzen , müſſe dieſer durch
einen Vertrag der Völker untereinander geſichert werden .

Während der Friedensvertrag nur einen Krieg zu been t ſuche ,

nüſſe der Friedensbund unter den Völkern alle

Kriege aufimmer zubeendigen ſuchen :
„ Dieſer Bund geht auf keinen Erwerb irgendeiner

Macht des Staates , ſondern lediglich auf Erhal⸗

tung und Sicherung der Freiheit eines Staates

für ſich ſelbſt und zugleich anderer verbündeten

Staaten , ohne daß dieſe doch ſich deshalb öffent⸗

lichen Geſetzen und einem Zwange unter demſelben
unterwerfen dürfen . Die Ausführbarkeit dieſer
Idee der Föderalität , die ſich allmählich über alle
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r————... Krieges und zu derſelben Forderung nach Einrichtungen zur Be

ſeitigung bzw. möglichſten Einſchränkung des Krieges , wie die Päpſte
die Hüter und Verkörperer des chriſtlichen Sittengeſetzes . Aber nock

andere hervorragende Deutſche um die Wende des 18. Jahrhunderts

beſchäftigten ſich mit dem Gedanken des Friedens . Schlegel vertr

ſogar die Forderung eines Völkerſtaates , den Kant in ſeinen Aus

führungen zum zwei definitivartikel im „ Ewigen Frieden “ ab

gelehnt hatte . Auch Schell ig , Herder und Novalis waren den Kant

ſchen Ideen ergeben . Selbſt der Fichte der 90er Jahre iſt in di

Richtung zu nehmen , es braucht nur auf ſeine Schrift „ Die

ſtimmung des Menf hingewie eſen zu werden .

Fünftes Kapitel .

Vorläufer des Völkerbundes .

Wir haben geſehen , daß die Idee einer dauernden Friedensve
ſicherung durch eine irgendwie geartete und organiſierte Völker

gemeinſchaft immer wieder in der Geſchichte aufgetaucht und zu ver

wirklichen verſucht worden iſt , daß ſie aus dem Chriſtentum ſtets

wieder Nahrung erhalten , daß der Gedanke des Schiedsgerichts in de

deutſchen Rechts - und Verfaſſun igsgeſchichte eine große Rolle geſpieltund der Gedanke des ewigen Friedens und ſeiner Sicherung durch

eine Föder⸗ation der Staaten unter den deutſchen Denkern vor allem

den Köniĩsberger Kant ſehr ſtark beſchäftigt hat . Alles , was bis auf

Kant an Friedensſicherungen praktiſch verwirklicht , empfohlen und

gedacht worden iſt , entſprach den jeweiligen En twicklungsſtufen der

Zeiten und politiſchen Nebenzwecken . Wenn heute eine
—

ſchab ! in Form eines Völkerbundes von allen erſehnt wird , ſo ver

ſtehen wir darunter einen freien Bund ſelbſtändiger Nationen , die
ſich zur Wahrung und Sicherung der allgemeinen Intereſſen und de

Friedens unter ſelbſt geſetzten Bedingungen zuſammenſchließen .

Dieſe Form des Völkerbundes iſt bereits in den verſchiedenen

Föderativſtaaten , wie in der nordamerikaniſchen
Union , der Schweiz , dem Deutſchen Reiche u. a. , vor

gebildet , deren Verfaſſung den einzelnen Gliedern volle Freiheit und

Unabhängigkeit in den Fragen ihres innerſtaatlichen Lebens ge —

währt und nur die Löſung beſtimmter , das Intereſſe des Geſamt⸗
ſtaates berührender Fragen einer Repräſentation des Geſamtſtaates
vorbehält . Zu dieſem letzteren gehören alle Fragen , die Handel und

Verkehr berühren , alſo das Zoll - und Handelsweſen , das Eiſenbahn⸗ ,
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bilden eine Vereinigung unter dem Titel : „Internationaler Verband
zum Zweck der Veröffentlichung der Zolltarife . “

Art . 2. Dieſer Verband hat den Zweck , auf gemeinſame Koſten

ſo raſch und ſo genau als möglich die Zolltarife der verſchiedenen

Staaten aller Erdteile ſowie die Abänderungen , welche dieſe Tarife in

der Folge erleiden , zu öffentlicher Kenntnis zu bringen .

Art . 3. Zu dieſem Behufe wird in Brüſſel ein internationales

Bureau errichtet , welches die Aufgabe hat , dieſe Tarife ſowie die auf

dem Wege der Geſetzgebung oder Verwaltung erlaſſenen Beſtimmungen ,

durch welche dieſelben Abänderungen erfahren , zu überſetzen und be⸗

kannt zu machen .

Art . 4. Eine Vollziehungsverordnung , welcher

gleiche bindende Kraft zukommt wie der vorliegenden Übereinkunft ,

regelt die Art und die Weiſe der Veröffentlichung des Verbandsbulletins

ſowie alle Fragen , welche ſich auf das Budget des internationalen

Bureaus und auf die innere Einrichtung des Dienſtes beziehen .

Auf dem Gebiet des Handels erſtrecken ſich die internationalen

Verträge namentlich auf das Münz⸗ , Maß⸗ und Gewichtsſyſtem . Zu

nennen iſt hier beſonders die „ Internationale Meterkonvention “ , die

am 20 . Mai 1875 vom Deutſchen Reich , Oſterreich - Ungarn , Argen⸗

tinien , Belgien , Dänemark , Frankreich , Italien , Peru , Portugal ,

Rußland , Schweden und Norwegen , Schweiz , Spanien , Türkei , Ver⸗

einigten Staaten von Amerika und Venezuela abgeſchloſſen worden

iſt , und der Großbritannien , Japan , Mexiko , Rumänien , Serbien

beigetreten ſind . Artikel 1 und 3dieſes Vertrages lauten :

Art 1. Die h. V. T. kommen überein , unter dem Namen „Inter⸗
nationales Maß - und Gewichtsbureau “ ein wiſſenſchaftliches und per⸗

manentes Inſtitut mit dem Sitz in Paris auf gemeinſchaftliche Koſten

zu gründen und zu unterhalten .

Art . 3. Das internationale Bureau wird unter der ausſchließlichen
Leitung und Aufſicht eines internationalen Komitees für Maß und

Gewicht ſtehen , welches ſeinerzeit unter die Autorität einer aus De⸗

legierten aller vertragſchließenden Regierungen zuſammengeſetzten

Generalkonferenz für Maß und Gewicht geſtellt iſt .

Dem Vertrage iſt ein Reglement beigefügt , deſſen für unſere

Zwecke wichtigſte Artikel folgende ſind :
Art . 7. Die im Artikel 3 des Vertrages erwähnte Generalkonferenz

wird ſich wenigſtens einmal alle ſechs Jahre auf eine von ſeiten des

internationalen Komitees zu erlaſſende Einladung in Paris verſammeln .

Sie hat zur Aufgabe , die für Verbreitung und Vervollkommnung

des metriſchen Syſtems dienlichen Maßnahmen zu diskutieren und an⸗

zuregen , ſowie die neuen Fundamentalbeſtimmungen für Maß und Ge⸗

wicht welche etwa in dem Zeitraum zwiſchen Zuſammenkünften aus

geführt ſein ſollten , zu ſanktionieren . Sie nimmt den BVericht des inter⸗

nationalen Komitees über die ausgeführten Arbeiten entgegen und er —

neuert im Wege geheimer Abſtimmung das internationale Komitee zur

Hälfte .
Die Abſtimmungen im Schoße der Generalkonferenz geſchehen

nach Staaten ; jeder Staat hat eine Stimme .

die
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Art . 8. Das im Artikel 3 Vertrages erwähn
Komitee beſteht aus 14 Mitgliedern , welche
Staaten angehören müſſen

Art . 10. Das internationale Komitee konſtituiert indem
egeheimer Abſtimmung ſeinen Präſidenten undes im W̃᷑

ſeinen Sekretär ſelbſt erwählt. D hlen ſind zur Kenntnis der
Regierungen der h. V. T en

2 Pr t de tär des Komitees und der Direktor
es 2 ſen ve enen Ländern angehören .

We zahlreichſten ſind die interna Alen Verträge auf
dem e edes Verkehrs , aus denen wir nur die wich⸗

ſten herausnehmen wollen .

Am 14 .Oktober 1890 wurde zu Bern — — den Inter
tationalen Ei 1 enbahnfrachtverkehr betreffend , zwiſchen

den Staaten : Deutſches Reich , Oſterreich, — — Belgien , Frank⸗
reich , Italien , Liechtenſtein , Luxemburg , Niederlande , Rußland und
der Schweiz getroffen , denen Dänemark und Rumänie n beigetreten

nd

Nachdem der Vertrag in 56 Artikeln alle Beſtimmungen feſtgeſetzt
hat , fährt Art . 57 fort :

Um die Ausführung des gegenwärtigen Ulbereinkommens zu er
ichtern und zu ſichern , ſoll ein Zentralamt für den inter⸗

tationo f.en Transport errichtet werden , welches die Auf
gabe RAT

jeden der vertragſchließenden Staaten

Eiſenbahnverwaltungen entgegen zu⸗
Staaten und Verwaltungen zur Kenntnis

das internationale Transport
ellen und zu ver⸗

2. Nachrich aller Art
veſen von Wichtigkeit ſind

öffentlichen ;
3. auf Begehren der Parteien Entſcheidungen über

Streitigkeiten der Eiſenbahnen untereinander ab
zugeben ;

lung der behufs Abänderung des gee
' n emachten Vorſchläge vorzunehmen , ſowie

in allen Fällen , wen n Anlaß vorliegt , den vertragſchließenden
Staaten den Zuſammentritt einer neuen Konferenz vorzuſchlagen ;

5. die durch den internationalen Transportdienſt bedingten finan⸗
ziellen Beziehungen zwiſchen den beteiligten Verwaltungen ſowie die
Einziehung rückſtändig gebliebener Forderungen zu erleichtern und in
dieſer Hinſicht die Sicherheit des Verhältniſſes der Eiſenbahnen unter —
einander zu förder

Aus nent , betreffend die Errichtung eines Zentral
amtes hier beſonders Art . 3:

Re———

————————
—

nmnen

R

ν



——ç—ꝗ＋—2B———

——

—

—

———

——————————

tung wird das Zentralamt bei Regulierung der

dem

teile einer alle Staaten umfaſſenden Organiſation bef

eſſe haben :

Art . 3. Auf Verlangen jeder Eiſenbahnverwal⸗

internationalen Transporte herrührenden

Forderungen als Vermittler dienen .

Die aus dem internationalen Transporte herrührenden unbez

gebliebenen Forderungen können dem Zentralamt zur Kenntni

bracht werden , um die Einziehung derſelben zu erleichtern . Zu di

Zweck wird das Amt ungeſäumt an die ſchuldneriſche Bahn die Au

forderung richten , die Forderung zu regulieren oder die Gründe

Zahlungsverweigerung anzugeben .

Iſt das Amt der Anſicht , daß die Weigerung hinreichend begründ

iſt , ſo hat es die Parteien vor den zuſtändigen Richter zu verweiſen .

Im entgegengeſetzten ſowie in dem Falle , wenn nur ein Teil de

Forderung beſtritten wird , hat der Leiter des Amts , nachdem er da

Guthaben zweier von dem Bundesrat zu dieſem Zweck zu bezeichnenden

Sachverſtändigen eingeholt hat , ſich darüber auszuſprechen , ob die

ſchuldneriſche Eiſenbahn die ganze oder einen Teil der Forderung zu

Händen des Amts niederzulegen habe . Der auf dieſe Weiſe nieder

gelegte Betrag bleibt bis nach Entſcheidung der Sache durch den 3

ſtändigen Richter in den Händen des Amts .

*

—
Wenn eine Eiſenbahn innerhalb 14 Tagen der Aufforderung des

Amts nicht nachkommt , ſo iſt an dieſelbe eine neue Aufforderung unter

zu
Androhung der Folgen einer ferneren Verweigerung der Zahlung

richten .
Wird auch dieſer zweiten Aufforderung binnen 10 Tagen nicht

ſprochen , ſo hat der Leiter von Amts wegen an den Staat , welck

die betreffende Eiſenbahn angehört , eine motivierte M

teilung und zugleich das Erſuchen zu richten , die geeigneten
M

regeln in Erwägung zu ziehen , und namentlich zu prüfen , ob

ſchuldneriſche Eiſenbahn noch ferner in dem von ihn

mütgeteilten Verzeichniſſe zu belaſſen ſei .

Bleibt die Mitteilung des Amts an den Staat , welchem die

treffende Eiſenbahn angehört , innerhalb einer ſechswöchentlichen Friſt

unbeantwortet , oder erklärt der Staat , daß er , ungeachtet der nicht

erfolgten Zahlung , die Eiſenbahn nicht aus der Liſte ſtreichen zu laſſen

beabſichtigt , ſo wird angenommen , daß der betreffende Staat für die

Zahlungsfähigkeit der ſchuldneriſchen Eiſenbahn , ſoweit es ſich um aus

dem internationalen Transporte herrührende Forderungen handelt , ohne

weitere Erklärung die Garantie übernehme .

Am 9. Oktober 1874 wurde in Bern der allgemeine Poſtverein

von 21 Staaten gegründet . Auf Deutſchlands Antrag trat an deſſen

Stelle durch die Pariſer Vereinbarung vom 1. Juli 1878 der

poſtverein , der durch ſpätere Kongreſſe mehrfach revidiert (Liſſa
bon 1885 , Wien 1891, Waſhington 1897 , Rom 1906 ) , mit Ausnahme

MWeſtWelt

einzelner kleinerer Staaten und Staatsteile die ganze bewohnte Erde

umfaßt .
Wir zitieren hier aus dem am 15. Juni 1897 zu Waſhington ab

geſchloſſenen Vertrag die folgenden Artikel , die für uns als Beſtand

onderes Inter



lrt . 21. 1. Der gegenwärtige Vertrag berührt in keiner
die innere Geſetzgebung der Länder in allem , was

irch die in dieſem Vertrag enthaltenen Beſtimmungen nicht vor⸗

beſchränkt der Vertrag nicht ie Befugnis der

tragſchließenden Teile , behufs Her abſetzun
805 Taxen oder jeder

anderen Verbeſſerung des Poſtverkehrs Vertré unter ſich beſtehen

zu laſſen oder neu zu ſchließen ſowie engere Vereine aufrechtzuerhalten
8 —od gründen .

1. Unter dem Namen Internationales Bureau

po ſoll die Zentralſtelle , welche unter der oberen L

6 n Poſtverwaltu wirkt , und deren Koſten von

n desVereins beſt werden , aufrechterhalt

2. Die wird iternationalen Poſt⸗
rkehr be t dienſtlichen Mit gen ſammeln , zuſammen⸗

und verteilen , in ſtie en Fragen auf

zerlangen der Beteili n dl
äuf

Inträgen
auf Abänderung Kongreßurkunde

nommene Anderungen —iſtänden und
8 tvereins übertragen werden .

rt. 23. 1. Meinungsverſchted enbeiten
Mitgl ebert des Vereins über

tigen Vertra S8 oder

ungim Fo des 2 8 ·

ſollen durchei ericht ausgetre n werden ,

1welchem jeder der beteiligten Verwaltungen ein anderes , bei der

gelegenheit nicht unmittelbar beteiligtes Vereinsmitglied wählt .E
2. Das Schiedsgericht entſcheidet nach einfacher

timmenmehrhei
wählen die Teilnehmer des Schieds —

cheidung der ſtreitigen Frage eine andere , bei der An —

1 Artik find auch Anwendung auf alle

U e 0 ender 19

Juli 1875 ſchloſſen zu St rsburg das Deutſche

ch⸗Ungarn , Belgien, Dänemark , Frankreich , Griechen⸗

Niede Rußland , Schweden

Schweiz , Spanien und die Türkei den inter⸗

Telegraphenverein , nachdem bereits 1865

eParis ein allgemeiner Telegraphenverein gegründet worden war

em internationalen Telegraphenverein traten allmählich faſt 1
naten der Welt be Artikel 14 des Vertrages ſieht die Gründun

Futernbtipnale
zu Bern ,

Art . 10

für den Verein vo

Telegraphenverwa
1 ideres Re egllemerag ein beſo

r

r

en

e⸗



Artikel 16 trifft für dieſe Konferenzen folgende Beſtimmungen :

Dieſe Konferenzen werden aus Abgeſandten gebildet , welche

die Verwaltungen der vertragſchließenden Staaten vertreten .

Bei den Beratungen hat jede Verwaltung Anre cht auf

eine Stimme , unter dem Vorbehalt jedoch, daß , ſofern es ſich um

verſchiedene Verwaltungen einer und derſelben Regierung handelt , der

bezügliche Antrag auf diplomatiſchem Wege bei der Regierung des

Landes , in welchem die Konferenz ſich verſammeln ſoll , vor deren Er⸗

öffnungstermin eingebracht wird , und daß jede dieſer Verwaltungen

eine beſondere und für ſich beſtehende Vertretung hat .

Die aus den Beratungen der Konferenzen ſich ergebenden Abän⸗

derungen erlangen erſt Gültigkeit nach ibrer Beſtätigung durch die Re⸗

gierungen aller vertragſchließenden Staaten .

Zum Schutze der unterſeeiſchen Telegraphen⸗

tabel wurde am 14 . März 1887 zu Paris ein internationaler

Vertrag abgeſchloſſen .
Unter den Abmachungen , die nicht von einer ſo großen Anzahl

von Staaten wie die bisher genannten Verträge , ſondern nur von den

mehr oder weniger direkt beteiligten Staaten abgeſchloſſen wurden ,

denen aber trotzdem große Bedeutung zukommt , ſind vor allem die

Abkommen über den Verkehr auf den Flüſſen zu

nennen , wie die Akte für freie Flußſchiffahrt vom 24 . März 1815 ,

die zu Mannheim am 17 . Oktober 1866 „revidierte Rheinſchiffahrts⸗

akte “ , wobei Preußen , Baden , Bayern , Heſſen , Frankreich und die

Niederlande die Vertragsſtaaten waren ; die Schiffahrtsakte für die

Donaumündungen , durch die zugleich eine europäiſche Donau⸗

kommiſſion in Galatz eingeſetzt wurde , der die vertragſchließenden

Staaten : Preußen , Oſterreich , Frankreich , Großbritannien , Italien ,

Rußland und die Türkei angehörten , ferner die Kongo⸗ und Niger⸗

Schiffahrtsakte vom 26 . Februar 1885 und ſchließlich der Vertrag

von Konſtantinopel vom 29 . Oktober 1888 , betreffend die Schiffahrt

auf dem Suezkanal , der von Deutſchland , Oſterreich⸗Ungarn , Frank⸗

reich , Großbritannien , Italien , Niederlande , Rußland , Spanien und

der Türkei abgeſchloſſen worden iſt und dem Dänemark , Griechenland ,

Portugal , Schweden , Norwegen , Japan und China beigetreten ſind .

Von allergrößter Bedeutung ſind die internationalen Abkommen

über das Kriegsweſen zu Waſſer und zu Lande .

Nachdem bereits am 22 . Auguſt 1864 zu Genf eine „ Konvention

zur Linderung des Loſes der im Felddienſte ver⸗

wundeten Militärperſonen “ von Preußen , Baden ,

Heſſen , Sachſen , Württemberg , Belgien , Dänemark , Frankreich ,

Großbritannien , Italien , Niederlande , Portugal , Schweden , Schweiz ,

Spanien , Vereinigten Staaten von Amerika abgeſchloſſen worden

war und Oſterreich - ⸗Ungarn , Argentinien , Bolivien , Bulgarien ,

Chile , Kongoſtaat , Griechenland , Honduras , Jap in , Luxemburg ,

Montenegro , Nikaragua , Perſien , Peru , Rumänien , Rußland ,

Salvador , Serbien , Siam , Türkei , Venezuela dieſer Konvention



— —

beigetreten waren , wurde zum erſten Male auf der Haager Friedens⸗konferenz des Jahres 1899 , an der 26 Staaten beteiligt waren , ein
Abkommen , betreffend die Geſetze und Gebräuchedes Landkrieges , getroffen , das auf der zweiten HaagerKonferenz im Jahre 1907 verbeſſert und ergänzt wurde . In dieſesAbkommen wurden die Beſtimmungen der Genfer Konvention

des Jahres 1864 aufgenommen , daneben aber noch Beſtimmungen
getroffen über die Behandlung der Kriegsgefangenen , ferner Be⸗
ſtimmungen , die ſich auf die Feindſeligkeiten ſelbſt beziehen , wie
8. B. über die Mittel zur Schädigung des Feindes , über Belagerungenund Beſchießungen , über Spione , über Parlamentäre , Kapitulationenund Waffenſtillſtand , ſchließlich Beſtimmungen , die ſich auf die Aus⸗
übung der militäriſchen Gewalt auf beſetztem feindlichen Gebiete und
auf die bei Neutralen feſtgehaltenen , kriegführenden und in Pflegebefindlichen Verwundeten beziehen .

Wenn auf den beiden Haager Friedenskonferenzen auch kein
Abkommen zuſtande kam , das ein dem Landkriegsrecht entſprechendes
Seekriegsrecht geſchaffen hätte , ſo wurden im Haag doch wenigſtensdas Los der Kranken und Verwundeten im Seekrieg durch Aus⸗
dehnung der Genfer Konvention auf den Seekrieg geſichert und auchſonſt verſchiedene Abkommen mit Bezug auf den Seekrieg getroffen .Das wichtigſte davon war das 1907 getroffene Abkommenüber
die Errichtung eines internationalen Priſen⸗
hofes .

Es lagen der Konferenz zunächſt zwei Vorſchläge vor — ein
engliſcher und ein deutſcher —, die trotz mannigfacher Unterſchiededarauf hinzielten , die Priſengerichtsbarkeit , die nach der bisherigenPraxis von dem Priſenſtaate ſelbſt gehandhabt wird , in letzter
Inſtanz einer zwiſchenſtaatlichen Gerichtsbarkeit
zu überantworten . Schließlich gelangte die Kommiſſion zurAnnahnie eines Entwurfes , der in 4 Titeln mit 52 Artikeln die
Schaffung eines zwiſchenſtaatlichen ſtändigen Priſenhofes mit dem
Sitz im Haag feſtſetzte . Der Hof kann erſt nach dem Spruch eines
ſtaatlichen Gerichtes angerufen werden . Ihm wird danach die
Befugnis zuteil , ſtaatliche Gerichtsurteile a ufzu⸗
heben , wodurch er ſich als der erſte Gerichts hof mit
überſtaatlichem Charakter darſtellt . Der Hof umfaßt15 Richter , die nach einem umſtändlich feſtgeſtellten Turnus , mit ver⸗
ſchieden langwährender Amtsdauer von den Vertragsſtaaten ernannt
werden . Da ein anerkanntes Seekriegsrecht nicht beſteht , ſollte der
zwiſchenſtaatliche Priſenhof nach den allgemeinen anerkannten Regelndes zwiſchenſtaatlichen Rechts , falls dieſe für den Fall nicht vor⸗
handen ſind , nach Recht und Billigkeit urteilen . Da England nach
einer Fixierung von Rechtsnormen ſtrebte , ſuchte es durch die
Einberufung einer zwiſchenſtaatlichen Seerechtskonferenz , die vom4. Dezember 1908 bis zum 26 . Februar 1909 zu London tagte und
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zu der ſogenannten Londoner Erklärungüberdas See⸗

kriegsrecht führte , eine feſte Grundlage für die Recht

ſprechung zu ſchaffen . Es wurden dabei die wichtigſten Fragen des

Seekriegsrechtes , wie die Frage der Blockade in Kriegszeiten , der

Kriegskonterbande , der neutralitätswidrigen Unterſtützung , der Zer⸗

ſtörung neutraler Priſen u. a. den allgemein anerkannten Grund

ſätzen des infernationalen Rechtes entſprechend geregelt.
Nur andeutungsweiſe ſei hier hingewieſen auf die internationalen

Abkommen zum Schutz des gewerb lichen Eigentums von

1883 und der Werke der Literatur und Kunſt von 1886 ;

die Haager Abkommen über internationales Privat⸗

recht undüber Prozeß ſeit 1806 und dieinternationale

Wechſelordnung von 1912 ; dann die verſchiedenen Ver⸗

träge zum Schutz der menſchlichen Geſundheit

gegen Cholera , Peſt und gelbes Fieber , die in dem

Abkommen von 1912 zuſammengefaßt wurden , und den noch nicht

ratifizierten Vertrag vom 20 . Januar 1914 zum Schutze des menſch⸗

lichen Lebens auf hoher See ; die Abkommen zur Bekämpfung

es Mädchenhandels und der unzüchtigen Veröffentlichungen von

1910 , die Vereinbarungen über den Arbeiterſchutz

von 1906 und 1913 und die bekannten Verträge des Sklaven⸗

handels und des Sklavenraubs bis zur Beffeler

Generalakte von 1890 . Ausführlicher ſoll jedoch auf die inter⸗

nationalen Vereinbarungen zur Verhütung des Krieges durch fried⸗

liche Erledigung völkerrechtlicher Streitigkeiten eingegangen werden

Wir haben früher darauf hingewieſen , daß in den Verfaſſungen

der föderativen Staaten , wie der nordamerikaniſchen Union , der

Schweiz und Deutſchlands , gewiſſe Beſtimmungen über die Schlichtung

von Streitigkeiten zwiſchen den einzelnen Gliedern des Bundes⸗

ſtaates enthalten ſind . So überträgt der Art . III Sektion 2

der amerikaniſchen Verfaſſung einem Oberſten Gerichts⸗

hof , dem ſogenannten Supreme⸗Court , deſſen Richter unter

Mitwirkung und in Übereinſtimmung mit dem Senat vom Prä⸗

ſidenten ernannt werden , die Entſcheidung in den Streitfragen

zwiſchen zwei oder mehreren Staaten , zwiſchen einem Staat und den

Bürgern eines anderen Staates ; zwiſchen Bürgern verſchiedener

Staaten ; zwiſchen Bürgern desſelben Staates , die auf Ländereien

einen Anſpruch erheben , deſſen Bewilligung verſchiedenen Staaten

zuſteht ; ſchließlich zwiſchen einem Staat oder den Bürgern desſelben

und ausländiſchen Staaten , Bürgern oder Untertanen .

Die Schweizer Verfaſſung kennt gleichfalls ein Oberſtes

Gericht , das Bundesgeri cht , das für die Streitigkeiten zwiſchen

den einzelnen Kantonen zuſtändig iſt . Die diesbezüglichen Artikel

der Schweizer Verfaſſung lauten :

Art . 110 . Das Bundesgericht beurteilt zivilrechtliche Streitigkeiten :

1. zwiſchen dem Bunde und den Kantonen :
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3.
dwiſchen den Kantonen unter ſich

Das Bundesgericht urteilt ferner über Anſtände , betreffend
imatloſigkeit , ſowie über Bürgerrechtsſtreitigkeiten zwiſchen Ge⸗

einden verſchiedener Kantone .
rt. 111. Das Bundesgericht iſt verpflichtet , die Beurteilung auch

erer Fälle zu übernehmen , wenn dasſelbe von beiden Parteien an⸗
ufen wird und der Streitgegenſtand von einer durch die Bundes⸗

geſetzgebung zu beſtimmenden Bedeutung iſt .
Art . 112. Das Bundesgericht urteilt mit Zuziehungevon Geſchwo⸗

renen , welche über die Tatfrage abſprechen , in Straffällen :

7 N 1 5 öu 2 N3 vyo 82. Über Verbrechen und Vergehen gegen das Völkerrecht .

Das Bundesgericht urteilt
ferner:er Kompeter kte zwiſchen Bundesbehörden einerſeits und

2 über Streitigkeiten ſtaatsrechtlicher Natur
viſchen Kantonen ;

3 . über Beſchwerden , betreffend Verletzung verfaſſungm äßigerRechte der Bürger ſowie über ſolche von Privaten wegen Verletzung
von Konk aten und Staatsve

lten ſind die durch die Bundesgeſetzgebung näher feſtzu⸗386b
de Admin ſtrativſtreitigkeiten .

zn allen dieſen Fällen ſind jedoch die von der Bundesve
ing erlaſſenen Geſetze und allgemein verbindlichen B

die von ihr genehmigten Staatsverträge für das Bunde
jebend .

Daß auch Deutſchland in ſeiner Verf aſſung eine Entſchei⸗
dung bei Streitigkeiten zwiſchen den einzelnen Bi indesſtaaten durchden

in dieſem Fall gewiſſermaßen als eine Art Oberſter Gerichtshof
igierenden Bundesrat vorſieht ( Artikel 76 Abſ . 1 der Reichsver⸗0

n her ben worden .

die Gliedſtaaten ſowohl der amerikaniſchen
ö tſchlands in einer noch gar nicht ſo
un gkeiten willen Kriege mitein —

Streitfragen zwiſchen den auch

ange an
ander geführt haben

nach ihrer itſtaate noch ſouveränen Glied —
ſtaaten einer Gerichtshof zur 6 ntſcheidung zu übertragen ,
dadurch , daß dieſe Beſ ngen in der Verfaſſung verar ſind ,

edsgerichtsbarkeit und ſtandigen

bei der gegenſeitigen Durch —
dringung aller Staaten infolge der weltwirtſchaftlichen Entwicklung ,
die , wie wir im Vorhergehenden geſehen haben , ſchon eine ganze
Reihe von inte f lbmachungen und Einrichtungen hervor —
gerufen hat, die allgemeine Entwicklung dahin

3 auch für 5zwiſchen den Staaten ſich erhebenden Streitigkeiten Einrichtungen
treffen , wodurch dieſe auf friedlichem Wege geſchlicht et

ee

—

——
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Tatſächlich iſt ja heute bereits die Entwicklung dahin gelangt , ſolche

Einrichtungen zu verwirklichen . Die beiden Haager Friedenskonfe⸗

renzen der Jahre 1899 und 1907 haben bekanntlch ihr Hauptaugen⸗

merk der Frage der Schiedsgerichtsbarkeit zugewandt .

Bei der Bewegung , Streitfragen zwiſchen den Staaten auf fried⸗

lichem Wege aus der Welt zu ſchaffen , die namentlich von Amerika

aus ſtarke Impulſe empfing , läßt ſich eine ganz beſtimmte Entwick⸗

lung wahrnehmen , die dahin geht , Schiedsverträge abzuſchließen , die

ſich allmählich auf immer weitere Kreiſe von Streitigkeiten aus⸗

dehnen . So wurde zuerſt die ſog . beſon dere Kompromiß⸗

klauſel als Anhang den verſchiedenen Verkehrsverträgen ,
ſo den Handels⸗ , Schiffahrts⸗ , Auslieferungs⸗ , Literaturverträgen

beigefügt . Sie bezog ſich auf Streitigkeiten , die ſich bei der An⸗

wendung oder Auslegung über den Inhalt des Vertrages in be⸗

ſtimmter , ausdrücklich hervorgehobener Weiſe

ergebenkönnten . In der Regel iſt die beſondere Kompromiß⸗

klauſel auch in den großen zwiſchenſtaatlichen Abkommen über Ein⸗

richtungen von allgemeinem Intereſſe enthalten , wie z. B. , wie wir

geſehen haben , in dem Abkommen über den Weltpoſtverein , ferner

in dem Abkommen über die Eiſenbahnfrachten⸗Union .
Einen Fortſchritt der Schiedsgerichtsbarkeit bedeutet die all⸗

gemeine Kompromißklauſel , da ſie im Anſchluß an

gewiſſe Verträge bereits alle künftigen Streitigkeiten ohne

Unterſchied , ſoweit ſie nach den Anſchauungen der Vertragſchließenden

dazu geeignet ſind , der ſchiedsgerichtlichen Löſung unterwirft .
Verträge dieſer Art , die die allgemeine Kompromiß⸗

klauſel enthalten , wurden am 4. Juni 1886 zwiſchen

Frankreich und Korea abgeſchloſſen ( Freundſchafts⸗ , Handels⸗

und Schiffahrtsvertrag ) , am 12 . Mai 1888 zwiſchen Frankreich und

Ekuador , am 16 . November 1889 zwiſchen der Schweiz und dem

Kongoſtaat : am 26 . Februar 1887 zwiſchen Belgien und Venezuela ;

am 5. Juli 1894 zwiſchen Portugal und Holland , am 14 . Auguſt

1897 zwiſchen Peru und Spanien .

Den nächſten Schritt in der Entwicklung der Schiedsgerichtsbar⸗

keit bildet der ſtändige Schiedsvertrag , der losgelöſt von

einem beſtimmten Vertrag , d. h. nicht mehr als Anhang zu einem

ſolchen , die ſchiedsgerichtliche Beilegung künftig ſich erhebender Streit⸗

fälle zum ſelbſtändigen Inhalt eines Vertrages macht . Dabei kann

der in ſolchen Verträgen feſtgelegte Umfang der Schiedsgerichtsbarkeit

verſchieden ſein . Es können einzelne Streitfragen , wie diejenigen ,
die die Lebensintereſſen , die Ehre , Unabhängigkeit oder die Verfaſſung

der vertragſchließenden Staaten berühren könnten , ausgenommen

werden . Doch gibt es auch Schiedsverträge , die keinen denkbaren

Streitfall der Schiedsentſcheidung entziehen .
Die weitere Entwicklung der Schiedsgerichtsbarkeit geht dahin ,

ſolche Verträge nicht mehr nur zwiſchen zwei Staaten , ſondern von



einer Mehrzahl von Staaten zum Abſchluß zu bringen . Dadurch , daßdieſe Schiedsverträge ſich in der Folge auf eine immer größere Zahlvon Staaten erſtrecken und ſchließlich alle Staaten umfaſſen werden ,ſind die Schiedsvertragsabſchlüſſe ſehr wichtigeEtappen auf dem Wege zur Verwirklichungdes Völkerbundes . In folgendem ſoll daher ein kurzer Über⸗blick über die wichtigſten ſtändigen Schiedsverträge , die namentlichſeit der erſten Haager Friedenskonferenz und unter Verwertung ihrerErgebniſſe abgeſchloſſen worden ſind , gegeben werden .

Spaniſch⸗amerikaniſche Schiedsverträge : Am11. Januar 1902 wurde in Mexiko ein Schiedsvertrag zwiſchenSpanien und Mexiko , am 28 . Januar ſolche zwiſchen Spanien und
Argentinien , San Domingo , Uruguay und San Salvador unter⸗
zeichnet . Am 17 . Februar 1902 ſchloß Spanien Schiedsverträge mitBolivien und Kolumbien ; am 28 . Februar 1902 mit Guatemala ; am4. Oktober 1904 kam es zu ſolchen Verträgen Spaniens mit
Nicaragua und am 13 . Mai 1905 mit Honduras . Sämtliche Ver⸗
träge wurden ratifiziert . Sie umfaſſen alle Streitigkeiten , ſoweit ſiedie Verfaſſung der betreffenden Länder nicht berühren . Als
Schiedsrichter ſoll in erſter Linie das Staatsoberhaupt eines
ſpaniſch⸗amerikaniſchen Staates in Betracht kommen , außerdem einaus Spanien und ſpaniſchen Amerikanern zuſammengeſetztes Tribu⸗nal und nur für den Fall , daß nach dieſer Richtung eine Einigkeitnicht zu erzielen iſt , der Haager Hof .

Am 28 . Mai 1902 ſchloſſen Chile und Argentinien einen
Schiedsvertrag , der alle Streitigkeiten umfaßt , ſofern ſie nicht die
Verfaſſung eines der beiden Länder berühren . Als Schiedsrichterſoll der König von England oder die Schweizer Regierung fungieren.Die Anrufung der Schiedsentſcheidung iſt auf Verlangen auch nureines Teiles zuläſſig . Die wichtigſte Erſcheinung bei dieſem Vertragiſt deſſen Verbindung mit einem Abrüſt ungsvertrag . Diebeiden Staaten kamen überein , ihre Seerüſtungen zu verringern .Ein Abkommen , das auch ausgeführt wurde .

Am 14 . Oktober 1903 gaben Großbritannien und
Frankreich das Beiſpiel des erſten ſtändigen Schiedsvertrageszwiſchen europäiſchen Großmächten. Dieſer Vertrag macht die

Schiedsentſcheidung für gewiſſe Fälle obligatoriſch und beſtimmt inſeinem Art . 1:

„Streitige Rechtsfragen und Streitfragen , die ſich auf die Aus⸗
legung der zwiſchen den beiden vertragſchließenden Teilen beſtehendenVerträge beziehen , ſollen , ſofern ſie nicht auf diplomatiſchem Wegehaben erledigt werden können , dem durch das Abkommen vom 29. Juli1899 eingeſetzten ſtändigen Schiedshof im Haag überwieſen werden .Dabei iſt jedoch vorausgeſetzt , daß ſolche Streitfragen nicht die vitalen
Intereſſen , die Unabhängigkeit oder die Ehre der beiden vertrag⸗ſchließenden Staaten berühren und nicht die Intereſſen dritter Mächte
angehen . “

—————————e4
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Am 12 . Juli 1904 wurde ein gleichlautender Vertrag zwiſchen

Deutſchland und Großbritannien zu London abge⸗

ſchloſſen .
Am 12 . Februar 1904 ſchloſſen Dänemarkeund Holland

einen Schiedsvertrag , in dem ſie ſich verpflichten , alle Diffe⸗

renzen und alle Streitfragen zwiſchen ihnen , die nicht

auf diplomatiſchem Wege haben erledigt werden können , dem ſtän⸗

digen Schiedshof zur Entſcheidung zu überweiſen .

Am 15 . November 1904 ſchloſſen auch die Schweiz und

Belgien einen Schiedsvertrag . Ahnliche Verträge wurden

zwiſchen Dänemark und Portugal am 20 . März 1907 ,

zwiſchen Dänemark eu nd Italien am 16 . Dezember 1905

abgeſchloſſen .
Einen Schiedsvertrag , der m ehrere Staaten umfaßt , ſchloſſen

am 20 . Dezember 1907 die fünf mittelamerikaniſchen Staaten .

1912 wurde zwiſchen den Vereinigten Staaten und

England ein Schiedsvertrag geſchloſſen , der ſich auf alle

Streitfragen erſtrecken ſollte .

Faſſen wir die vorliegenden Ausführungen kurz zuſammen , ſo

können wir ſagen , daß die geſchichtliche Entwicklung der Staaten

ſelbſr es iſt , die zur Zuſammenfaſſung der Staaten in einen allge⸗

meinen Völkerbund drängt . Die vielfältigen Verkettungen des

kulturellen und wirtſchaftlichen Lebens aller Staaten haben bereits

zur Gründung einer großen Anzahl gemeinſamer Abmachungen und

Einrichtungen geführt . Andere einzelſtaatliche Abmachungen , wie

gerade die Schiedsverträge , warten nur auf den Moment , gleich⸗

falls auf alle Staaten ausgedehnt zu werden . So ſehen wir die

Verwirklichung des Völkerbundes als eine in eine greifbare Nähe

gerückte Möglichkeit .

Sechſtes Kapitel .

Allgemeine Vorausſetzungen des Völkerbundes .

So beſtand bereits vor dem Kriege eine Art territorialer und

fachlicher Staatenverband . Es war eine Art Zweckverband der

Staaten . Zwiſchen ihnen beſtanden internationale Verträge aller

Art , es gab internationale Bureaus , vom Zweckverband der Staaten

beauftragt , gewiſſe Aufgaben für die Allgemeinheit zu erfüllen.

Zahlreich waren auch Schiedsverträge zwiſchen den einzelnen Staa⸗

ten zu dem Zwecke , bei Meinungsverſchiedenheiten ſtatt der Waffen

das Recht ſprechen zu laſſen . Aber es fehlte an einem ver⸗
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pflichtenden Zwang für alle Staaten , ihr gegen⸗
ſeitiges geſamtes Verhalten auf die Baſis der Rückſichtnahme auf

die Allgemeinheit zu ſtellen .

Alle einzelnen Bindungen der Staaten untereinander haben

dieſelben nicht gehindert , im gegebenen Falle zu handeln , wie es

re „ Intereſſen “ verlangen . Nach dem modernen herrſchenden

internationalpolitiſchen Gebrau iſt jeder
0

nabhängig, alle beſchreiten , wenn ſieund ur

den Weg der Gewalt , um das , was

halten , durchzuſetzen Nur der tiefe Eingriff
0 t bedeutet , hält die Staaten ab ,

en Waffen zu fen. Die Staaten ſchützen ſich gegenſeit 11gegen
1al h ürieſige Rüſtungen und Koalitionen . Grund⸗

ſätzlich führen ſie ihre auswärtige Politik nach ihren eignen wirk⸗

lichen oder vermeintlichen Intereſſen , ſie ſind in

eigner Sache , beurteilen ſelbſt den Maßſtab ens
8den anderen Staaten gegenüber und dulden keinen Eingrif

was ſie für ihre Intereſſenſphären erklären . Es gibt im

internationalpoli f ſchen Syſtem grundſätzlich — denn darau
3 Beziehung auf reinpolitiſche oder handelspolitiſ

Fragen k chtende Organiſation des Nebeneinand

zuſamme der ten , die dem einz elnen Ste
„Dies darfſt du tun und dies darfſt du nicht tun . “

Das geltende Völkerrecht befugt und be liet jeden Staat , einem
anderen Staat den Krieg zu erklären . Die Tulturmenſchheit iſt
allerdings ſo weit , daß ſie zu jedem Krieg woralt ſch Stellung nimmt
und über ſeine Berechtigung und Nichtberechtigung urteilt . Aber es
gibt keinen Kriegsgrund , den nicht der kriegführende Staat moraliſch

zu drapieren verſucht .

Jeder Staat ſorgt ſelbſt für ſeine Sicherheit . Die auswärtige
Politik beruht auf Mißtrauen und Rivalität . Jeder Staat glaubt
oder macht glauben , daß er , indem er ſeinen Intereſſen nachgeht ,
auch die Intereſſen der anderen Staaten wahrnimmt . . Aus dieſer

unſicheren Lage hat ſich die Koalitionspolitik der Großmächte ent
wickelt , die die Kräfte gleichmäßig , d. h. zum Vorteil der eigenen
Gruppe gruppieren und dadurch den Frieden ſichern will . Dieſe

Koalitionspolitik iſt aber für den Krieg disponiert und läßt Staaten

konflikte zwiſchen zwei Staaten zu einem Weltbrand werden , führt
dieſen ſogar herbei .

Man hat verſucht , um den Austrag von Streitigkeiten durch
die Waffen ſeltener zu machen , das Schiedsgerichtsverfahren zu
fördern . Aber die Art und Weiſe , wie das bisher geſchehen iſt ,
iſt nicht geeignet , den anarchiſchen Zuſtand im Nebeneinander der
Völker zu vermindern oder zu beſeitigen .

Dieſer anarchiſche Zuſtand zwiſchen den Staaten wird ſolange

dauern , als die Staaten ſich berechtigt fühlen , wenn
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ihre Politik mit der eines anderen Staates in Kolliſion gerät , die

Waffen zu ergreifen und die Gewalt ſprechen zu

laſſen , ja ſogar die von ihnen verbürgten Rechte neutraler

Staaten über den Haufen zu werfen . In nichts kommt die inter⸗

nationale Anarchie ſo deutlich und ſchmerzlich zum Ausdruck , als

in dieſer ihrer letzteren Konſequenz , daß Staaten , deren ewiger Friede
verbürgt iſt , von Staaten , die die feierliche Bürgſchaft für dieſen

Frieden übernommen haben , gegen ihre Willen in die Greuel des

Krieges hineingeſtürzt werden und ihr Gebiet von den Kriegführen⸗
den zum Schauplatz ihrer blutigen Auseinanderſetzung gemacht
wird . Die blutenden Wunden eines auf dieſe Weiſe durch einen

Krieg verletzten neutralen Körpers ſind ein erſchütterndes Symbol
für den anarchiſchen Zuſtand unter den Völkern . Man möchte faſt

ſagen , es müſſe ſchon zur Verhütung deſſen , daß Staaten , die für

alle Zeit verpflichtet ſind , keine Kriege zu führen , wider Willen in

den Krieg hineingeriſſen werden , nach Mitteln geſucht werden , da⸗

mit Kriege überhaupt beſeitigt werden . Der Weltkrieg zeigt uns ,

zu welchen Konſequenzen die zwiſchenſtaatliche Anarchie führt . Sie

hat die europäiſchen Kulturgüter zerſchlagen , die Völker dezimiert ,
die Staaten an den finanziellen Ruin geführt . Aber der Weltkrieg

hat noch eine andere Tragik : infolge des allgemeinen Charakters ,
den er angenommen hat , iſt er nicht einmal imſtande , durch ſich

ſelbſt eine Ordnung , wenn auch eine Ordnung der Gewalt , herbei⸗

zuführen . Der Krieg hat hoffentlich zum letztenmal ein ungeheures

Bacchanal gefeiert , an dem er zugrunde gehen muß , weil er ſeine

Ohnmacht , ein ordnendes Prinzip zu ſein , bewieſen hat . Darum

müſſen die Völker ſchon aus Nützlichkeitsggründen dahin kommen ,

dieſes verheerende Mittel des Krieges aus dem internationalen

Leben auszuſcheiden , das ſtatt der Ordnung und einer Beſſerung
der Verhältniſſe den allgemeinen Tod bringt . Es iſt ſo , wie bei

den Beziehungen von Menſch zu Menſch . Die Gewalt hat ſich
überlebt . Wie die große Entwicklung im ſozialen Daſein zu einem

Verlaſſen des Fauſtrechtes und zur Annahme der Organiſation ,
die die Rechte und Pflichten für die einzelnen aus dem Ziel der

Wohlfahrt und Sicherheit der Allgemeinheit ableitet , geführt hat ,

ſo hat ſich auch die Gewalt im zwiſchenſtaatlichen Leben der Völker

in einem letzen blutigen Aufflackern und Sichaufbäumen zu Tode

geſtürmt . Die gewaltige Kataſtrophe , die wir erleben , erhebt ihre

Mahnung ; es liegt an den Völkern , ſie zu hören und die Konſe⸗

quenzen aus ihr zu ziehen .
Auch die Völker müſſen auf die Gewalt verzichten und ihre

Streitigkeiten , die zwiſchen ihnen ebenſo wie zwiſchen einzelnen

Menſchen immer vorkommen werden , auf dem Rechtswege aus⸗

tragen . Es gilt , den Krieg zu beſeitigen oder doch tatſächlich zum

„letzten Mittel “ zu machen . Man hat den Krieg als eine Krank⸗

heit am Leibe der Menſchheit bezeichnet . Der Hygieniker , Bakterio⸗



loge , Sozialpolitiker arbeitet daran , für die Einzelmenſchen die
möglichſt günſtigen Geſundheitsverhältniſſe zu ſchaffen . Aber alle

Maßnahmen dieſer Art verhindern nicht den Ausbruch einer Krank⸗
heit und machen den Arzt zur Heilung dieſer Krankheit nicht über⸗

flüſſig . Ebenſo iſt dafür zu ſorgen , daß die Vorausſetzungen zu
Konflikten zwiſchen den Nationen nach Müöglichkeit beſeitigt werden .
Aber Gegenſätze tauchen immer wieder auf , die den Krieg zur Folge
haben können ; um dies zu verhüten , bedarf es Einrichtungen , die
die Krankheit des Krieges nicht zum Ausbruch gelangen laſſen .
Was nützen alle für die Mächte allgemein gültig gemachten Ver⸗

inbarungen , wenn die dadurch beſtehende Gemeinſchaft der Völker
durch einen Krieg wider in die Brüche gehen kann ?

Die wichtigſte Vorausſetzung für eine Gemeinſchaft der Völker
iſt alſo die , daß Einrichtungen getreoffen werden zur Austragung
von Streitigkeiten auf ſchiedsrichterlichem Wege unter

Verzicht auf Anwendung von Waffengewalt . Es handelt ſich hier
darum , durchgreifende Einrichtungen zu treffen , bei denen die
Staaten ſich verpflichten , unter allen Umſtänden bei einem

Konflikt nicht zu den Waffen zu greifen . Halbheiten genügen nicht .
Der g hat Jahrzehnte friedlichen Denkens überſprungen .

Der Krieg iſt , wie wir geſehen haben und wie wir es erleben , ein
ſo 3 —— an Schrecken und Verluſt an Gut und Blut , daß
alle Neuordnung des zwiſchenſtaatlichen Lebens mit der Kriegs⸗
beſeitigung beginnen muß . Diejenigen , die ſagen , es werde immer

Streitigkeiten zwiſchen den Nationen geben , und ſolange man darin

75ie nicht herbeiführen könne , werde es immer Kriege
geb gehen an dem Kernpunkt der Frage vorbei und denken und
handelln unlogiſch . Selbſtverſtändlich wird es immer Streitigkeiten
zwiſchen den Völkern geben , und ſelbſtverſtändlich ſind dieſe
nicht zu beſeitigen . Weder Reichsgericht noch Zuchthaus⸗ oder

Todesſtrafe können den Raubmord verhindern , und doch fordert
niemand deren Abſchaffung . So auch im Völkerleben . Wegen
nicht zu verhindernder Streitigkeiten den Krieg als einziges
oder gar beſtes und ſicherſtes Mittel zu ſanktionieren , weil man die

Vorausſetzungen zu Streitigkeiten nur herabmindern , aber nicht be⸗

ſeitigen kann , iſt ein Verzicht auf den Sieg der Sittlichkeit und des
Rechts . Es kommt darauf an , daß die Völker einſehen , daß der

Krieg im Völkerleben nur eine ſo dominierende Rolle
einnehmen konnte , weil dieſe Völker bisher nicht auf das Recht
der abſoluteſten Souveränität verzichten zu können glaubten . Wer

auf die Gewalt verzichtet , verzichtet natürlich auf die letzte Kon⸗

ſequenz ſeiner Souveränität . Aber dieſer Verzicht erhält doch nur
dadurch ſeinen Sinn , daß er gegenſeitig wird. Lord Grey findet
allgemeine Billigung , wenn er in ſeiner Schrift ſagt :

„ Die zweite weſentliche Bedingung für die Gründung und die Auf⸗
rechterhaltung der Liga der Nationen iſt die , daß die Regierungen und
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die Völker der Staaten , die Willens ſind , ſie zu begründen , klar ver⸗

ſtehen , daß ſie eine gewiſſe Begrenzung auf die nationalen Handlungen

eines jeden ausüben wird , und eine gewiſſe unangenehme Verpflichtung

mitbringen dürfte . Die kleineren und ſchwächeren Nationen haben

Rechte , die reſpektiert werden müſſen und von der Liga aufrechtzuer⸗

halten ſind . Die ſtärkeren Nationen müſſen auf ihr Recht verzichten ,

ihre Intereſſen gegen den ſchwächeren Staat durch Gewalt zu ſichern ,
und alle Staaten müſſen auf das Recht verzichten , in irgendeinem
Streit nach Gewalt zu greifen , bevor andere Beilegungsmittel ( durch

Konferenzen , oder wenn es nötig ſein ſollte , durch Vermittlung ) ver —

ſucht worden ſind . “

Wenn das Individuum ſich nicht am Eigentum ſeines Nachbarn
bereichern darf , ſo iſt dies vom Standpunkt ſeiner Gelüſte oder

ſogar ſeiner Bedürfniſſe ein „Verzicht “ . Aber durch dieſen Ver⸗

zicht im Sinne des Rechtes iſt er ſelbſt davor geſchützt , daß andere

ſich an ſeinem Eigentum vergreifen . Wenn die Staaten alſo gegen⸗

ſeitig auf das Mittel des Stärkeren verzichten , ſo kommt neben dem

Recht , das der Eigenmächtigkeit Schranken auferlegt , auch der Zweck —

mäßigkeitsgrund zum Ausdruck . Das Aufgeben eines Teiles der

Souveränität durch Preisgabe der ſogenannten „ ultima ratio “ der

Gewalt geſchieht , um den andern Staat zu Pflichten zu veranlaſſen ,
die für mich und für die Geſamtheit wertvoller ſind , ols der Teil

der aufgegebenen Freiheit . Gegenſeitiger Verzicht auf die Gewalt

bringt gegenſeitigen Schutz vor der willkürlichen Gewalt durch das

Recht und durch die gemeinſame Macht der auf eigenwilliges Vor —⸗

gehen gemeinſam Verzichtenden . In einer derartigen Organiſation

auf Gegenſeitigkeit findet die territoriale und politiſche Integrität
der einzelnen Träger derſelben einen viel beſſeren Schutz , als in

der Iſoliertheit inmitten der Anarchie .
Das bedeutet nicht , daß ein Staat von ſeinen inneren

Rechten verlieren ſoll ; im Gegenteil : ein Völkerbund hat nur

Ausſicht auf Zuſtandekommen und Beſtehen , wenn die innerſtaatliche

Selbſtändigkeit ſeimer Glieder nicht angetaſtet wird . Es wäre der

Tod der Völker , wenn mit dem Völkerbund ein Interventionsrecht
in das innere Leben der Staaten ſtatuiert oder wenn die Voraus⸗

ſetzung für eine Gemeinſchaft der Völker an die Gleichartigkeit der

Verfaſſungen geknüpft wäre . Die Art des Regierungsſyſtems jedes

einzelnen Volkes muß unberührt bleiben . Die hiſtoriſchen Bedingt —

heiten der inneren Entwicklungen können nicht ohne Paralyſierung
der Potenz des Staates und des Volkes durch ein Schema hinweg —

dekretiert werden . Das würde zu einer Nivellierung des Kultur —

lebens führen , denn gerade die Eigenart der Völker hat für die

allgemeine Entwicklung der Menſchheit das meiſte beigetragen . Es

muß alſo unter allen Umſtänden die innere Freiheit der Staaten

aufrechterhalten bleiben : kein Staat hat dem anderen in ſeine
inneren Verhältniſſe hineinzureden . Man ſtelle ſich nur vor , von

welchen Folgen das wäre bei Verfaſſungs⸗ und Parteiſtreitig⸗
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keiten , bei W Eine Anarchie im Innern der Staaten
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aber eine Großmacht iſt , ſo wäre es in einem Zuſtand der Menſch⸗
heit , der durch den Völkerbund gekennzeichnet iſt , vielleicht an⸗

gebracht , daß ſie ihre Macht ſtatt zur Hetze , zur Verbreitung der

gegenſeitigen Achtung und des Verſtändniſſes unter den Völkern aus⸗

nützt . Die Preſſe ſoll in jedem Lande frei ſein , genau ſo wie jede
Meinungsäußerung eines Privaten in normalen Zeiten frei iſt .
Aber ebenſo wie die freie Meinungsäußerung kein Freipaß für Be⸗

leidigungen und Angriffe auf die Ehre der Nebenmenſchen iſt ,
ſondern auf ſolchen Mißbrauch geſetzliche Strafen ſtehen , genau ſo
darf die Publiziſtik ihre Freiheit nicht dazu mißbrauchen , ein fremdes
Volk zu beleidigen und ſeine nationale Ehre anzutaſten . Es be⸗

darf keines Wortes , daß bei der Bedeutung der Preſſe im öffent⸗
lichen und zwiſchenſtaatlichen Leben dieſe Rückſicht in viel höherem
Maße Berechtigung hat als im Verkehr von Menſch zu Menſch .
Die Offentlichkeit in allen Ländern nimmt ihr
Bild von der Offentlichkeit des Auslandes aus

der Preſſe . Angriffe erzeugen Gegenangriffe , es entſteht eine

geſpannte Stimmung , die wie eine dunkle Wolke über den Völkern

ſchwebt und die Beziehungen der Völker vergiftet , ohne daß ihr ein

tatſächlich hinreichender Grund zugrunde zu liegen braucht . Im
Intereſſe des Friedens liegt es daher , wenn jeder Staat ſolche Aus⸗

wüchſe der Preßfreiheit unter Strafe ſtellt . Der Völkerbund ruht
auf dem Vertrauen der Völker zueinander , und dies Vertrauen

darf nicht in frivoler Weiſe verſchleudert werden . Der Chauviniſt
iſt ein internationaler Schädling , er lebt von der Verhetzung , er

iſt ein Paraſit des Zwiſtes . Wie oft verbergen ſich nicht hinter der

nationalen Maske brutale kapitaliſtiſche Intereſſen ? Die Preſſe
aller Länder , wenn ſie den Geiſt des Völkerbundes in ſich auf⸗

genommen hat , wird an ſolchen Strafbeſtimmungen ſelbſt das größte
Intereſſe haben . Wenn es bisher möglich war , Beleidigungen

fremder Staatsoberhäupter auf Antrag der entſprechenden Re⸗

gierungen zu verfolgen , ſo wird auch ein Weg möglich ſein , zu
einer Vereinbarung zu kommen , daß jeder Staat von ſich aus gegen
die verhetzende Tätigkeit in Druckſchriften vorgeht . Ein weiterer

Schritt im Sinne des Friedens und des Völkerbundes wäre es ,

wenn die Staaten ſich verpflichteten , Berichtigungen von

Preſſemeldungen oder Gerüchten , die die Gefahr
einer Verſtimmung zwiſchen den Völkern in ſich tragen , auf gegen⸗

ſeitigen Antraginihrenamtlichen Preßorganenzuver⸗
öffentlichen und alle Bundesſtaaten , auch die nichtbeteiligten ,
derartige Berichtigungen in ihren offiziellen Organen kundgäben .

Jedem Staat ſoll die Möglichkeit gegeben ſein , Falſch⸗ oder Tendenz⸗

meldungen und den durch dieſelben ausgelöſten Wirkungen durch
eine Berichtigung entgegenzutreten . In Deutſchland haben wir im

§ 11 des Preßgeſetzes vom Jahre 1874 das Berichtigungsrecht .

Dieſer Paragraph hat ſich als ſehr nützlich erwieſen in der Ein⸗



dämmung der Preßpiraterie im Innern . Es ſollte nicht ſchwer ſein ,
dieſe Einrichtung auch für das zwiſchenſtaatliche Leben zu ſchaffen .

Ebenſo dürfte es nur des guten Willens der Völker bedürfen ,
um es ſich gegenſeitig zur Pflicht zu machen , in ihren Verfaſſungen ,
ſoweit in den einzelnen Staaten durch die beſtehenden Verhältniſſe
dazu die Vorausſetzungen gegeben ſind , das Eigenleben der natio⸗

nalenundreligiöſen Minderheiten in Sprache , Schule
und Kirche zu verbürgen . Viel Brennſtoff würde dadurch aus dem
zwiſchenſtaatlichen Leben beſeitigt werden , die Irredenten verlören
das Rüſtzeug ihrer Propaganda . Der Geiſt des Völkerbundes
würde in ſeiner innerſtaatlichen Rückwirkung ſchon von ſelbſt eine
Minderung nach dieſer Richtung bringen , aber es läge im Sinne
des allgemeinen Rechtsgedankens , wenn der Schutz der nationalen
und religiöſen Minderheiten durch ein internationales Abkommen
ausdrücklich zur Pflicht der Staaten gemacht würde , um ſo mehr ,
als reine Nationalſtaaten praktiſch nicht durchführbar und kulturell
auch nicht erwünſcht ſind . Gerade aus der gegenſeitigen Be⸗
fruchtung erhält das Leben der Geſamtheit im Staat die ſtärkſten
motoriſchen Impulſe , das Tempo der Bewegung .

Dadurch würde ein Staat an ſeiner Selbſtändigkeit nichts ver⸗
lieren . Was alle Staaten von ihrem Recht abgeben ſollen , iſt ja
übrigens nur das , wovon ſie ſelbſt alle gemeinſamen
Nutzen haben .

Der feierliche Verzicht auf die Mittel der Gewalt bei Konflikten
und der von den Bundesſtaaten als verpflichtend angenommene
Grundſatz , Konflikte einem unparteiiſchen Schiedsgericht zur
Entſcheidung zu unterbreiten und ſich dieſer Entſcheidung zu unter⸗
werfen , iſt die erſte Grundbedingung für das Zuſtandekommen eines
Völkerbundes und ein integrierender Beſtandteil ſeines Weſens .
Durch dieſes Prinzip wird der Grundſatz der Glei chheit
aller Staaten vor dem Schiedsſpruch ſtatuiert . Der
Stärkere hat nicht mehr Recht wie der Schwächere , der größere
Staat nicht mehr wie der Kleinſtaat . Das Prinzip bringt es mit
ſich, daß die Staaten aufhören , lediglich das Objekt der Staats —
kunſt der anderen Staaten zu ſein . Jeder Staat iſt gleichberechtigt .
Die kunſtvolle und gefährliche Koalitions - und Gleichgewichtspolitik
wird gegenſtandslos .

Iſt das Schiedsgericht von den Staaten angenommen , ſo ver⸗
lieren die großen Heere der Staaten ihren Sinn , ſie würden ,
wenn ſie beſtehen blieben , eine ſtändige Bedrohung bilden , weil
man ſich ſagen könnte , ein Staat , wenn er auch das Schiedsgericht
anerkannt hat , könnte doch eine günſtige Lage ausnutzen und von
ſeinem Heer Gebrauch machen . Das würde wieder zu Rüſtungen
führen . Die Vorgeſchichte dieſes Krieges ſollte der Meuſchheit ge⸗
zeigt haben , daß die Rüſtungen kein Mittel zum Frie⸗
den , ſondern ein Agens zum Kriege ſind . Wenn die
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Staaten ihre Bereitſchaft erklärt haben , ihre Konflikte ſchiedsrichter⸗

lich auszutragen , muß auch alles beſeitigt werden , was zu Miß⸗

trauen gegen dieſen Entſchluß führen könnte . Daher muß , wenn

das Schiedsgericht Sinn haben ſoll , gleichzeitig alles beſeitigt

werden , was als ſein Gegenteil ausſieht , die bewaffneten Kräfte

aller Länder müſſen gleichzeitig herabgemindert werden auf ein

beſonderes zu vereinbarendes Maß . Wenn die Völker ſich zum

Schiedsgericht entſchließen , müſſen ſie auch Vertrauen dazu haben ,

daß ihr Streitfall dort gerecht entſchieden wird . Daher iſt auch die

Zuſammenſetzung der Schiedsgerichte von großer Bedeutung .

Dieſe Abrüſtung muß ſich auch beziehen auf die Meere . Die

Herrſchaft einer Macht oder einer Mächtegruppe über die großen

Verkehrsſtraßen der Weltmeere iſt nicht zu vereinbaren mit der

Gleichberechtigung aller Nationen , wie ſie in der Anerkennung des

Schiedsgerichts liegt . Wenn die Gewalt aus dem Völkerleben be —

ſeitigt werden ſoll , darf nicht ein Vo lkallein ein Machtmittel

in der Hand haben , wie es der Beſitz der Meerengen und Kohl

ſtationen ſeitens einer Macht und die Sicherung dieſes

durch Kriegsſchiffe darſtellt . Das Meer muß frei ſein .

Es gehört allen Völkern gleichmäßig , und zum Zeichen deſſen braucht

auch kein Volk mehr eine Kriegsmarine , die , wenn ſie beſtehen

bliebe , ein Zeichen eigenmächtigen Gewaltwillens wäre ; mindeſtens

aber ſind auch darüber feſte Regeln zu geben . Der Verkehr in

der Welt muß frei ſein .

Schiedsgericht und Abrüſtung waren ſcho

der Haager Konferenzen . An das Haager Werk kann in mancher

Beziehung angeknüpft werden .

Verzichten die Völker auf das Mittel der Gewalt zur Durch⸗

ſetzung und Erkämpfung deſſen , was ſie zu ihrem Leben brauchen ,

und was ihnen den Abſatz ihrer Arbeit ermöglicht , begeben ſie ſich

auch des Inſtrumentes der Gewalt , ſo muß ihnen auch die w irt⸗

ſchaftliche Gleichberechtigung in der ganzen Welt

zuſtehen . Es iſt mit dem Grundſatz der Gleichberechtigung der

Völker nicht zu vereinbaren , wenn eine oder mehrere Mächte das

Vorkommen ihrer Rohſtoffe und ihre Produktion dazu politiſch

mißbrauchen , daß ſie ſie nur befreundeten Staaten zukommen laſſen

wollen , mit denen ſie gegen andere Staaten einen Wirtſchaftsblock

beabſichtigſgen . Das Prinzip der offenen Tür muß in⸗

ternational durchgeführt werden . Die gegenſeitige

Kauffreiheit muß hergeſtellt , die Bevorzugung einzelner Staaten im

Handelsverkehr beſeitigt werden . Alle Völker haben ein gleiches

Recht in den Vorausſetzungen zur Beſchaffung der Rohſtoffe der

Welt und zum Abſatze ihrer Produkte . Die allgemeine und reſtloſe

Durchführung des Grundſatzes der offenen Tür und der keiſt⸗

degünſtigungsklauſel entſpringt dem Grundſatze der Gleich⸗

zerechtigung , der zwiſchen den Staaten aufgerichtet werden ſoll .

er
ön die großen Themen
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Dem Prinzip der Gleichberechtigung der Völker entſpricht es

aber auch , wenn ſie nach ihren Fähigkeiten und Bedürfniſſen an der

Erſchließung und Koloniſierung der noch nicht völlig dem

Weltverkehr zugänglich gemachten Gebiete beteiligt werden . Es

kann nicht die Aufgabe des Rechts ſein , ſolche Gebiete , die bereits

Anſchluß an ein Kulturvolk gefunden haben , gleichmäßig unter die

Mächte zu verteilen . Aber es kann und muß möglich gemacht

den , daß ein Kulturvolk wie D eihhland , das ſich erſt nach einer

Verteilung der Welt in den Kreis der Weltmächte hineinentwickelt
hat , an der Erſchließung und Verteilung Afrikas
ſe edürfniſſen und Fähigkeiten entſprechend berückſichtigt wird .

Nur dann , wenn Deutſchland die Möglichkeit der Expanſion in den

kolonien gegeben wird, wie ſie bei anderen Großmächten zu umfang⸗
reichem Kolonialbeſitz geführt hat , kann man davon reden , daß der

Kol nicht ganz unter eine beſchränkte Mächtegruppe
verteilt iſt .

Endlich muß die Gemeinſchaft der Völker die Kleinen und

Schwachen dauernd ſchützen , ſie ſind die Waiſenkinder der Welt .

Durch ihre ewige Neutralität haben ſie Anſpruch auf den Schutz
aller ; ſie müſſen ein beſonderes Bindemittel im Völkerleben und

ein ſtetes Mahnzeichen zur ſittlichen Pflicht im Leben der Nationen

werden . Der Schutz der Großen iſt unkündbar und unauflöslich ,
das Banner des Völkerbundes .

8

Wir haben ſomit 6 Punkte erhalten :
1. Obligatoriſches Schiedsgericht ,
2. Abrüſtung ,

Freiheit der Meere und des Weltverkehrs ,
Offene Tür ,

Gemeinſame Aufſchließung Afrikas ,
Neutrale Staaten .

Sie bilden ein geſchloſſenes Programm , auf Grund

deſſen die Völker ſich zu einem Völkerbund zuſammenſchließen
können , der jedem Staat völlige Unabhängigkeit nach innen und

nach außen im Rahmen der durch die Anerkennung des Schieds —
gerichtes erfolgten freiwilligen Abſage an den Krieg und der frei⸗
willigen Unterwerfung unter das Schiedsgericht gewährleiſtet .
Damit wäre von den Staaten das Recht als ordnendes

Prinzip anerkannt , und es entfiele für die Staaten die Not⸗

wendigkeit , ſtarke Heeresmächte zu erhalten . Die Rüſtungen fielen
nfolge des Vorhandenſeins des Schiedsgerichtes und des Vertrauens

in ſeine Rechtſprechung fort , damit das Mißtrauen , das die inter⸗
nationale Atmoſphäre vergiftete . Die Abrüſtung zur See brächte
mit der Beſeitigung der einſeitigen Behauptung der Verkehrswege
durch eine Macht die effektive Freiheit der Meere , die unbedingte

6

J .
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Freiheit des Privateigentums auf hoher See für jede Nation , ſtarke

oder ſchwache . Der Verzicht auf eine Handelspolitik der Gewalt

brächte die wirtſchaftliche Gleichberechtigung , die Handelsfreiheit
unter gleichen Bedingungen für jeden Staat gegenüber dem anderen

Staat , und die Beteiligung Deutſchlands am kolonialen Werk nach

Maßgabe ſemer koloniſatoriſchen Befähigung und ſeiner Bedürfniſſe

entſpricht nur dem Gebote der Gerechtigkeit.
Jeder Staat hat unter ſolchen Bedingungen freie Entwicklungs⸗

möglichkeit nach innen und nach außen . Der Verzicht auf die Gewalt

würde zu einem gegenſeitigen Vertrauen der Nationen führen , das

Recht würde allmählich zum einzigen regulativen Prinzip

werden und alle zwiſchenſtaatlichen Beziehungen der Völker durch⸗

leuchten . Aber Vorausſetzung iſt , daß die Völker dieſe 6 Punkte

als zuſammengehörend erfaſſen . Es kann keiner aus dem

Ganzen herausgenommen werden , ohne daß das Gebäude zu⸗

zuſammenſtürzt . Fehlt das obligatoriſche Schiedsgericht , ſo können

die Völker nicht abrüſten , die ungeheuren Laſten bleiben , die Völker

müſſen dann auch weiterhin die Sicherheit auf die Bajonette ſtellen

und eine rückſichtsloſe Rivalität betreiben , die Freiheit der Meere

fällt weg , und wirtſchaftlich erhalten wir eine Abſchließungspolitik ,
unter der die nicht beteiligten Staaten leiden . Bleibt die Rüſtung ,

ſo wird ſich das alte Rivalitätsſyſtem fortſetzen . Die Völker werden

ſich ſo ſtark glauben , daß ſie zur Verfechtung ihrer Intereſſen lieber

zu den Waffen als zu dem Rechtsgang greifen . Der „ Militarismus “

und „ Marinismus “ würden weiter auf der Welt berrſchen , zu Ko⸗

alitionsbildungen führen , durch die die Welt wieder in getrennte

Lager zerfiele , unter der Flagge der Rüſtung würde kein dauernder

Friede zuſtande kommen . Würde die grundſätzliche Freiheit des

Verkehrs nicht proklamiert , ſo wäre jede Seemacht in großem

Vorteil gegenüber den anderen Mächten , die großen Weltſtraßen des

Verkehrs blieben in der Hand weniger zuungunſten der anderen ,

die dauernd das Damoklesſchwert ihrer wirtſchaftlichen Abhängig⸗

keit über ihrem nationalen Leben ſchweben hätten . Ohne die wirt⸗

ſchaftliche Gleichberechtigung würde ebenfalls keine Syſtemänderung

eintreten , die Bevorzugung einzelner Staaten durch einzelne

Staaten ſchüfe verſchiedene Wirtſchaftslager , die ſich politiſch feind⸗

ſelig gegenüberſtehen würden , und die Beibehaltung der Gewalt

als Entſcheidungsmittel wäre die natürliche Folge . Schließlich

könnte ſich ein Deutſches Reich ohne Kolonialbeſitz niemals zu

einer friedlichen Politik verſtehen . Die ungerechte Zurückſetzung ,

die darin läge , würde nach dem Geſetz , daß ſich die Unge⸗

rechtigkeit auch in der großen Politik in irgend⸗

einer Form rächt , zu fortwährenden Konflikten führen , über

kurz oder lang in einem Krieg explodieren . So folgt ein Punkt

aus dem anderen , alle bedingen und tragen ſich gegenſeitig und

kreiſen um die Achſe des Schiedsgerichtes . Es i ſtdas Minimal⸗
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programm des Völkerbundes , das Programm ,
wie es beſchaffen ſein muß . Wenn die Welt den
Völkerbund ehrlich will , wird ſie nicht anders
können ,als dieſes Programmanerkennen .

Siebentes Kapitel .

Obligatoriſches Schiedsgericht .

Der Gedanke des Schiedsgerichtes iſt weder in der inter⸗
nationalen Welt noch in unſerem deutſchen Bewußtſein neu . Wir
haben geſehen , daß dieſer Gedanke in der deutſchen Rechtsgeſchichte
eine große Rolle geſpielt hat , daß er integrierender Beſtandteil
unſeres Verfaſſungsweſens iſt . Werden doch nach der Verfaſſung des
Deutſchen Reiches entſtehende Differenzen zwiſchen den Bundes⸗
ſtaaten auf ſchiedsrichterlichem Wege durch den Bundesrat beigelegt .
Von Anfang der deutſchen Geſchichte inſere Zeit hinein iſt

vertraut .

In der mächtigen Bewegung auf dem Gebiet des Völkerrechtes
in der letzten Zeit vor dem Kriege ſtand der Schiedsgerichtsgedanke
direkt im Mittelpunkt . Namentlich auf den beiden Haa ger Kon⸗
ferenzen von 1899 und 1907 hat er die großte Rolle geſpielt .

eitigkeiten ſind im 18. und 19. Jahrhundert wiederholt
richte erledigt worden . Von 1794 bis 1904 zählt

Fried ( Handbuch der Friedensbewegung S. 123 ff . ) nicht weniger
als 241 Schiedsgerich
teils nur um beſondere

N 1
uns Deutſchen der Gedanke des Schiedsgerichts

Staatsſtr

durch Schie

älle auf . Aber es handelte ſich hier meiſten —
Abmachungen zwiſchen wenigen Staaten aus

beſonderen Anläſſen . Auf den Haager Konferenzen aber ſollte zum
erſtenmal verſucht werden , das Schiedsgericht international zu
machen , zu einer ſtändigen Einrichtung für alle Völker .

Im Haag drehten ſich die Erörterungen um die Schiedsgerichts⸗
barkeit im weſentlichen um die Frage , ob und in welcher Ausdehnung
ſie fakultativenoder obligatoriſchen Charakter haben
könnte . Auf der erſten Haager Konferenz hatte das ruſſiſche Pro⸗
gramm die fakultative Schiedsgerichtsbarkeit zur Diskuſſion geſtellt .
Aber die Erörterung erhielt eine beſtimmte Wendung durch den
Vorſchlag des ruſſiſchen Staatsmannes von Martens , für gewiſſerein rechtliche und wirtſchaftliche Streitigkeiten die Schiedsgerichts⸗
barkeit obligatoriſch zu machen , allerdings nur für ſolche Fälle , die
nicht die Lebensintereſſen oder die nationale Ehre der ſtreitenden
Teile berührten . Darin lag eine weſentliche Einſchränkung des

6 *
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Obligatoriums . In die Kategorie der hier in Betracht kommenden

Streitfälle ſollten Differenzen bei der Auslegung von Poſt⸗ , Eiſen⸗
bahn⸗ , Maß⸗ , Gewichts - und ähnlichen Verträgen fallen . Obwohl
man auf dem Wege war , zu einer obligatoriſchen Schiedsgerichts —
barkeit für beſtimmte Fälle dieſer Art zu kommen , und obwohl die

Souveränität der Staaten durch die Ehrenklauſel unangetaſtet
bleiben ſollte , weil es ja doch jeder Staat ſelbſt in der Hand hat , zu

entſcheiden , ob er von dieſer Klauſel Gebrauch machen will , wurde

der Gegenſtand auf eine Forderung Deutſchlands hin leider aus dem

Vertragsentwurf geſtrichen . Dafür erklärte ſich Deutſchland nach
anfänglichem Widerſpruch für die Einrichtung eines ſtändigen Welt⸗

gerichtshofes , die von dem engliſchen Delegierten Sir Julian
Paunceforte vorgeſchlagen worden war . Die obligatoriſche Schieds⸗
gerichtsbarkeit lehnte Deutſchland ab , weil es eine weitere Stärkung
dieſes Gedankens abwarten zu müſſen glaubte . Die Zuſtimmung
Deutſchlands zum ſtändigen Schiedsgerichtshof erfolgte auf eine

perſönliche Entſcheidung des Kaiſers . Wir wiſſen aus den Denk —

würdigkeiten des amerikaniſchen Botſchafters Andrew D. White , der

auf der erſten Haager Friedenskonferenz Präſident der Delegierten
der Vereinigten Staaten war , wie die ablehnende Haltung des deut⸗

ſchen Delegierten Fürſten Münſter gegenüber dem Schiedsgerichts —
gedanken wirkte . In einem Schreiben , das White am 16 . Juni 1899

an Bülow ſandte , heißt es , wenn Deutſchland den Schiedsgerichts⸗
gedanken ablehnen würde ,

„ werden die Beziehungen zwiſchen Deutſchland und den Vereinigten
Staaten , die eben anfingen ſich zu beſſern , ſchlimmer denn je werden ,
und in beinahe allen Staaten wird bitterſter Haß gegen das Deutſche
Kaiſerreich aufflammen Deutſchland darf nicht der Welt

gegenüber die mutwillige Rolle eines Widerſachers gegen ein Projekt

ſpielen , deſſen Vollendung Millionen und aber Millionen voll Inbrunſt
erſehnen . “

So enthält das Haager Abkommen leider nur die fakultative
Schiedsgerichtsbarkeit , die Konferenz äußerte nur den platoniſchen
Wunſch nach einer Entwicklung derſelben zur obligatoriſchen
Schiedsſprechung .

Aber auch die zweite Haager Konferenz vom Jahre 1907

erzielte kein Einverſtändnis über das Problem der obligatoriſchen
Schiedsgerichtsbarkeit . Es tauchte in der Form auf , daß beantragt
wurde , ein Abkommen zu erzielen , nach welchem alle Streitfälle ,
inſofern ſie nicht die Ehre und die Lebensintereſſen der Staaten

berührten , der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen werden ſollten .
Weiterhin ſuchte man zu einer Einigung zu kommen , um einen Ver⸗

trag herbeizuführen , nach welchem die Staaten in gewiſſen Streit⸗

fällen a priori auf die Berufung auf die Ehrenklauſel verzichten , ſich
alſo in gewiſſen Fällen dem Schiedsgericht unbedingt unterwerfen
ſollten . Es handelt ſich wieder wie bei der Konferenz von 1899 um
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auſel nicht in Betracht ſollte . Aber in dieſen Fragen kam
es nicht

—5 Einigung . Leider waren es auch hier wieder Deutſch —
land und Sſterreich —Ungarn , die ſich im Gegenſatz zu Frankreich,
England und den Vereinigten Staaten dem obligatoriſchen Schieds —
ge richtsgedanken widerſetzten . Deutſchland hatte zwar im Jahre 1904
einen Schiedsgerichtsvertrag mit England mit der Ehrenklauſel ge⸗
ſchloſſen ; der deutſche Delegierte , Botſchafter Marſchall von Bieber —
ſtein , gab in dieſem Sinne auf der zweiten Konferenz auch die
Anwendbarkeit des Obligatoriums in Staatsverträgen zwiſchen

— — aaten zu, wandte ſich aber gegen die Möglichkeit der
praktiſc el

Durchfführung in einem internationalen Vertrag . Die
Folge deſe Lage war ein negatives Ergebnis der zweiten Konferenz ,emit ziemlicher Un edenheit aus seinanderging Dieſe Haltung
Deutſchlands hatte der V rfaſſer bereits 1908 in einer vertraulichen
Sitzung des Haushaltsaus sſchuſſes des Reichstages lebhaft bedauert— aber nur geringes Echo gefunden .

In der Völkerrechtsliteratur hat man ſich wiederholt die Frage
vorgelegt , warum ſeinerzeit De utſchland das Obligatorium nicht
angenommen hat. Es iſt dabei immer wieder darauf hingewieſenvord

Der ttſchland ſeit 1874 Mitkontrahent des Weltpoſt⸗
ages iſt , der Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen kontra⸗

n taaten über die Ar tslegung des Vertrages nach Artikel 23
einem Schiedsgericht überträgt . In Tariffragen hat Deutſchland
ferner die obligatoriſche Schiedsgerichtsklauſel in ſeinen Handels⸗
verträgen u. a. mit

3ꝗ —. 22 . Juli 1904 , Artikel 12 a, mit
Italien vom 3. September Artikel 14 a, mit ?

Oſterreich⸗ Ungarnvom Januar 1905 3 a, mit Schweden vom 3. Mai 1906 ,
Artikel 22, mit der Schwdeiz vom 12 . November 1904 , Artikel 10 a ,
mit Bulgarien vom 1. Auguſt 1905 , Artikel 22 . 1904 kam der
obligatoriſche eSchiedsgerichtssvertrag mit England ( mit Ehrenklauſeh ,1907 ſchlug Deutſchland auf der ! Konferenz ſelbſt den internationalen
Priſengerichtshof als oberſte Inſtanz in ſchwerwiegenden Seekriegs⸗
rechtsfragen vor .

Deutſchland lehnte das obligatoriſche Schiedsgericht ab ; es hat
keinen Sinn , der Tatſache nicht Rechnung zu tragen , daß Deutſch —
lands Haltung bei den Konferenzſtaaten ſtarkes Befremden erregthat . Eine gewiſſe Vorſicht iſt Deutſchland infolge ſeiner geographiſchenLage zuzuerkennen , aber die Vorſicht DDeutſchlands 1899 und 1907
das Mißtrauen beſſer geſagt , hat 2Deutſchland ſicherlich keinen Nutzen
gebracht . Jweifellos hat bei der

——. —
der deutſchen Regierung

die Überſchätzung der des Schwertes im internationalen
Leben ſtark mitgeſpbielt . Die

3 Friedensbet war auf
jeden Fall in Deutſchland noch nicht zu dem Gemeingut der Beſten
der Nation geworden. Wenn es hierzu bedürfte , ſo
darf auf die innere Wandlung hingewieſen werden , die eine gewiß

uriſt
64

und wirtſchaftliche Fragen , für die aber diesmal die Ehren⸗4.

90,„
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kompetente Perſönlichkeit , Profeſſor Philipp Zorn , Mitglied des

Preußiſchen Herrenhauſes und Kronſyndikus , der als deutſcher

Delegierter an den Haager Friedenskonferenzen teilgenommen hat ,

an ſich ſelbſt erfahren hat . Er ſchreibt in ſeiner Schrift „ Die inter⸗

nationale Schiedsgerichtsbarkeit “ 1917 :

„ Als ich 1899 zur erſten Haager Konferenz ging , ſtand ich, wie die

meiſten deutſchen Juriſten noch heute , den Fragen der internationalen

Schiedsgerichtsbarkeit ziemlich gleichgültig gegenüber . Ich war der

Überzeugung , daß die ehrliche deutſche Politik und das gute deutſche

Schwert die beſten internationalen Sicherungen für uns ſeien . Und

dieſer Überzeugung bin ich auch heute noch . Aber die monatelangen

ernſten Arbeiten in dem Comité d ' Examen , das die Konferenz von

1899 für die Schiedsgerichtsſachen eingeſetzt hatte , erweiterten doch

meinen Geſichtskreis dahin , daß ich erkennen mußte : es beſtehe

weithin in derganzen ziviliſierten Welt ein ernſtes

undtiefes Beſtreben , eine feſtgeſicherte internationale Friedens⸗

ordnung in rechtlicher Form und mit rechtlichen Garantien zu ſchaffen.

In dieſer Überzeugung ſetzte ich meine Kraft dafür ein , daß das Deutſche

Reich ſeinen anfänglichen Widerſpruch gegen den ſtändigen Haager

Schiedshof fallen ließ . “ ( S. 40 f .

Zorn iſt denn auch ſeit dieſer Zeit ſtets dafür eingetreten , daß

Deutſchland die obligatoriſche Schiedsgerichtsbarkeit , allerdings mit

Ehrenklauſel , anerkennt , und zwar für alle Streitfälle .

Wenn wir in der Schiedsgerichtsbarkeit überhaupt einen Weg

erkannt haben , um Kriege zu verhüten , dürfen wir nicht auf hal⸗

bem Wege ſtehen bleiben . Wenn den Staaten überlaſſen bleibt

zu entſcheiden , ob ein Streitfall geeignet iſt , ſchiedsrichterlich ent⸗

ſchieden zu werden oder nicht , bleiben die Völker unter dem Joch

chroniſcher Kriegsgefahr , zumal der Kriegswille einer Partei die

andere Partei zu den Waffen zwingen würde . Auch die Ehrenklauſel

überläßt es jedem Staat , darüber zu befinden , ob ſeine Lebensinter⸗

eſſen oder nationale Ehre nicht gebieteriſch den Krieg von ihm ver⸗

langen . Schon auf der erſten Konferenz wurde von Schweizer Dele⸗

gierten das Nonſens eines Obligatoriums mit Ehrenklauſel hervor —

gehoben , und auf der zweiten Konferenz machte Freiherr von Mar⸗

ſchall in geſchickter Weſſe ähnliche Bedenken geltend , um von dieſer

Plattſorm aus zu einer Ablehnung des Obligatoriums zu gelangen .

Die Ehren⸗ und Intereſſenklauſel gibt den Staaten die Möglichkeit ,

den juriſtiſchen Zwangscharakter des Obligatoriums , der doch ge —

rade hergeſtellt werden ſoll , wieder aufzuheben . Es gibt allerdings

Streitfragen , die nach außen hin kein politiſches Ausſehen haben ,

aber doch politiſchen Charakters ſind , ohne deswegen irrational zu

ſein . Wo die tatſächlichen Beziehungen zwiſchen ihnen und dem

„vitalen “ Daſein einer Nation aber nicht beſtehen , laſſen ſie ſich auf

Wunſch leicht herſtellen und in die öffentliche Meinung werfen . Es

könnte alſo faſt aus jeder Streitfrage eine politiſche und Ehrenfrage

gemacht werden , mit der eine Nation zu ſtehen und zu fallen vor⸗
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gibt , und die daher dem Schiedsgericht entzogen und den Waffen zur

Entſcheidung aufgegeben wird . Damit hätten wir einen Zuſtand ,
der ſich in ſeiner Unſicherheit nicht weſentlich von dem Zuſtand unter⸗

ſcheidet , der vor dem Kriege beſtand . Dieſen Zuſtand gilt es aber

zu beſeitigen . Es gibt keinen anderen Weg , als unter den Völkern

ein Abkommen zu ſchaffen , durch das al le vertragſchließenden Mächte
verpflicht et ſind , ſämtliche Streitfälle ohne Ausnahme , falls ſie

nicht auf diplomatiſchem Wege erledigt werden und auch auf dem

zege der Vermittlung und der guten Dienſte befreundeter Staaten

nicht gelöſt werden können , unter Verzicht auf Anrufung der Waffen⸗

walt dem Schiedsgericht zu unterbreiten . Auch Zorn ſagt , daß
mit der obligatoriſchen Schiedsgerichtsbarkeit im Rahmen der

Ehrenklauſel die Welt ſich künftig nicht werde wollen “ .
Wer ſagt, ein Staat begebe ſich mit der

8 er Ehrenklauſel
der letzten Möglichkeit eigenmächtiger Befugnis , den Streitfall —

nem Willen durch die Gewalt für ſich zu entſcheiden , hat das

— das hier zur Erörterung ſteht , nicht begriffen . Zum Be⸗

griff des Rechtes , das im der Völker errichtet wer⸗
den ſolf, gehört , daß es eben das „ Recht “ der Gewalt durch das Recht
des Rechtes erſetzen ſoll, das für alle 5575 Ausnahme gilt und gegen
d Bruch von einer Seite die Garantien der Gemei inſamke it ge⸗
geber h der Souveränität ein ates durch
die Ausſchaltung der Ehrenklar ſt kein triftiger & Denn
ſchon die grundſätzliche Verpflick ung zum Obligatorium , von der
die Ehrenklaufel eine Ausnahme darſtellt , bedeutet — wenn manſo

will letzten Endes bereits eine Beeinträchtigung der Souve⸗
Aber zunächſt einmal trifft dieſe Beeinträchtigung alle

Staaten gemeinſam , und ſie
geſchieht, doch nur , um Vor⸗

te en, die größer ſind als das Stück e ränität , das
dafür he ind ande ts g ſchiseht doch dieſe Unter⸗
werfung unter das Obligatorium ausfreiem Willen der Staa
ten. Es iſt doch keine Unterwerfſung unter eine höhere Gewalt ,
unter Zwang , ſie berührt die Souveränität ſie iſt nichts
anderes als eine Bindung , wie ſie jeder trag mit ſich
bringt , ohne daß durch dieſe Bindung der ität der Kontra⸗
henten Abbruch geſchieht . Wenn man der Auffaſſung iſt, daß das8

eine Beeinträchtigung der Souveränität mit ſich bringt ,
ſo ſchon bei der fakultativen Schiedsgerichtsbarkeit .
Aber — dieſe beruht auf Staatsvertrag , zwiſchen ihr und der obli⸗
gatoriſchen Schiedsgerichtsbarkeit beſteht kein genereller , ſondern nur
ein S88 Unterſchied hinſichtlich der rechtlichen Bindung .

Es gibt kein anderes Mittel , wenn man dem Problem
der Kriegsverhütung ernſthaft nachgeht , als das obl iſ

Schiedsgericht . Es iſt die Grundvorausſetzung einer in ihren Be —
ziehungen durch das Recht orientierten Staatenwelt und gleichzeitig
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ein weſentlicher Beſtandteil der Garantien für ihr Beſtehen. Gewalt
ſchafft und ſchützt keine Gemeinſchaft dauernd . Zu dieſer Erkenntnis

ſind die Denkenden in allen kriegführenden Ländern gekommen .
Hat man grundſätzlich dieſen Beg als den einzig richtigen er⸗

kannt , ſo muß man auch erkennen , daß ein in ſeiner Objektivität
garantiertes Schiedsgericht imſtande iſt , alle internationalen Kon⸗

flikte ſchiedsrichterlich zu löſen . In der Völkerrechtsliteratur iſt viel⸗
fach unterſchieden worden zwiſchen gerichtsfähigen Streitfällen , die

man dem obligatoriſchen Schiedsgericht unterbreiten will , und weni⸗

ger oder nicht gerichtsfähigen Streitfällen , für die die bereits in

der erſten Haager Konferenz beſchloſſene Einrichtung eines inter⸗

nationalen Unterſuchungs⸗ und Vermittlungsrates obligatoriſch ge⸗

macht werden ſoll . Wie auch im innerſtaatlichen Leben alle Streitig⸗
keiten gerichtsfähig ſind , ſo iſt nicht einzuſehen , warum nicht auch alle

internationalen Streitigkeiten gerichtsfähig ſein ſollten . Alle zwiſchen⸗

ſtaatlichen Konflikte , wenn ſie auch noch ſo ſehr mit dem Pathos der

Irrationalität bekleidet ſind , gehen letzten Endes auf eine konkrete

Differenz zurück , die juriſtiſch faßbar iſt und immer in einem Ulti⸗

matum formuliert wird . Wie viele drohende Konflikte hat es nicht

in der Geſchichte ſtets gegeben , die ſo ausſahen , als wenn ſie nur

durch die Waffen ausgetragen werden könnten , weil ihr Charakter

eine andere Löſung nicht zuzulaſſen ſchien , und die doch vorüber⸗

gegangen ſind , weil es gelang , ihren Exploſionsdrang durch Aus⸗

gleich zu beſeitigen . Es muß alſo auch möglich ſein , ſcheinbar in⸗

kommenſurable und völlig disparate Gegenſätze und Spannungen

friedlich⸗ſchiedlich auszugleichen . Man wagt nicht daran zu denken ,

daß der Weltkrieg nicht entſtanden wäre , wenn 1914 ein obligato⸗

riſches Schiedsgericht bereits beſtanden hätte . Von dem ſerbiſch⸗

öſterreichiſchen Konflikt nahm der Weltkrieg ſeinen un⸗

mittelbaren Ausgang . Oſterreich - Ungarn erklärte Serbien wegen der

unbefriedigenden Antwort auf das Ultimatum den Krieg . Insbe⸗

ſondere machten die Punkte 5 und 6 den Gegenſtand aus , über

den es dann zum Krieg kam . Die öſterreichiſche Regierung

forderte in Punkt 5, daß öſterreichiſche Organe bei der Unter —

drückung der gegen die territoriale Integrität Sſterreich - Ungarns

gerichteten ſerbiſchen Tendenzen beteiligt ſein ſollen ; in Punkt 6

forderte Oſterreich - Ungarn , daß an den Recherchen bei einer

gerichtlichen Unterſuchung gegen die auf ſerbiſchem Boden befind⸗

lichen Teilnehmer des Komplotts öſterreichiſch -ungariſche Organe

mitwirken ſollten . Serbien lehnte ab . Bei dem Beſtehen eines obli⸗

gatoriſchen Schiedsgerichts wäre der Streitfall - ihm unterbreitet wor⸗

den . Glaubt man wirklich , es wäre , wenn auch nur in der Form

eines obligatoriſchen Ausgleichs , nicht dazu gekommen , ein für beide

Teile annehmbares Urteil zu ſprechen ? Serbien hatte das Ultimatum

bis auf dieſe beiden Punkte angenommen , ihr Inhalt zeigt , daß der

ſcheinbar mit elementarer Macht zu einer Exploſion drängende
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ſerbiſch⸗öſterreichiſche Konflikt letzten Endes konkretiſiert war in zwei
Punkten , die juriſtiſch faßbar ſind und nach rechtlichen Geſichtspunk⸗
ten entſchieden werden konnten .

— Schiedsgericht hätte ſicher eine

befriedigende Löſung gefunden . Man kann ruhig ſagen , daß an dem
Fehlen rechtlicher Handhaben jedenfalls die Schiedsgerichtsbarkeit
keine Grenze findet . Auch Intereſſenkonflikte gehen letzten Endes auf
den Ausgleich konkreter Forderungen und Abwehrungen aus . Es

iſ

allerdings wahr , daß Rechtsnormen für die verſchiedenen inter⸗
nationalen Konflikte erſt noch in den Anfängen liegen . Aber auch im
innerſtaatlichen Recht iſt es oft nicht die detaillierte Norm , ſondern
das Ermeſſen des Gerichtshofes , das den Ausſchlag egibt . Gerade
dieſe Urteile ſind Recht ſchaffeend . Darum gilt es , wie Schücking
in ſeiner „ Völkerrechtlichen Lehre des Weltkrieges “ ſagt , das Recht ſo
fort zu entwickeln , daß es möglichſt jedem Bedürfnis genügt , einerlei

Nwelcher Rechtsnatur der Konflikt iſt. Jeder Konflikt , auch der , der
ſchein . — jeden Ausgleich im Rechtsſinne ausſchließt , beſitzt die Mög⸗
lichkeit einer ſachlichen Löſung . Wenn es Fälle 654 wo form

triſtiſch das Völkerrecht noch keine Normen beſitzt , ſo iſt die Löſunt8 Konfliktes aus der Tatſachenlage herauszuentwickeln . Wenn
eine ſolche Löſung nicht die Form eines Urteils iſt , ſondern ein Aus⸗

gleich iſt, der von als der nach ihrem Urteil

einzig mögliche dargeb rt dies nichts an dem Zweck
des Seg iedsgerichtes , Ausgleich obligator iſt .
Das Ob ligatorium iſt der Kernpunkt . Überläßt man
es den SStaaten oder eine m der Parteiſtaaten , darüber zu befinden ,
ob er ſich dem Aus zen will , ſo ſind dem Kriege wieder Tür
und Tor geöffnet . wäre genau ſo, wenn man 3 Parteien

n wollte , letzten Endes doch Selbſthilfe anzu⸗
man den Ste

vor Geri
moundo⸗wend en . aaten die Freiheit , tach ihr em eigenen
Gutdünken Krieg u führen , ſo bereitet man dem Erobererf taat eine
moraliſche Bemäntelung für jeden Krieg . Grundſatz muß alſo blei —
ben , daß die Staaten verpflichtet ſind , alle Streitfälle dem chieds
gericht zu unterbreiten und ſich dem unterwerfen . Mit der Zeit

N 8 8wird das
?Vi 15 für alle politiſchen Konflikte die Nor

den Tatſachen entwickelt habben . Neue Tatſachen werden
aue

ch
neue Re chtsſätze gebären .

Im übrigen iſt das Schiedsgericht auch nicht das erſte Mittel

zur Veilegung zwiſchenſtaatlicher Konflikte . Zunächſt werden die

guten Dienſte und die Vermittlung befreundeter Mächte
in Aktion zu treten haben , wie es auch in den beiden Haager Ab
kommen vorgeſehen iſt . Erſt wenn es hierdurch zu keinem Ausgleich
kommt , ſind die ſtreitenden Parteien verpflichtet , ihre Sache einem

Schiedsgericht zu unterwerfen . Nun kann man keinem Staat zu⸗
muten , ſeinen Fall einem Schieddsgericht zu unterbreiten , von deſſen

gerechter Würdigung ſeines Standpunktes er nicht überzeugt

rmen gausTmelnt Aus
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iſt . Das Weſentliche beim Schiedsgericht iſt alſo , daß jeder Staat

in jedem beſonderen Falle auf ſeine Zuſammenſetzung Einfluß hat .

Jeder Staat wird zu einem Schiedsgericht Zutrauen haben , wenn

er ſeinen Schiedsrichter ſelber ernennen kann , jedes Volk wird weiter

den Eindruck haben , daß ſeine Angelegenheit gut vertreten iſt , wenn

dieſer Schiedsrichter nicht ernannt werden kann , ohne daß ſeine Er⸗

nennung die Zuſtimmung der Volksvertretung findet . Beide Schieds⸗
richter benennen einen Obmann , der einer Macht angehören muß ,

die bei dem Streite nicht beteiligt iſt . Man wird nicht gut ſagen

können , daß eine ſolche Zuſammenſetzung des Schiedsgerichtes nicht

dem beiderſeitigen Bedürfnis nach gerechter Urteilsſprechung ent —

ſpricht , nachdem jeder Staat ſeinen Schiedsrichter ſelber erwählt ,

und ein Vorwurf gegen den Obmann , der von beiden Schiedsrichtern

unpartetiſch gefunden wird , einen grundſätzlichen Vorwurf gegen

jede Perſonalität der Urteilsquelle bedeuten würde . Nun kann der

Fall ſein , daß die beiden Schiedsrichter über eine Perſon des Ob⸗

mannes , der beider Vertrauen hat , nicht einig werden . Dann wird

der gegebene Weg , der auch ſchon in den Haager Abkommen einge⸗

ſchlagen wurde , der ſein , daß beide Parteien ſich über eine dritte

Macht einig werden , die die Wahl des Obmannes vornimmt . Sollte
es vorkommen , was wohl nur im Bereich des Theoretiſchen liegt ,

daß beide Schiedsrichter über die Bezeichnung einer ſolchen dritten

Macht nicht ins Reine kommen , ſo erſucht jede Partei eine andere

Macht , und dieſe beiden Mächte , die gewiſſermaßen die Vertrauens —

mächte der Parteien ſind , ernennen in Übereinſtimmung den Ob⸗

mann . Gelingt dieſen Vertrauensmächten die Übereinſtimmung nicht ,

ſo iſt auch für dieſen Fall noch ein Ausweg möglich . Alle Bund⸗

ſtaaten benennen bei ihrem Eintritt in den 2 ölkerbund je zwei ge⸗

eignete Perſonen , die ſie für die Ausübung des Obmannsamtes ge⸗

eignet halten und die bereit ſind , dieſes Amt vorkommendenfalls zu

übernehmen . Aus der Liſte dieſer Perſönlichkeiten bezeichnen die

beiden Vertrauensmächte je zwei Perſönlichkeiten , die natürlich den

ſtreitenden Parteien hinſichtlich ihrer Staatsangehörigkeit nicht an⸗

gehören dürfen . Aus dieſen vier Perſonen beſtimmt dann das Los ,

wer von ihnen Obmann ſein ſoll . Das Prinzip , das hier eingehalten

wird , iſt alſo das , daß die beiden ſtreitenden Parteien zunächſt ihre

Schiedsrichter ſelbſt ernennen , alſo dadurch die Gewähr haben , daß

ihr Standpunkt bei der Urteilsbildung voll zur Geltung kommt , und

daß ihnen der Obmann nicht aufgezwungen wird , ſondern der

Grundſatz gewahrt bleibt , daß nur ein Obmann erſcheint , der das

Vertrauen beider Schiedsrichter findet , bis nach verſchiedenen Ver⸗

ſuchen , dieſen zu finden , eine freilich mechaniſche Löſung eintritt , die

von ihrer Mechanität dadurch verliert , daß die Perſonen , zwiſchen
denen das Los entſcheidet , von Vertrauensmächten der beiden Par⸗

teien bezeichnet werden . Da der Obmann gefunden werden muß ,

muß ſchließlich eine derartige Löſung eintreten , in praxi wird es



aber wohl kaum jemals zu ſolchen Weitläufigkeiten führen . Jeden⸗

falls iſt dafür geſorgt , daß die höchſtmögliche Garantie für die Ob⸗

—
des Urteil sſpruches vorhanden iſt , ſoweit auf Erden eine

bjektivität aufſtellt und an der Unmöglichkeit derſelben das obli⸗

0teriſchn Schiedsgericht ſcheitern laſſen will , muß grundſätzlich jedes

richterliche Urteil auch im innerſtaatlichen Rechtsleben ablehnen .

Jedenfalls hat das Schiedsgericht mindeſtens ebenſoviel Ausſicht

Recht zu ſchaffen , wie ein Krieg . Oder ſchafft etwa der Krieg an

ſich Recht ? Hat das Volk , das zu den Waffen greift , um ſein Recht

zu erhalten und durchzuſetzen , mit ſeiner Kriegserklärung auch die

Garantie in der Taſche , daß der Ausgang des Krieges es inſtand

ſetzen wird , das Recht zu ſchaffen ? Man denkt an den Duellanten ,

der , um ſeine Ehre wieder herzuſtellen oder ſich gegen die Über⸗
ffe ſ

ners Recht zu ſchaffen , dieſes mittelalterliche Syſtem

eeGefahr hin , erſchoſſen zu werden . Noch mals : Man

kann alle möglichen Einwendungen gegen das Schiedsgericht vor⸗

bringen , eins ſteht feſt , daß das Schiedsgericht mindeſtens dieſelben

Garantien für die gerecht e Löſung eines Konfliktes bringt , wie der

Krieg , und zwar ohne ungeheure Opfer an Blut und Gut .

Von großer Bedeutung iſt, daß die Wahl der Schiedsrich⸗

ter unter Zuſtimmung der Volksvertretung erfolgt ,

daf diejenigen , die über wichtige Fragen die das ganze Volk

a 0 V ten de anzen N beſitzer

daß ihre Perſon weithin daſteht . Die

Parlamenten werden zu Warnungsſignalen für das eigene Volk wie

für die Welt; die Anſichten werden geklärt ; der gut begründete eigene
Anſpruch erhält neue Beleggründe ; der „ Militarismus “ iſt tot . Dieſes
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V ht in einem zweckent 33Ä—
den Gegenſatz zu den dunk⸗

len k n, in denen ſeither e Entſcheidüngen über Krieg

und Frieder 0 b m S 0 erichtsſyſtem keine Mög⸗

lichk nehr Überraſchungen , wie ſie der Krieg für

die Völker Welch ˖0 da z das

Volk auf d W an der en F n mit beteiligt iſt

welch ße Bed ng d d U le des Schiedsgerick n den

Parlamer en aller S en veröffentlicht werden , welche Er

ziehung des Volkes zum Geiſte des Rechtes , eine Er ing , die ver⸗

mutlich en Staates und jedes einzelnen

ſeiner ung ſein wird ! Wenn man daran

denkt , 1 Rechtsbewußtſein und die Sittlich —

keit rn erfahren hat , wie das Empfin⸗

den für ſchwinden droht und die Kriminalität

überall zugenommen hat — ein Umſtand

übrigen enen Heiligkeit des Krieges , mit dem

reinigenden Charakter des Krieges ( Stahlbad ) in
grot k Wider⸗

ſpruch ſte den Segen des Schiedsgerichtsſyſtems
auch nach dieſer Richtung dankbar begrüßen .



Wie bei jedem Prozeßverfahren muß auch im internationalen

Schiedsgerichtsverfahren eine Berufungsmöglichkeit vorhanden ſein .
Je bedeutungsvoller der Gegenſtand des Streites und das Urteil ,
deſto begrei flicher der Ruf nach einer zweiten Inſtanz : dem Ober —

ſchiedsgericht . Der Kreis des Richterkollegiums erweitert ſich der

Zahl nach um je einen Schiedsrichter, den eine befreundete Macht
jeder Parteimacht unter Zuſtimmung ihrer Volksvertretung be —

nennt . Natürlich dürfen dieſe vier Oberſchiedsrichter in derſelben
Sache nicht ſchon Schiedsrichter ſein . Auch für dieſe Ober⸗

ſchiedsrichter muß ſelbſtverſtändlich die Zuſtimmung der Volksver⸗
tretung der beiden ſtreitenden Mächte vorliegen . Iſt ſie vorhanden ,

ſo erwählen ſie einen Obmann , der auch wiederum nicht Staats⸗

angehöriger der ſtreitenden Mächte ſein darf. Können ſich die Ober⸗

ſchiedsrichter nicht auf eine Perſon einigen , ſo wird die Hilfe des

Papſtes angerufen , der den Bnn in Übereinſtimmung mit
den beiden die als Vertrauensmächte der beiden ſtreitenden
Mächte je einen Oberſchiedsrichter ernannt haben , bezeichnet . Auch
dieſe vom Papſt ernannte ? zerſon ddarf in derſelben Sache weder

Schiedsrichter noch Obmann geweſen ſein .

Warum der Papſt ?
—. —

er die einzige geeignete Inſtanz
hierfür iſt , weil er als geiſtiges Oberhaupt großer Volksteile in jedem
Staat keine Nation zurückſetzen will und kann und W880

wegen ſich in

ganz beſonderem Maße der Unparteil ichkeit befleißigt. Die Un⸗

parteilichkeit des Papſtes iſt im Kriege von den verſchiedenſten Seiten ,
auch von Nichtkatholiken , in einem — feſtgeſtellt 5 begrüßt
worden , daß es nicht nur eine Pflicht der Dankbarkeit der Völker iſt ,
ſondern im 395 des Schiedsgerichtsweſens liegt , wenn ihm die

Völker dieſe Rolle freiwillig zugeſtehen . Der
deuiſche Delegierte

auf den Haager Friedenskonferenzen , Geheimrat Zorn , hat es aus —

geſprochen, daß es ſehr bedauerlich war , daß der Papſt auf den Ein⸗

ſpruch Italiens hin bei den Friedenskonferenzen nicht beteiligt war .
Die Mitwirkung des Papſtes beim Oberſchiedsgericht in der gedachten
Form würde dem internationalen Rechtsweſen eine moraliſche
Sanktion verleihen , wie man ſie ſich paſſender und erhebender
nicht denken kann . Der Papſt hat keine territorialen Sorgen , auch
wenn die Löſung der römiſchen Frage ihm ein kleines Territorium

zurückgeben würde ; es wäre jedenfalls ſo klein , daß man nicht davon

ſprechen könnte , daß der Papſt etwa territorial - oder wirtſchafts⸗
politiſche Intereſſen hätte . Der Papſt hat keine territoriale oder

Wirtſchafts - Politik zu verfechten . Er iſt der Hort der Gerechtigkeit ;
er iſt der einzige Souverän , bei dem auch nur der Anſchein einer

parteilichen Intereſſiertheit wegfallen dürfte . Wenn Bismarck dem

Papſt , wie bereits erwähnt , eine ſchiedsrichterliche Rolle übertrug ,
ſo wird man ſicherlich nichts dagegen haben können , wenn der Papſt
für den Fall , der übrigens doch nur als Ausnahme gedacht iſt , daß
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nämlich die vier Oberſchiedsrichter bei der Wahl des Obmanns
nicht zu einer Einigung kommen , den Obmann bezeichnet . Was
der eiſerne Kanzler wirklich tat , das hat auch der letzte Reichs⸗
kanzler Graf Hertling als Abgeordneter am 13. Januar 1899 bei
der erſten Beratung des Geſetzes betreffend die Friedenspräſenz⸗
ſtärke des deutſchen Heeres im Deutſchen Reichstag als Voraus⸗
ſetzung des ſchiedsrichterlichen Syſtems angedeutet , als er ſagte , ein
Schiedsgericht könne nur wahrgenommen werden

„ von einer Macht , die außerhalb der Intereſſengegenſätze ſtände , die
lediglich durch ihren moraliſchen Einfluß wirkſam wäre “ .

U

el

NVorſchlag ging nicht dahin , den Papſt zum obligatoriſchen
Schiedsrichter zu machen , ſondern nur dahin , ihm die Ernennung
des Obmanns beim Oberſchiedsgericht zu übertragen , und auch dies
nur für den Fall , daß die vier Schiedsrichter nicht von ſelbſt einen

nden . Dagegen wird von keiner Seite ein Bedenken erhoben wer⸗
den können . Ein ſo gefälltes Urteil aber hat moraliſche Kraft für
die ganze Welt .

Daß ein obligatoriſches Schiedsgericht ſinnlos iſt ohne die Ver⸗

4

pflichtung der ſtreitenden Parteien , ſeine Urteile anzunehmen , und
ohne daß ihm die Exekutivmacht zuſteht , ſeine Urteile durchzuſetzen ,
mit anderen Worten , daß der Völkerbund auch Machtmittel haben
muß , um gegen jeden Rechtsfriedensſtörer vorzugehen , verſteht ſich
von ſelbſt . Wir behandeln dies in einem weiteren Kapitel .

Achtes Kapitel .

Abrüſtung .

„ Unheilvolle Anſchauungen , welche die materielle Macht
als höchſtes Geſetz aufſtellen : daher die ſtets voranſchreitende
und maßloſe Vermehrung der Kriegsrüſtungen oder beſſer
jener bewaffnete Friede , deſſen verderbliche Wirkung in vieler
Hinſicht den ſchlimmſten Folgen des Krieges gleichkommt . “

Leo XIII . am 25. Dezember 1900 in ſeinem Rundſchreiben
über die Ausdehnung des Jubiläums über den ganzen katho⸗
liſchen Erdkreis .

Die zweite weſentliche Vorausſetzung des Völkerbundes neben
dem obligatoriſchen Schiedsgericht iſt die Abrüſtung . Beide be⸗
dingen ſich. Nur wenn eine Einrichtung beſteht , Konflikte zwiſchen
den Staaten auf anderem als dem Wege der Gewalt zur Löſung zu
bringen , kann auf den Apparat dieſer Gewalt , die großen Heere und
die Rüſtungen , verzichtet werden , und nur , wenn die Drohungen , die
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in den Rüſtungen liegen , fehlen , können die Staaten ſich ihren Kultur⸗

aufgaben des Friedens in höherem Maße als bisher hingeben und

wird die zwiſchenſtaatliche Atmoſphäre von Spannungen freibleiben

oder werden die Spannungen die Vehemenz verlieren , die ſie in Krie⸗

gen ſich ausladen ließ .

Das leichtſinnige Wort „ Si vis pacem , para bellum “ hat , wie

wohl nicht näher demonſtriert zu werden braucht , ſeine Zugkraft

eingebüßt . Wenn der Satz richtig wäre , dann hätten alle Staaten

den Frieden gewollt , denn alle haben den Krieg vorbereitet mit

Rüſtungen , wie ſie damals ungeheuerlich ſchienen . Keiner hat das

Rüſtungsfieber , von dem die Nationen ergriffen waren , und die da⸗

durch gekennzeichnete unterminierte ſoziale und politiſche Situation

Europas beſſer gekennzeichnet als Leo XIII . , der in ſeiner Allokution

vom 20 . Juni 1894 folgendes ſagte :

„ Da das gegenwärtige Vertrauen geſchwunden und dem Argwohn

Platz gemacht , ſind faſt alle Nationen um die Wette damit beſchäftigt ,

ſich zum Kriege zu rüſten . Die unerfahrene Jugend wird in die Ge⸗

fahren des Militärlebens geſtürzt , wo ſie des Rates der Eltern ent⸗

behren muß und ihrer Autorität entzogen iſt . In der Blüte und Kraft

der Jahre wird die junge Männerwelt weg vom Ackerbau , von heil —

ſamen Studien , von Handel und Gewerbe zu den Waffen einberufen .

Daher iſt auch infolge von ungeheuren Ausgaben der Staatsſchatz

erſchöpft , der Reichtum der Länder zuſammengeſchmolzen , das Ver⸗

mögen der einzelnen ſchwer beſchädigt . Wir ſind bereits ſo weit ge⸗

kommen , daß der bewaffnete Friede allgemach unerträglich geworden .

Sollte ein derartiger Zuſtand der bürgerlichen Geſellſchaft ein natür⸗

licher ſein ? “

Der vom Papſt als anormal bezeichnete Zuſtand vor dem Kriege

wäre aber noch ein Idealzuſtand gegenüber dem , zu dem die

Rüſtungen die Menſchheit verurteilen würden , wenn der Friede

wieder auf dem unſicheren Boden der Gewalt und des Mißtrauens

baſiert werden ſollte .
Ende Auguſt dieſes Jahres waren es 20 Jahre , ſeitdem der

ruſſiſche Miniſter des Auswärtigen MWurawief jene hiſtoriſche

Kundgebung an die europäiſchen Mächte richtete , deren Verkennung

ſich ſo ſchwer gerächt hat . An ihrer wichtigſten Stelle geht die Kund⸗

gebung von dem obengenannten lateiniſchen Satze aus , indem ſie

darauf hinweiſt , daß das Streben der Regierungen , durch die

Rüſtungen den Frieden zu befeſtigen , ſich nicht erfüllt habe :

„ Alle ihre Bemühungen haben dennoch nicht das ſegensreiche Er⸗

gebnis der Friedensſtiftung zeitigen können . Da die finanziellen

Laſten eine ſteigende Richtung verfolgen und die Volkswohlfahrt an

ihrer Wurzel treffen , ſo werden die geiſtigen und pſpchiſchen Kräfte
der Völker , die Arbeit und das Kapital zum großen Teile von ihrer

natürlichen Beſtimmung abgelenkt und in unproduktiver Weiſe auf⸗

gezehrt . Hunderte von Millionen werden aufgewendet , um furchtbare

Zerſtörungsmaſchinen zu beſchaffen , die heute als das letzte Wort der
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Wiſſenſchaft betrachtet werden und ſchon morgen dazu verurteilt ſind ,

jeden Wert zu verlieren infolge irgendeiner neuen Entdeckung auf
dieſem Gebiet .

Die nationale Kultur , der wirtſchaftliche Fortſchritt , die Erzeugung
von Werten ſehen ſich in ihrer Entwicklung gelähmt und irregeführt .
Daher entſprechen in dem Maße , wie die Rüſtungen einer jeden Macht

anwachſen , dieſe immer und immer weniger dem Zweck , den ſich die be⸗

treffende Regierung geſetzt hat . Die wirtſchaftlichen Kriſen ſind zum
größten Teil hervorgerufen durch das Syſtem der Rüſtungen bis aufs

äußerſte , und die ſtändige Gefahr , welche in dieſer Kriegsſtoffan⸗
ſammlung ruht , machen die Armeen unſerer Tage zu einer erdrückenden

Laſt , welche die Völker mehr und mehr nur mit Mühe tragen können .

Es iſt deshalb klar , daß , wenn dieſe Lage ſich noch weiter ſo hin⸗

zieht , ſie in verhängnisvoller Weiſe zu eben der Kataſtrophe führen
würde , welche man zu vermeiden wünſcht und deren Schrecken jeden
Menſchen ſchon beim bloßen Gedanken ſchaudern machen . “

Dieſe jedenfalls maßvolle Kritik an der verhängnisvollen Ver⸗

kopplung des Friedensgedankens mit dem Rüſtungsgedanken fand
auf den beiden Haager Konferenzen , wo nach der Abſicht des ruſſiſchen
Programms auch die Frage der Abrüſtung behandelt werden ſollte ,
ſo gut wie lein Gehör . Die Verhandlungen auf der erſten Kon⸗

ferenz endigten völlig negativ , auf der zweiten Konferenz kam es zu

dieſem Punkte überhaupt nicht zu einer ordnungsmäßigen Verhand⸗

lung . Zwar wurden zwei Beſchlüſſe gefaßt , daß eine Einſchränkung
der Rüſtung von den Regierungen erwünſcht ſei und zum Gegen⸗

ſtand des Studiums gemacht werden ſollte , denen auch Deutſchland
zuſtimmte , obwohl es gerade der deutſche Vertreter von Schwarzhoff
geweſen war , der die ruſſiſchen Anträge ad absurdum geführt hatte .
Die beiden Beſchlüſſe lauten :

Die Konferenz ſpricht den Wunſch aus , daß die Regierungen in Er⸗

wägung der der Konferenz gemachten Vorſchläge die Möglichkeit eines
Abkommens unterſuchen über die Einſchränkung der bewaffneten
Kräfte zu Lande und zu Waſſer und der Heeresbudgets .

Die Kommiſſion iſt der Meinung , daß die Begrenzung der militä —

riſchen Laſten , welche gegenwärtig auf der Welt laſten , außerordent⸗
lich wünſchenswert iſt für das Wachstum des materiellen und mora⸗

liſchen Wohlſtandes der Menſchheit .

Auf der zweiten Konferenz blieb es bei einer ähnlichen platoniſchen
Außerung , obwohl in ihr gleichzeitig zum Ausdruck kam , daß ſeit
dem Jahre 1899 die militäriſchen Laſten in allen Ländern erheblich
gewachſen ſeien .

Bis zu einem gewiſſen Grade war die Zurückhaltung der euro⸗

päiſchen Mächte dem Abrüſtungsproblem gegenüber begreiflich . So⸗

lange der Satz in Geltung iſt , daß die Staaten ihr Daſein nur durch
die Gewalt garantieren können , daß die Gewalt das ausſchlaggebende
Mittel im Zuſammenleben der Völker iſt , ſolange die Staaten

glauben , nur im Panzermantel der Gewalt als voll genommen zu
werden , ſolange ſucht jeder Staat ſeine Machtmittel und ſeinen
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Waffenapparat auf der Höhe zu halten , und zwar auf einer immer

noch etwas größeren Höhe als ſeine Nachbarn . In dieſer Lage ent⸗

ſtand das Wettrüſten , jede Rüſtungsſteigerung eines Staates

zwang die anderen Staaten zu gleichen Steigerungen . Iſt es zu ver⸗

wundern , wenn auf dieſe Weiſe die Rüſtungslaſten für die Völker

unerträglich wurden und durch das Mißtrauen , das ſie zwiſchen den

Nationen aufrichteten , durch die gegenſeitig zugemutete Anſpannung ,
durch das Aufreizende ihrer Grenzenloſigkeit zu einem weſentlichen
Beſtandteil der zum Krieg führenden Elemente geworden ſind , ſie ,

die der Aufrechterhaltung des Friedens dienen ſollten ? Iſt die Rolle ,
die die ruſſiſche Mobilmachung in den Ereigniſſen des Kriegsaus⸗
bruches und gegenüber den Verſuchen , den Konflikt zu lokaliſieren ,

ſpielte , nicht direkt typiſch für das Weſen dieſes militäriſchen
Apparates , der ſich gewiſſermaßen von ſelbſt in Bewegung ſetzt ?
Iſt es nicht typiſch für die Unſinnigkeit und Gefährlichkeit dieſes
Apparates , daß die ruſſiſchen Kriegsregiſſeure erklärten , die einmal

in Gang geſetzte Maſchine der Mobilmachung nicht mehr aufhalten
zu können ?

Ein Blick in die Entwicklung , die die Rüſtungsausgaben der

Großmächte für Heer und Flotte ſeit den letzten zehn Jahren
genommen hat , zeigt , in welcher Weiſe die Rüſtungsausgaben die

Mittel für Kulturzwecke einſchränken :

In 1000 Mark

— — Marine
Be⸗ auf den auf den

Kopf der , Kopf der
Jahr insgeſamt Bevölke⸗insgeſamt Bevölke⸗

5 rung rung
Mill . ＋4 *

Deutſches Reich 1905 60,6 697 12611,50 2314833,82
1914 68,4 1 769 686 * 25,87 475 947 6,96

England 1905 43,0 580 971 13,51 676 298 15,73
1914 46,4 589 25412,70 1051620 22,66

Frankreich . 1905 39,2 603 147 15,39 254 143 6,48
1914 39,8 791 948 19,81 500 700 12,58

elenn 1905 33,3 237 419 7,13 105 501 3,17
1914 35,3 369 440 10,47 260 228 7,37

GJäpan 1905 47,9 23 319 0,49 49 165 1,03
1914 55,0 193 013 351 202 853 3,69

Oſterreich⸗ 1905 47,4 419 126 8,84 96 647 2,04
Ungarn . . . 1914 53,3 575 960 10,42 150 677 2,83

Rußland 1905 143,0 816 646 5,71 252 059 1,76
1914 160,0 1 294 132 8,09 540 859 3,83

Verein . Staaten 1905 83,2 505 840 6,08 466 900 5,61
Amerika 1914 98,6 400 537 4,06 610 175 6,19

* Ausgaben einſchl . 409 646 Mill . Mark aus den Wehrbeiträgen .
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Nach einer Statiſtik von Rickmann betrugen die Ausgaben der
europäiſchen Staaten im Jahre 1904 für die Marine 6 , für das
Landheer 17,2 ) der Geſamtbudgets , für Penſionen 2,2 95. Faſt25 5 der Ausgaben europäiſcher Staaten bilden die ſichtbaren Aus
gaben für Armee und Marine , aber man muß 24 ) für die
Schuldentilgung hinzurechnen , die zum größten Teil durch die
Heresausgaben nötig geworden iſt . Für Heer und Marine werden
alſo 49 % der Geſamtbudgets der europäiſchen Staaten aufgebracht ,dagegen nur 2,1 7 für die Rechtspflege und 5,6 für den öffentlichen Unterricht , d. h. das Heeres - und Marineweſen verſchlingt 9 mal
mehr als der öffentliche Unterricht und 25 mal mehr als die Rechtspflege . Wievel beſſer könnte ein großer Teil dieſer Ausgaben an⸗
gewandt werden für allgemeine und beſondere Kulturzwecke , nichtzuletzt gerade für Schule und Juſtiz !

Das war vor dem Kriege . Die Ausgaben waren verhältnis⸗mäßig noch erträglich . Aber ihre abſolute Höhe iſt ein Kinderſpielgegen die Ausgaben , die den europäiſchen Mächten der Weltkrieggebracht hat .

Der Schweizeriſche Bankverein hat die Geſamthöhe der Kriegs⸗koſten von Kriegsbeginn an bis Ende Juli 1918 auf 850 bis900 Milliarden ſchweizeriſche Franks beziffert . Um ſich eine Vor⸗
ſtellung von dieſen Summen zu machen , iſt daran zu erinnern , daßdas Geſamtvermögen von England , Frankreich, Deutſchland , Sſter —reich - Ungarn und Italien vor dem Kriege ungefähr 1275 MilliardenFranks betragen hat . Die bisher aufgelaufenen Kriegskoſten ver⸗
langen zur Verzinſung zu 5½ und Amortiſation ( ½ 7 jährlich )jährlich die Summe von 52 Milliarden Frank . Vor dem Kriegehatten die kriegführenden Mächte etwa 100 Milliarden Schulden .Wenn Ende Juli der Kriegsſchluß eingetreter wäre , ſo hätten die
europäiſchen Mächte jedes Jahr die Hälfte dieſer Summe all einfür den Zinſendienſt zu tragen .

Wie iſt es nun mit Deutſchland ? Der Reichstag hat bisherallein an unmittelbaren Kriegskoſten 124 Milliarden Mark bewilligt .Der Krieg 1870/71 koſtete Deutſchland an unmittelbaren Kriegskoſten 1,2 Milliarden Mark . Die 124 Milliarden der jetzt bewilligtenKoſten ſind wohlgemerkt nur die unmittelbaren Kriegskoſten . Hinzukommen weitere zahlreiche Milliarden für mittelbare Ausgaben , fürRenten uſw . , ſo daß man , wenn der Krieg heute zu Ende ginge , miteiner Schuld von etwa 200 Milliarden rechnen dürfte , für die der
Zins⸗ und Tilgungsdienſt etwa 12 Milliarden jährlich betragenwürde . Die geſamten Reichsſchulden vor dem Kriege beliefen ſich auf5 Milliarden , allein der jährliche Zinſen⸗ und Tilgungsdienſt wird
ſich auf faſt das Dreifache belaufen . Dieſe Summen werden aufgebracht werden müſſen durch die nationale Arbeit .

Nun aber kommt etwas hinzu : Würde nur in dem Maßeweitergerüſtet , wie es vor dem Kriege der Fall war , ſo träte ſelbſt
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verſtändlich eine Mehrbelaſtung ein , die aber in der Geſamtſumme
der Bilanz nicht weſentlich auffallen würde . Es iſt aber zu bedenken ,

daß der bisherige Rüſtungsmaßſtab in keiner Weiſe auf die Ver⸗

hältniſſe nach dem Kriege anzuwenden ſein wird . Der Krieg hat
die Rüſtungen in eine ſolche Entwicklung gedrängt , hat auf zahl⸗

reichen Gebieten neue Kriegsmittel geſchaffen , hat die Menge des

Materials und die Zahl der Waffen in einem ſolchen Maße ins Un⸗

begrenzte geführt , daß alles , was bisher Rüſtung hieß , ein Kinder —

ſpiel zu nennen iſt . Es braucht nur hingewieſen zu werden auf den

Verbrauch an Geſchützen , Maſchinengewehren , an die phantaſtiſche Be⸗

deutung , die die Zahl der Geſchoſſe in den Materialſchlachten er⸗

reicht hat , an die Entwicklung , die die Luftwaffe und der Motor

( Tank ) genommen hat , an die Unbegrenztheit der Zahl der Aus⸗

rüſtungsſtücke für Mann und Roß , kurz an die maßloſe Bedeutung ,
die die Quantität und Qualität aller zum Kriege gehörigen Dinge

erreicht hat . Dieſe Zuſtände muß man im Auge behalten , wenn

man von der Rüſtung nach dem Krieg ſpricht . Alle Staaten werden

dieſe Rüſtung mitmachen müſſen , wenn das bisherige inter⸗

nationalpolitiſche Syſtem beibehalten wird . Dieſe Rüſtungen werden

dann fieberhaft in Angriff genommen und fortgeſetzt werden , jeder
Staat wird verſuchen , den anderen Staat zu übertreffen , die

Rüſtungsrivalität wird das Mißtrauen zwiſchen den Staaten ver⸗

größern , es wird nicht lange dauern , bis der Apparat , die Maſchine ,
die von allen Völkern unter Feuer gehalten wird , bei dem geringſten

Anlaß von ſelbſt losgeht . Ein Krieg der Zukunft , der dann aus⸗

bricht , wird alles das , was man in dieſem Kriege als das Fürchter⸗

lichſte geſehen zu haben glaubt , bei weitem hinter ſich laſſen . Die

in dieſem Kriege gemachten Erfahrungen an den bisherigen Kriegs⸗
mitteln , die Erfindung neuer Kriegsmittel , wie die der erſtickenden

Gaſe und Bomben , die neuen Erfahrungen in der Strategie ,
alles das , was man in dieſem Kriege gelernt hat , wird ſich in —

zwiſchen in einer Weiſe fortgebildet haben , daß ein Krieg der Zu —
kunft in ſeinen ſchrecklichen Wirkungen nicht zu erfaſſen iſt ; er

würde , wie Grey ſagte , zum Untergang der Ziviliſation führen .
Er ſchreibt in ſeiner Schrift :

„ Wir ſind jetzt im vierten Kriegsjahr . Die Anwendung der Wiſſen⸗

ſchaft und ihrer Erfindungen haben ihn immer ſchrecklicher und jedes

Jahr zerſtörender gemacht . Die Jahre haben alle vorher vereinbarten

Regeln der Kriegsführung übertreten . . . . Wenn es einen neuen

Krieg geben ſollte in zwanzig oder dreißig Jahren , was dann ? Wenn

es dann eine konzentrierte Vorbereitung für einen noch größeren Krieg

gibt , ſo werden die Quellen der Wiſſenſchaft hinfort angewendet

werden , um Methoden zu entdecken , durch die die menſchliche Raſſe ver⸗

nichtet werden kann . Dieſe Entdeckungen können nicht begrenzt werden .

Die Vernichtung einer Nation wird hernach viel vollkommener erreicht

als in dieſem Kriege . . Die ganze moderne Ziviliſa⸗

tion ſteht auf dem Spiel , und ob ſie vergehen wird oder ob
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ben und fortſchreiten wird , das hängt davon ab , ob die Nationen ,
n den Krieg verwickelt worden ſind , und

logar
die , die nur Zu⸗

ſchauer ſind , die Lehre annehmen , die die Erfahr ung des Krieges ihnen
geben dürfte . “

7Die Bereitſchaft für eine ſo lche Eventualität würde ein zahl⸗
reiches Mehrfaches der bisherigen Rüſtungsausgaben erfordern , wo⸗
zu noch die Koſten für eine entſprechende Weiterbildung der Kriegs⸗
mittel zu Waſſer hinzutreten würden, und , was hinzu kommt , auch
ein Krieg der Zukunft würde , weil alle Völker im großen und ganzen
mit denſelben Mitteln rüſten zu denſelben Ergebniſſen kämen
und kein einziges Volk etwas vor dem anderen voraus hätte , ebenſo⸗
wenig zu eine

——
Entſ ſeidung zugunſten einer Partei kon

men , wie es menſchlicher Voraus nach in dieſem Kriege der Fall
ſein wird .

Mit Recht macht Rathenau in ſeiner Schrift „Zeitliches “

nur drei wettrüſtende Nationen :
ßland , und

zur, See zwei : England und
Rüſtu ngsinduſtrien gab es in

—hatten den il
des Weltbede

b
große Rüſt ——

in

gri

gen zen verſtrick ſind ; und das lieg
als eine dunkle , fragwürdige ernes
dem e der Völ ker, ſond

—
3, durchfor

biet, verborgenſte Winkel Wen Bl lick fferber ſind .
ndi aft elt febe es frei , jede Erfahrung zum Problblen0 1 1

1g9 zu führen. Jeder hat ſeine Stärken und
0e moraliſche organiſato⸗

ſteht
tk

zu zehn Mä doch läßt ſich n
ö ſo würde Volk ſich 0

phyſiſch erſchöpfen , es erſtrebte Zum erſten und wahrſche
zum letzten N iſt es möglich geweſen , ei nen Krieg gegen zehnfache
Nationenzahl zu führen , der wahrlich kein fröhlicher Reiterkrieg ge
weſen iſt , und wenn neben der Wucht unſerer Hee re , der Schmiegſam⸗
keit unſerer Wirtſchaft , der Saumſeli gkeit unſerer Gegner ein Wunder
nötig war , uns zu erretten , ſo mag es uns tröſten , daß in der ruſſi⸗
ſchen Palaſtrevolution dieſes Wunder ſich erfüllte . “W

Ein Krieg der Zukunft, der bei Beibehaltung des gegenwärtigen
Syſtems wieder ein Koalitionskrieg werden würde , würde der
Menſchheit den letzten Reſt verſetzen , es wäre ein Krieg aller gegen
alle , der Untergang der Ziviliſation . Der Sat tz, daß ein bewaffneter
Friede die beſte Friedensgarantie iſt , hat ſich ſchon in dieſem Kriege

7*
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gründlich widerlegt . Keine Macht wird menſchlichem Ermeſſen nach
aus dem Krieg ſo hervorgehen , daß ſie mit ihrer bewaffneten Stärke
den Frieden aufrechterhalten könnte , ſelbſt wenn ſie das wollte . Die

unterlegene Partei würde Mittel und Wege finden , zu rüſten , um
den Revanchekrieg vorzubereiten , der bei der ihr genügend
erſcheinenden Rüſtungsſtärke ausbrechen würde ; ſo wäre der be —

waffnete Friede nur wieder ein Vorſpiel zum Krieg .
Die Völker miiſſen daher in ihrem eigenen und der Menſchheit

Intereſſe , nachdem der bewaffnete Friede ſich als ein untaugliches
Mittel erwieſen hat , den Frieden zu wahren , nachdem die Rüſtung gen
im Gegenteil zum Krieg beigetragen haben ( was auch in Zukunft
ſein wird ) und nachdem der Krieg Entſcheidungen ſelbſt nicht mehr
herbeiführen kann , ſondern in ſich ſelbſt feſtläuft , wie auf einem

toten Geleiſe , den Frieden durch die Waffen , durch den Frieden
durch das Recht er ſetzen . Kommen die Völker zu einem Rechts —
frieden und zu Einrichtungen , die ihn herſtellen und gewährleiſten ,
ſo brauchen ſie auch die Rüſtungen , durch die ſie belaſtet werden ,

nicht mehr . Beſteht ein obligatoriſches Schiedsgericht zur
Schlichtung von Streitigkeiten , zur Verhütung der Kriege , dann

kann man auf das Inſtrument des Krieges verzichten . Andererſeits
iſt die Beſchränkung der Rüſtungen mit eine Vorausſetzung für den

Beſtand des Rechtsfriedens und ſeiner Einrichtungen. Das Ver⸗

trauen auf den Rechtsfrieden beruht doch auf dem Wegfall der

Bedrohungen , die in dem allgemeinen Rüſtungsſyſtem liegen . Die

Abrüſtung iſt alſo ein weſentlicher Beſtandteil der Vorausſetzungen ,
die erfüllt ſein müſſen , damit die Völker ſich z

einem Völkerbund

zuſammenſchließen , und zwar die Abrüſtung zu Lande und zu Waſſer .
In Gefahr geraten die Völker dadurch nicht , denn die Ab

rüſtung muß allgemein und gleichzeitig ſein . Sie läßt ſich durch —
führen . Mit Recht ſchreibt Graf Czernin in ſeinem Artikel

„ Abrüſtung und Schiedsgericht “ in der „ Neuen Freien Preſſe “ vom

September 1918 :

„ Diejenigen , welche den Gedanken der Abrüſtung als utopiſch ver —
werfen , ihm gar nicht nähertreten wollen , ſagen : „ Das Leben iſt
Kampf , der Kampf iſt eine unzertrennliche Eigenſchaft der Natur ,
der Krieg wird beſtehen , ſolange die Menſchheit beſteht . “ Das leugnet
niemand , aber — ich habe das ſchon in der Delegation geſagt — auch
die Krankheit iſt ein Attribut der Natur , jedes Lebeweſen iſt der
Krankheit ausgeſetzt . auch die Krankheit wird beſtehen , ſolange die
Menſchheit beſteht , und dennoch iſt die Medizin keine überflüſſige
Wiſſenſchaft , dennoch ſind die Arzte nützlich , weil ſie die Krankheiten
vermindern , ſie abkürzen , die Epidemien eindämmen , das unvermeid —

liche Elend zwar nicht beſeitigen , aber mildern , und wenn es uns nun

gelingt , die Gefahr zukünftiger Kriege zu verringern , ſo werden wir

ſchon Großes geleiſtet haben . “

Nicht in verſtärkten Rüſtungen , ſondern in internationalen

Abmachungen , ſagt Graf Czernin mit Recht , ſind die Garantien



zur Vermeidung zukünftiger Kriege zu ſuchen . Es fragt ſich, in
welchem Maße und bis zu welchem Stand die Völker abrüſten ſollen
und können . Die Heere ganz abzuſchaffen , iſt ſchon aus zwei Gründen
nicht möglich , einmal weil jeder Staat zur Aufrechterhaltung des
Friedens im Innern bewaffnete Kräfte , die man Militär , Miliz ,
oder Polizei nennen kann , braucht , und ſodann , weil viele auf die
körperliche und Charaktererziehung , die der Durchgang des Volkes
durch den Militärdienſt für dasſelbe mit ſich bringt , vorerſt nicht
werden verzichten wollen . Außerdem bedarf jeder Staat einer
gewiſſen Anzahl Truppen zu ſeiner Verteidigung und um ſie dem
Völkerbund zu gemeinſamen Aktionen zur Verfügung zu ſtellen ,
wenn der eigene Staat oder ein anderer Bundesſtaat angegriffen
werden ſollte . Über dieſes Kapitel wird noch zu ſprechen ſein .

Auch der Papſt hat nicht eine völlige Abſchaffung der Heere in
Vorſchlag geſtellt , ſondern ihr Beibehalten in dem Maße , als es
jeder Staat zur Aufrechterhaltung der Ordnung braucht . Schließlich
iſt das Maß , wenn der Grundſatz im Vordergrund ſteht , daß das
Rüſtungstreiben aufzuhören hat , eine Frage , die hinſichtlich des
Bedürfniſſes der einzelnen Staaten in voller Loyalität gelöſt werden
muß . Allerdings mit einer Zurückführung der Effektivbeſtände aufdie Zeit vor dem Kriege wird es nicht getan ſein . Man wird
viel , viel weiter gehen müſſen , wenn tatſächlich der Zweck der
Abrüſtung erfüllt werden ſoll . Weſentlich iſt dabei , daß es gleich —
zeitig und allgemein geſchieht , und zwar wird natürlich auch das
ganze Kapitel der Organiſation des Heerweſens in allen Ländern
mit in die Frage der Abrüſtung eingezogen werden müſſen . Die
Staaten werden ſich auch eine Kontrolle gefallen laſſen müſſen , die
man vielleicht dadurch herſtellen kann , daß die Heeresetats und die
Effektivſtärke in jedem Jahr dem Haager Bureau vorgelegt werden
müſſen .

Vor dem Kriege befolgte man in Deutſchland das Prinzip ,
ungefähr 17 ; der Geſamtbevölkerung einzuſtellen ; das wird fürdie Zeit nach dem Kriege natürlich viel zu hoch ſein . Man wird ,
wenn die Abrüſtung , ihre Gemeinſamkeit vorausgeſetzt , ernſtlich in
Angriff genommen wird , auf einen Bruchteil dieſer Prozentzahl
zurückgehen müſſen , wenn die Abrüſtung überhaupt einen Sinn
haben ſoll . Zugleich wird die Dienſtzeit herabgeſetzt werden müſſen .
Rußland hatte die fünfjährige , Frankreich die dreijährige , Deutſch —land die zweijährige Dienſtzeit . Nach den Erfahrungen und
Methoden des Weltkrieges wird die Dienſtzeit überhaupt nicht mehrdie Bedeutung ſpielen , die ſie bisher gehabt hat . In allen Ländern
kommen die Mannſchaften nach Ausbildung weniger Monate ins
Feuer . Beides muß zuſammengehen , Herabſetzung der Kopfſtärke
und der Dienſtzeit , damit eine Verminderung der Rüſtungsausgaben

8 *tatſächlich fühlbar wird . Daß die Abrüſtung möglich iſt , zeigt ja
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der zentralmächtlich - rumäniſche Friedensvertrag , in deſſen Artikeln

4 —9 die Abrüſtung Rumäniens bis auf die Patronen und Geſchütz⸗

zahl feſtgeſetzt iſt , eine MWaßnahme , der Rumänien nicht zugeſtimmt
hätte , wenn es dieſelbe mit ſeiner Ehre nicht für vereinbar gehalten
hätte . Um ſo weniger würde eine gemeinſame , gleichzeitige , frei⸗

willig übernommene Abrüſtung die Ehre der beteiligten Staaten

irgendwie angreifen .

Es muß Ernſt gemacht werden , gerade in dieſem Punkt . In
allen Nationen entwickeln die Heere , ob ſie wollen oder nicht , einen

kriegeriſchen Geiſt , der nach außen hin vielfach als der Ausdruck des

Willens der Nationen aufgefaßt wird und auch nach innen die

Politik belaſtet . Wenn die Heere verringert werden und auf den

mit den Bedürfniſſen der Staaten entſprechenden Stand herabgeſetzt
werden , ſo wird die Bedeutung des Heeres in der internationalen

Politik von ſelbſt verringert werden . Wie weit das Prinzip der

allgemeinen Wehrpflicht , das außer den Kontinentalvölkern nun

auch Amerika und England angenommen haben , abgebaut werden

ſoll , ob die Heere nur mehr Milizheere oder auf Grund des Werbe⸗

ſyſtems gebildet werden ſollen , wird ein Hauptbeſtandteil der Er⸗

örterungen über das Maß der Abrüſtung zu bilden haben . Jedenfalls
wird die Menſchheit nur Nutzen davon haben , wenn man die Baſis
des Heeresſyſtems , wie ſie durch die Entwicklung der europäiſchen

Geſchichte geworden iſt und ihren Ausdruck in der allgemeinen

Wehrpflicht gefunden hat , verläßt und die Völker , deren Zuſammen⸗
leben auf anderen Garantien aufzubauen ſein wird , auch die

bisherigen Inſtrumente aus der Hand legen .

Dann werden die Völker ungeheure Mittel für kulturelle

Ausgaben frei bekommen , die ja beſonders nach dem Kriege in

dringlicher Weiſe der Löſung entgegenharren . Es braucht nur an

die Wunden erinnert zu werden , die der Krieg den Völkern ge⸗

ſchlagen hat , an den Neuaufbau der Wirtſchaft , an die Verſorgung
der Hinterbliebenen , an die großen Aufgaben der inneren Koloni⸗

ſation , der Wohnungsfrage , an Handel und Wandel , von der

Erleichterung in der Abtragung der Schulden ganz zu ſchweigen .
Aber das Weſentliche iſt immer , daß mit der Verringerung der Heere

ein Zündſtoff aus der internationalen Politik entfernt wird , ſo

daß neben der Wohlfahrt des einzelnen Volkes durch Freiwerden von

drückenden Laſten auch die Gemeinſamkeit der Menſchen durch Be —

freiung von den bedrohlichen Wirkungen der Rüſtungen gefördert
wird . Vorausſetzungen , daß die Völker ihr Schickſal aus der Hand
der Waffen fortnehmen , ſind natürlich Gegenſeitigkeit und Gleich⸗

zeitigkeit der Abrüſtung und die Einrichtung von Rechtsbeziehungen

zwiſchen den Völkern , vornehmlich des obligatoriſchen Schieds⸗

gerichtes , und zugleich der Geiſt der Ehrlichkeit und des guten

Willens , den alle Völker aus ſich entwickeln müſſen in Beeinfluſſung



der öffentlichen Meinung im eigenen Lande . Vorausſetzung iſt aber

auch die Abrüſtun gzur See , mit der ein wichtiges Kapitel ,
die Freiheit der See , zuſar nmenhängt.

Neuntes Kapitel

Freiheit des Weltverkehrs .

ie hohe See unterſteht keiner ſtaatlichen Herrſchaft , ſie iſt
grundſätzlich frei . Jeder Staat hat das Recht , Handelsſchiffe und
Kriegsſchiffe im Frieden wie grundſätzlich auch im Kriege unter
ſeiner Flagge und unter der ausſchließlichen Herrſchaft ſeiner Geſetze
die hohe See befahren zu laſſen und den unerſchiöpflichen Reichtum ,
den die Tiefen des Meeres bieten , durch ſeine Fiſcherei für ſich zu
verwerten (Liſzt ) . Auch von Staatsgebieten mehrerer Uferſtaaten
umſchloſſene Binnenmeere ſind grundſätzlich ebenſo wie Meerengen ,
welche Teile der offenen See miteinander verbinden ( Sund ,
Gibraltar ) , frei für die Durchfahrt von Kriegs⸗ und Handelsſchiffen .

Das Meer iſt alſo im Krieg und Frieden grundſätzlich für jeden
Verkehr frei . Wenn man von der Freiheit der Meere ſpricht , ſo
bedeutet das die unbehinderte Freiheit des Hande lsverkehrs auch
im Kriege . Wenn aber in Zukunft Kriege verhütet ſein ſollen , ſo
könnte man

Jagen , brauche die Freiheit der Meere nicht hergeſtellt
zu werden , da ſie im Frieden bereits

Im Kriege wird die Freiheit der Meere aufgehoben durch das
Seebeute - und Blockaderecht . Es flaant ſollen in Zukunft Kriege
wegfallen , ſo fällt auch die Seebeute und die Blockade fort . Aber
es handelt ſich darum : Gerade weil das Meer eine res communis
omnium iſt , iſt dieſe allgemeine Freiheit des Handelsverkehrs auf
dem Meere für jeden Fall herzuſtellen , die Praxis in jedem Fall

Einklang zu bringen mit dieſem völkerrechtlichen Grundſatz. Das
Seebeute⸗ und Blockaderecht iſt ein Gegenſtand des poſitiven Rechtes ;
die Freiheit der Meere hingegen iſt ein Naturrecht , und dieſes iſt
wieder herzuſtellen , ganz unabhängig von der Rückſicht auf die
Möglichkeit eines Krieges

Nur ein völliger Utopiſt wird glauben , Einrichtungen treffen
zu können , die die Welt unter allen Umſtänden vor

Waffengängen bewahren . Wenn ein Staat ſich weigert , das Schieds⸗
gericht anzurufen oder ſich deſſen Schiedsſpruch zu unterwerfen ,
und ſtatt deſſen zu den Waffen greift und ſeinen Partner überfällt ,
wird für den Angegriffenen und , falls ein Völkerbund beſteht , für
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dieſen kein anders Mittel bleiben , als dem Brecher des Rechtsganges
mit Gewalt entgegenzutreten . Alſo auch ein obligatoriſches Schieds —
gericht wird ein Abkommen über Geſetze und Gebräuche des Land —

krieges und deren Humaniſierung nicht überflüſſig machen . Ebenſo
aber wird auch eine Seekriegsordnung nicht überflüſſig ſein .

Während aber in der Landkriegsordnung das feindliche Privat —
eigentum völkerrechtlich geſchützt iſt ( das Landkriegsrecht erlegt den

Kriegführenden eine Entſchädigungspflicht für die Wegnahme
feindlichen Privateigentums auf ) , beſteht im Seekriege noch das alte

Raubſyſtem . Das Seekriegsrecht geſtattet grundſätzlich die Weg⸗
nahme von Privateigentum auf privaten Kauffahrteiſchiffen des See —

handelsverkehrs , auf Schiffen des Perſonen - und Frachtverkehrs ,
ſogar des Vergutgungswel rhrs Wenn der Schutz des feindlichen
Privateigentums ſchon der integrierende Beſtandteil einer Kriegs —
ordnung iſt , ſo wird man es doch nur billig finden , daß auch auf
dem Meere der Schutz des Privateigentums proklamiert wird .

Seit Mitte des 18 . Jahrhunderts ſetzten Beſtrebungen ein , um
das Privateigentum im Seekrieg unverletzlich zu machen . Inter —
nationale Rechtsinſtitutionen , interparlamentariſche Körperſchaften ,
deutſche , engliſche und nordamerikaniſche Schiffahrts - und Handels⸗
kreiſe , geſetzgebende Körperſchaften in Deutſchland , den Vereinigten
Staaten , namhafte haben bis in die neueſte Zeit
vor dem Kriege ſich für die Beſeitigung des Seebeuterechtes aus —

geſprochen . In der Praxis jedoch haben die Staaten , ſelbſt die

Vereinigen Staten von Nordamerika , in dem Kriege mit Spanien
1898 , auf die Aufrechterhaltung des Seebeuterechts nicht verzichtet .
Die Priſenrechtsſatzungen der meiſten Staaten halten daran feſt .
Auch auf den beiden Haager Konferenzen und auf der Londoner

Seekriegsrechtskonferenz iſt daran nichts geändert worden . Es iſt
ein Ehrentitel Deutſchlands , daß es auf der zweiten Haager Kon —

ferenz dem Vorſchlage der Vereinigten Staaten nach Beſeitigung
der Wegnahme des Privateigentums im Kriege von allen Groß —
ſtaaten am meiſten entgegenkam . Leider kam es auf der zweiten
Haager Konferenz in dieſem Punkte ebenſowenig zu einem be—

friedigenden Reſultat wie bezüglich der Regelung des Blockaderechtes
Die Londoner Seekriegsrechtserklärung vom 26 . Februar 1909

hat denn auch das Blockaderecht neu ſtatuiert .
Auf den Haager Konferenzen und von verſchiedenen Völker —

rechtlern wurde darauf hingewieſen , daß Seebeuterecht und

Blockaderecht in ihrer Wirkung auf eins herauskommen , daß die

Beſeitigung des einen bei Beſtehenbleiben des anderen an der Lage
nichts ändert , und daß , wenn für die Freiheit der Meere etwas

gewonnen werden ſoll , beide abgeſchafft werden müßten . Aber auch
das Konterbanderecht müſſe aufgehoben werden . Triepel nennt in

ſeinem Buche „ Die Freiheit der Meere und der künftige Friedens —
ſchluß “die Seebeute , Konterbande und Blockade „drei Klaviaturen



— 105 —

eines Inſtrumentes , von denen man nach Belieben die eine oder die
andere ſpielen kann , um immer denſelben Ton zu erzielen “ . Würde
das Seebeuterecht und die Blockade aufgehoben ſein , ſo läge die
Tendenz vor , alle nur irgendwie in Betracht kommenden Waren als
Konterbande zu beſchlagnahmen . Der heutige Krieg zeigt , in
welchem Maße alle Waren für den Krieg gebraucht oder als hierfürin Betracht kommend angeſehen werden können . Das Konterbande —
recht würde demnach die Aufhebung des Seebeuterechtes illuſoriſch
machen , oder es müßte zu einer de finitiv geſchloſſenen
Liſte der Konterbandewaren geſchritten werden . Unter dieſe
Konterbande dürften nicht fallen Lebensmittel aller Art , Futter⸗
mittel , Rohſtoffe für die Bekleidung und Drogen , ſo daß unter
allen Umſtänden die primitiven Lebens bedingungen
der Zivilbevölkerung erfüllt und der Krieg von Frauenund Kindern ferngehalten wird .

Wenn das Seebeuterecht und das Blockaderecht abgeſchafft ſind ,
wenn damit der Grundſatz anerkannt und verwirklicht iſt , daß das
Privateigentum auf hoher See unter allen Umſtänden frei iſt und
daß es ein Akt von Inhumanität iſt , wenn die Völker ſich aus
eigener Machtvollkommenheit gegenſeitig dem Hungertode überliefern
wollen , wäre von dem Satz der Freiheit der Meere grundſätzlichſchon viel zurückgewonnen . In entſprechender Weiſe müßte natürlich
die Seeſperre , die von England als neue Methode der Seekriegs⸗
führung während dieſes Krieges eingeführt und von Deutſchland
in entſprechender Weiſe beantwortet wurde , ferner der Unterſeeboot —
krieg gegen den feindlichen Handelsverkehr unerlaubt ſein .

Es handelt ſich hierbei , wie geſagt , weniger um die Einſtellungauf die Möglichkeit eines neuen Krieges , als um die Beſeitigungeines Mißbrauches der Meeresfreiheit , der in dieſen Entwicklungen
zur Seebeute , Blockade und Konterbandeeinrichtung liegt , eines
Mißbrauches , der zu einem poſitiven Recht geworden iſt . Dieſe
Rechte haben zu einer völligen Anarchie auf dem Meere geführt .
Nicht nur das Handelsleben der kriegführenden Staaten iſt ihr
unterworfen , auch die Neutralen ſind durch die Beeinträchtigungdes neutralen Handels bis auf die Blutopfer faſt zu denſelben Opfern
verurteilt , wie die Kriegführenden . In Zug und Gegenzug hat ſich
eine Entwicklung gezeigt , die dem Grundſatz der Freiheit der Meere ,
der Freiheit des Handels Hohn ſpricht . England führt den unbe⸗
ſchränkten Blockadekrieg , die deutſchen U- Boote bringen in den
erklärten Seeſperren feindliche und neutrale Schiffe zur Verſenkung .
Trotz ſeiner Notwendigkeit in dieſem Kriege und trotz ſeiner durch
der Entente Vorgehen berechtigten Anwendung hat auch der Unter —
ſeebootkrieg moraliſche und politiſche Wirkungen und Folgen gehabt ,
die unmittelbar zur Intenſierung und Verbreiterung des Krieges
beigetragen haben . Zwang gebar die Not , Not gebar Gegenzwang
und Verbreiterung des Krieges , aber kein Machtmittel auf See , das



gegen den freien Handelsverkehr der Welt wütet , hat die Beendigung
des Krieges , ſeine Entſcheidung herbeiführen können .

Die volle Garantie für die Durchführung der Freiheit des Meeres

für den Handelsverkehr wird erſt gegeben durch die Abrüſtung

zur See . Der Handelskrieg wird geführt von Kriegsſchiffen oder

durch Bewaffnung kriegeriſchen Zwecken dienſtbar gemachter

Handelsſchiffe oder durch UL- Boote . Die Freiheit der Meere beſteht

weder theoretiſch noch praktiſch ſo lange , als das Meer von der

Kriegsmarine einer Macht oder einer Mächtegruppe beherrſcht wird .

England rühmt ſich , daß im Frieden dem Seeverkehr in ſeiner

Kriegsmacht kein Hindernis erwuchs . Das mag richtig ſein . Aber

ſolange eine Nation die Macht aller anderen

Nationen auf dem Meere übertrifft , ſolange
eine Nation alle wichtigen Meerengen und

Meeresſtraßen in ihrer Hand hat , ſolange eine

Nation die meiſten Kohlenſtationen an den

großen Verkehrsſtraßen beſitzt , ſolange beſteht

für alle anderen Nationen eine Bedrohung .
Wenn dieſe Bedrohung auch im Frieden nicht effektiv iſt , ſo iſt

ſie doch allein durch ihre Exiſtenz der Machtmittel , durch die ſie

entſteht , eine politiſche Potenz , die dem Gefühl der Gleich⸗
berechtigung der Nationen auf dem Meere widerſpricht und Miß⸗

trauen erzeugt und die politiſche Atmoſphäre vergiftet . Das Flotten⸗

ſyſtems Englands , durch das Deutſchland veranlaßt wurde , ſeine

Seekriegsmittel zu ſteigern , hat in der Geſchichte ſeit 1870 eine ver⸗

hängnisvolle Rolle geſpielt . Es iſt deshalb nicht richtig , wenn

England von der Ungefährlichkeit ſeiner Vorherrſchaft zur See in

Friedenszeiten ſpricht . Die Gleichberechtigung der Nationen auf

dem Meere iſt auch im Frieden nicht vorhanden , wenn ein Staat

an Gewaltmitteln ſo viel in der Hand hat , als alle anderen zu⸗

ſammengenommen . Dies Moment der Bedrohung

muß beſeitigt werden . Wenn Deutſchland trotz ſeiner

ungünſtigen geographiſchen Lage ſich gemeinſam mit den anderen

Mächten zu einer Begrenzung ſeines Heerweſens verſteht , im Ver⸗

trauen auf die Gemeinſchaft als Rechtshort , muß ſich England in

entſprechender Weiſe auf eine Begrenzung ſeiner maritimen Streit⸗
kräfte verſtehen . Damit würde eine gefährliche Beunruhigung

aus dem internationalen Leben beſeitigt .
Wenn das Ziel wirklich die Beſeitigung des Krieges iſt , und

wenn es in Zukunft vor den Schiedsgerichten nicht mehr darauf

ankommen ſoll , wer der Stärkere iſt , ſo muß auch Ernſt gemacht

werden mit dem Abbau der Mittel , die die Gewaltentſcheidung her⸗

beiführen und ſelbſt zum Krieg hindrängen . Wieweit die Völker

auf dem Meere abrüſten , das hängt natürlich von dem Geiſt ab ,

mit dem ſie in die Erörterung dieſer Frage eintreten . Der Präſi⸗

dent des Reichstages Fehrenbach hatte zweifelsohne recht , wenn
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er im Hauptausſchuß des Reichstags die Freiheit der Meere als
erſt dann erreicht bezeichnete , wenn kein bewaffnetes Schiff mehr
auf dem Meere fährt .

Dieſes Ziel iſt mit allem Nachdruck anzu⸗
ſtreben . Abſolute Abrüſtung zur See bedroht keinen Staat ;

uch England kann einwilligen , da militäriſche Überfälle aus⸗
geſchloſſen ſind und es ſich durch Küſtenbefeſtigungen ſichern kann
Die große Entwicklung der UBoot⸗Waffe iſt die Lebensgefahr für
Kriegsſchiffe . Noch ſtehen wir erſt am Anfang . Das U. Boot iſt
der große Revolutionär auf der See ; wegen ſeiner relativ geringen
Koſten und der geringen Mannſchaft ſteht es allen Nationen zur
Verfügung . Jeder Kleinſtaat könnte ſich einige Dutzend U= Boote
halten , und ſo den Weltrieſen beunruhigen und ſchwächen . Die Ab⸗
ſperrung zur See iſt künftig das Gewaltmittel der großen und
kleinen Nationen : darum müſſen alle auf Kriegsſchiffe zu eigenem
Gebrauch verzichten . Deutſchland opfert ſeine U- Boote dem dauern⸗
den Weltfrieden , England ſeine Flottenmacht . Alle Nationen
werden befreit aufatmen ; alle aber gleich ſicher ſein. Keine Welt⸗
machtſtellung wird mehr bedroht , das Kriegsſchiff iſt der Rückſchritt ,
das unbewaffnete Handelsſchiff der Fortſchritt ; erſteres iſt das
Symbol der Barbarei , letzteres fördert die Kultur . Wenn kein be⸗
waffnetes Schiff mehr unter einer nationalen Flagge auf hoher See
fährt , dann erſt iſt das Meer frei . Zur Abrüſtung könnte man
kommen , zunächſt durch ſofortige Rüſtungsbeſchränkung ; ſchon vor
dem Kriege wurde von amtlichen Stellen in London und Berlin

für die großen liffes das Verhältnis von 16 zu 10 als möglich
für England Deutſchland bezeichnet . Alſo Maßſtäbe wurden
ſchon vor dem Kriege als anwendbar angeſehen . Flottendemon⸗
ſtrationen müßten ins Märchenbuch wandern , da wirkſamere Macht⸗
mittel vorhanden ſind . Auf Flottenparaden kann die Menſchheit
verzichten . Nirgends geht ohne Gefährdung eines Staates die Ab⸗
rüſtung leichter als zur See .

Freilich auf eine bewaffnete Macht auf dem Meere wird der
Völkerbund zur Aufrechterhaltung der Freiheit des Handelsverkehrs
im Falle der Bedrohung derſelben durch einen widerſpenſtigen
Bundſtaat oder Außenſtaat und zur Durchführung wirtſchaftlicher
Sperrmaßnahmen nicht verzichten . Zum Schutze der Verfaſſung
des Völkerbundes nach innen und außen wird der Völkerbund als
die organiſierte Gemeinſchaft der Bundſtaaten auch von der Blockade
Gebrauch machen , die ein einzelner Staat von ſich aus nicht an⸗
wenden darf . Dieſe gemeinſame Macht der Bundſtaaten zur See
hätte den Charakter einer internationalen Polizei . Ein gemein
ſames Zuſammengehen der Mächte auf dem Meere wäre ja nichts
Neues . Es beſtehen bereits gemeinſame Abmachungen für die Be⸗
kämpfung des Piratentums , des Skl lavenhandels„ zur Überwachung
der Nordſeefiſcherei , zur Unterdrückung des Branntweinhandels
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auf der Nordſee u. a. Alſo Anknüpfungspunkte find vorhanden ,

um zu einer internationalen Aufſicht über die hohe See zu kommen .

Wichtig iſt auch für den Frieden der Welt , daß die Tatſache be⸗

ſeitigt wird , daß die wichtigſten Meeresſtraßen in den Händen
einer Macht ſind . Man müßte ſie internationaliſieren , und

dieſe Internationaliſation auch praktiſch in Erſcheinung treten laſſen

durch internationale Beſetzung der Meerengen und Kohlenſtationen .
Der Weg einer Verteilung der Hoheit über Meeresſtraßen und

Stützpunkte unter verſchiedene Nationen iſt nicht gangbar . Das

wäre eine Entwicklung nach rückwärts ſtatt nach vorwärts . Die

Straße von Gibraltar in engliſchen Händen läßt ſich durch nichts

weiter rechtfertigen , als durch den engliſchen Herrſchaftswillen ,

ebenſo liegt es praktiſch beim Suezkanal , und die Vereinigten
Staaten haben ſich im Hay - Varilla - Vertrag vom 18 . November 1903

die Herrſchaft über den Panamakanal geſichert , der eine der wich⸗

tigſten Seeſtraßen iſt . Wenn es Wilſon wirklich ernſt iſt mit der

Freiheit der See , ſo müßte er die Internationaliſierung des

Panamakanals herſtellen .
Der Eingriff in die Verhältniſſe einer Meeresſtraße oder eines

Kanals , deren beide Ufer in der Hand eines Staates ſind , wie beim

Kanal von Korinth oder beim Nordoſtſeekanal , wäre ein Einmiſchen
in die innerſtaatliche Souveränität und deshalb unausführbar .

Für Eiſenbahnen und alle anderen Verkehrsmittel gelten die
Grundſätze der Freiheit und Gleichberechtigung . Es kommt auch

bei der Frage der Freiheit des Weltverkehrs , insbeſondere der Frei —

heit der Meere , weſentlich darauf an , daß der Geiſt des Vertrauens

und des Friedens ſich vereinigt mit dem Geiſt der Zweckmäßigkeit .

Jedenfalls iſt die Freiheit der Meere , die Freiheit des Privat⸗
eigentums , des Handelsverkehrs auf hoher See , die Beſeitigung
der Vorherrſchaft eines Staates und die Herabminderung der Macht⸗

mittel , auf die ſich die Vorherrſchaft ſtützt , eines der wichtigſten

Probleme des Weltkrieges , das in keiner Kundgebung Wilſons und

Deutſchlands fehlt und von deſſen Löſung die Dauer und der

Charakter des Friedens abhängen wird .

Zehntes Kapitel .

Wirtſchaftliche Gleichberechtigung und offene Tür .

Das Poſtulat von der Freiheit der Meere hat zum Ziel die

Anerkennung und praktiſche Durchführung der Freiheit des Handels⸗

verkehrs auf hoher See zu jeder Zeit . Mit der Beſeitigung des See⸗



— 109

beuterechtes und Blockaderechtes fällt ein weſentlicher Teil des Wirt —
ſchaftskrieges . Aber wenn der Handel in ſeinem ganzen Umfang
und in allen ſeinen Formen geſchützt werden ſoll , muß man noch
einen Schritt weitergehen . Wenn die Gewalt durch das Geſetz erſetzt
werden ſoll , muß nach einem Übereinkommen der Völker geſtrebt
werden , durch das das auswärtige Privateigentum der
Angehörigen eines Staates vor jedem Eingriff eines anderen Staates
unbedingt ſichergeſtellt wird . Jeder Wirtſchaftskrieg muß aus der
Mentalität der Kulturſtaaten verſchwinden . Handel und Privat⸗
eigentum müſſen ebenſo wie Zivilperſonen für jede Lage und unter
allen Umſtänden unberührt bleiben . 5

Soll dies ſchon in Anbetracht des Krieges der Fall ſein , ſo muß
erſt recht jeder Wirtſchaftskrieg im Frieden verpönt
ſein . Sollen die Vorausſetzungen für ein friedliches Nebeneinander
der Nationen geſchaffen werden , ſo muß das Prinzip der wirt⸗
ſchaftlichen Gleichberechtigung der Völker anerkannt
und durchgeführt werden . Das Prinzip der offenen Tür muß
durch ein internationales Abkommen in vollem Umfang zum Leit⸗
ſtern des internationalen Wirtſchaftslebens werden . Durch den
ungeheuren Verſchleiß der Rohſtoffe und aller wirtſchaftlichen Werte
im Kriege hat dies Poſtulat für den zukünftigen Frieden funda⸗
mentale Bedeutung . Es darf nicht ſein , daß einzelne Staaten
ſich ihre eigenen Erzeugniſſe und die Schätze wenig exploitierter
Länder gegenſeitig zuſichern . Nach dieſem Kriege muß allen Staaten
das gleiche Recht gegeben werden , unter gleichen Vorausſetzungen
zu kaufen , wo es etwas zu kaufen gibt , zu verkaufen , wo Kauflieb —
haber ſich finden . Der deutſch - franzöſiſche Vertrag von 1871 hatte
dieſen Grundſatz aufgenommen .

Während die Kulturſtaaten ſich in den gegenſeitigen Handels —
verträgen vor dem Kriege im allgemeinen wirtſchaftliche Gleich —
berechtigung und Handelsfreiheit zugeſtanden , gab es doch Gebiete ,
die von dieſem Prinzip ausgenommen waren . Das ruſſiſch - engliſche
Abkommen über Perſien vom 31 . Auguſt 1907 zum Beiſpiel verteilte
Perſien für die Ausbeutung in zwei Teile , die ruſſiſche und die eng⸗
liſche Intereſſenſphäre , und Afghaniſtan nahm England für ſich in
Beſchlag . Darin iſt freilich durch den deutſch - ruſſiſchen Friedens —
vertrag , in welchem ſich Rußland verpflichtet hat , Perſien und
Afghaniſtan als politiſch und wirtſchaftlich unabhängige Staaten
anzuerkennen , eine Anderung eingetreten , wenigſtens von ſeiten
Rußlands . Japan hat während des Krieges trotz mehrerer Ver —
träge , die es ſelbſt mit den Großmächten über die wirtſchaftliche
Integrität Chinas geſchloſſen hat , in China feſten Fuß gefaßt .
Das deutſch⸗franzöſiſche Abkommen vom 4. November 1911 über
Marokko ſtatuierte den Grundſatz der offenen Tür , er hinderte
Frankreich nicht , dieſes Prinzip zu ſeinen Gunſten zu geſtalten .
Kanadas Zollgeſetzgebung bevorzugt britiſche Waren , Frankreich legt
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höheren Zoll auf fremde als auf franzöſiſche Waren bei der Einfuhr

in ſeine Kolonien und zwingt dadurch die Kolonien , in erſter Linie

franzöſiſche Produkte aufzunehmen .

So beſtanden ſchon vor dem Kriege Verhältniſſe , die dem Prinzip

der offenen Tür , der wirtſchaftlichen Gleichberechtigung aller

Nationen gegenüber einer Nation , ins Geſicht ſchlugen . Das

Kriterium liegt nicht in der Zollgeſetzgebung an ſich . Die Schutzzoll⸗

geſetzgebung kann für den einzelnen Staat von großer finanzieller
Bedeutung ſein , die Entſcheidung über Schutzzoll und Freihandel iſt

ein integrierender Beſtandteil der inneren ſtaatlichen Selbſtändigkeit .

Sie kollidiert ebenſowenig wie eine Zollunion mit dem Grundſatz

der offenen Tür , vorausgeſetzt , daß gegenüber den anderen Staaten

keine Zolldifferenzierung ſtattfindet . Mit dem Grundſatz der offenen

Tür eng zuſammen hängt das Syſtem der ſogenannten Meiſt⸗

begünſtigungsklauſel . Dieſe beſagt , daß jeder Staat die
Vorteile , die er dem Handel eines Staates konzediert , auch allen

anderen Staaten , mit denen er Handelsverträge abgeſchloſſen hat

oder abſchließt , ohne beſondere Gegenleiſtung einräumt .

Der Wirtſchaftskrieg , den die Entente für die Zeit nach

dem Kriege plant , will die für den Frieden ausſchlaggebende wirt⸗

ſchaftliche Gleichberechtigung aller Nationen auf den Kopf ſtellen .

Maßgebend für die Abſichten der Entente ſind die Beſchlüſſe der

Pariſer Wirtſchaftskonferenz , die die Vertreter der

alliierten Regierungen vom 14 . bis 17 . Juni 1916 unter Vorſitz des

Handelsminiſters Clémentel abgehalten haben . Die hier in Betracht

kommenden Entſchließungen beziehen ſich auf Übergangs⸗

maßnahmen für die Zeit des Wiederaufbaues der Entente und

auf dauernde Maßnahmen für das Zuſammenarbeiten der

Alliierten nach dem Kriege . Für die Zeit des Wiederaufbaues iſt

zunächſt beſtimmt worden , für eine Anzahl von Jahren die Meiſt⸗

begünſtigungsklauſel gegenüber den Zentralmächten aufzuheben ,

ferner für einen gemeinſchaftlich feſtgeſetzten Zeitraum den Handel

der Zentralmächte beſonderer Behandlung , die dortherſtammenden
Waren entweder einem Verbot oder beſonderen Methoden wirk⸗ —

ſamer Natur zu unterwerfen . Unter den dauernden Maßnahmen

iſt hervorzuheben :

Die Alliierten werden unverzüglich die nötigen Schritte tun , um

ſich von den feindlichen Ländern unabhängig zu machen , ſoweit Roh⸗

ſtoffe und Fabrikate in Betracht kommen , die für normale Entwicklung

ihrer wirtſchaftlichen Betätigung von Wichtigkeit ſind . Dieſe Maß⸗

nahmen ſollen dahin zielen , die Unabhängigkeit der Alliierten nicht nur

in bezug auf ihre Verſorgungsquellen , ſondern auch für ihre finanzielle ,

geſchäftliche und maritime Organiſation zu ſichern . . . Welcher Art

auch die anzuwendenden Methoden ſein mögen , das von den Alliierten

erſtrebte Ziel iſt : die Produktion innerhalb ihrer Länder , als einem

Ganzen , genügend zu vergrößern , um es ihnen zu ermöglichen , die
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wirtſchaftliche Stellung und Unabhängi gkeit gegenüber feindlichen
Ländern zu erhalten und zu entwickeln .

Um den Austauſch ihrer Erzeugniſſe zu ermöglichen , werden die
Alliierten Maßnahmen treffen , um ihre gegenſeitigen Handels —
beziehungen zu erleichtern , 85 durch Einrichtung direkter ſchneller
Land⸗ und Seetransportmöglichkeiten zu niedrigen Raten , als auch
durch Ausdehnung und Verbeſſerung des Poſt⸗ , Telegrap hhenweſens
und anderer Verſtär ingswege .

Die Alliierten den eine Zuſammen nkunft techniſcher Delegierter
berufen , um Maßnahmen zur weitmöglichſten Anpaſſun ng ihrer Geſetze
über Pater ite , Urſprungszeichen und Ha mdelsn iarken zu treffen .

alliierten Mächte zwecks geremeinſa mer Abwehr gegen den
ſame Wirtfſ chaf tspolitik auf
ſſen

feſtgelegten Richtlinien
llig darauf beruht ,

8. — alliierten Re —

Verzug alle zeit —

verſtändigt ha ben , ei
Nyun 80 7Grund der in

0

den angenon
u befolgen und die amkeit

Beſchlüſſe ſogleich in Kraft
1

von ihren Vertretern emp
en oder dauernden Maßnahmen die geeignet ſind ,

dieſer Politik ſogleich vollſtändige Wirkung zu verleihen und ein⸗
ander die zur Erreichung dieſes Zweckes getroffenen Entſchlüſſe be⸗
kanntzugeben .

Demnach beabſichtigt die Entente folgendes : Aufhebung der

Meiſtbegünſtigungsklauſel gegenüber den Zentralmächten , Boykott
von Waren der — — während einer Reihe von Jahren
Als dauernde Maßnahmen für die Friedenszeit : Unabhängig

machung der Ententeländer von den Rohſtoffen und Fabbrikaten der

Zentralmächte , d. h. nichts anderes als Zolldifferenzierung , unter
Umſtänden dauerndes Einfuhrverbot für die Zentralmächte , ebenſo
Ausfuhrverbot von Rohſtoffen gegenüber den Zentralmächten ;
Ausbau und Förderung des Verkehrs innerhalb der Entente durch
billige Tarife und Verbeſſerung des Poſt - und Tel egraphenweſens ,
möglichſte Vereinheitlichung der Geſetzgebung für Patente ,
ſprungszeichen und Handelsmarken in den einzelnen Ententeſtaaten ,
gemeinſame Wirtſchaftspolitik gegen die Zentralmächte.

Bis auf die Vereinigten Staaten Amerikas und Italien haben
ſich alle Ententeſtaaten den Pariſer Wirtſchaftsbeſchlüſſen an⸗
geſchloſſen . England geht auf dem vorbezeichneten Wege ziel —
bewußt vor . Am 27 . April 1918 wurde der Bericht des von
Asquith 1916 eingeſetzten Ausſchuſſes für Handels - und Wirtſchafts⸗
politik nach dem Kriege veröffentlicht , nach welchem die engliſchen
Häfen für eine

furriſſe zZeitlang den Schiffen der Zentralmächte ge⸗
ſperrt bleiben ſollen . Nm 2. Mai 1918 veröffentlichte das „ Board
of Trade⸗Journal “ den Bericht eines ebenfalls 1916 von der eng
liſchen Regierung unter Vorſitz von Lord Balfour of Burligth ein
geſetzten Ausſchuſſes zur Prüfung der engliſchen Handels⸗ und

Induſtriepolitik nach dem Kriege , nach welchem ein Ein⸗
fuhrverbot für Waren feindlichen Urſprungs auf die Zeit von
mindeſtens 12 Monaten nach Beendigung des Krieges angeregt
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und die im Sinne der Pariſer Beſchlüſſe liegende Politik des Vor —

zugsrechtes für den Rohſtoffbezug der Alliierten durch Ausfuhr —
verbote zur Durchführung vorgeſchlagen wurde , ferner die Bildung
einer gemeinſamen Organiſation für die Übergangswirtſchaft in

Betracht gezogen , der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg
im Sinne dieſer Politik begrüßt und die Beibehaltung der Kontrolle
des Binnen - und Außenhandels empfohlen wurde . Nach den am
13 . Juni 1918 veröffentlichten Berichten der zum Studium der

Lage der verſchiedenen Handelszweige nach dem Kriege eingeſetzten
Kommiſſionen wird der Plan erwogen , der Einfuhr zollpflichtiger
Waren aus den Kolonien eine Vorzugsbehandlung zu —
zugeſtehen . Bemerkenswert iſt , daß , wie aus dem Bericht der Kom —

miſſion für Textilinduſtrie hervorgeht , neben einem Ausfuhrverbot
für Wolle nach den Ländern der Zentralmächte eine Beſchränkung
der Ausfuhr nach Neutralien auf die Mengen vorgeſehen iſt , die

nach der Befriedigung der Bedürfniſſe der Ententeländer übrig
bleiben .

Das ſind Vorſchläge von Kommiſſionen . Bereits Geſetz ge —
worden iſt in England , daß die Betätigung in Erzeugung , Handel
und Verarbeitung von Metallen an die Erlangung einer Lizenz
geknüpft iſt , die bis fünf Jahre nach dem Kriege Angehörigen der

Zentralmächte und Geſellſchaften , denen ſolche angehören , vor —
enthalten wird . Damit wird das geſamte Metallweſen , mit Aus —

nahme des Eiſens , unter engliſche Kontrolle geſtellt . In der An —

eignung der Unternehmungen , die für die Lieferung von Rohſtoffen
an die Zentralmächte im Frieden hauptſächlich in Betracht kamen ,
haben die Engländer den Weg der Privatverträge beſchritten . Im
April 1918 kam die Meldung von einem Vertrag , durch welchen
England die ganze Zinkerzeugung Auſtraliens bis 10 Jahre nach
Friedensſchluß gekauft hat . In ähnlicher Weiſe hat ſich England
bereits die auſtraliſche Wolle und ägyptiſche Baumwolle geſichert .

Frankreich hat bereits beſchloſſen , alle Handelsverträge mit
der Meiſtbegünſtigungsklauſel zukündigen . Bonar
Law erklärte am 13 . Mai im Unterhaus , daß die britiſche Re⸗
gierung die Abſicht habe , in ähnlicher Weiſe Lor⸗
zugehen .

Wenn die Abſichten der Entente wirklich durchgeführt werden und
die Beſchlüſſe der einzelnen Alliierten tatſächlich in Kraft treten , ſo
bedeutet das die Spaltung der Welt in zwei Lager ,
bedeutet aber auch die Verewigung des Krieges , eine Zurückdrehung
der Menſchheit um eine ganze Spanne ihrer Entwicklung , in der ſie
vor Kriegsbeginn begriffen war , der Entwicklung zur Welt —

wirtſchaftsgemeinſchaft .
Es iſt kein Zweifel , die Zentralmächte haben vier Kriegsjahre

wirtſchaftlich auf eigenen Füßen geſtanden und werden es auch noch
länger tun , wenn es nötig iſt . An dem Oſten kann Deutſchland
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eine ſtarke Stütze haben . Die Erſatzwirtſchaft hat Unſagbares ge⸗
leiſtet , neue Erfindungen würden auch eine Verſchlimmerung der
Lage zu lindern wiſſen . Die wachſende Not läßt den Erfindungs⸗
geiſt in demſelben Maßſtabe wachſen ; aber andererſeits wäre eine
derartige Einſtellung wirklich nur Erſatz und bliebe nicht ohne Rück⸗
wirkung auf den ziviliſatoriſchen und kulturellen Beitrag der
Zentralmächte für die Menſchheit .

In Deutſchland gibt es Stimmen , die darauf hinweiſen zu
können glauben , daß ſich England den guten Kunden Deutſch⸗
land nicht wird entgehen laſſen wollen , daß alſo die Mechanik des
Handelsverkehrs von ſelbſt die Pläne der Entente durchkreuzen
wird . Deutſchland führte vor dem Kriege aus dem engliſchen Im⸗
perium für über 2 Milliarden Mark ein , aus England allein für
etwa 900 Millionen Mark . Hingegen führte Deutſchland in das

engliſche Imperium aus für etwa 2 Milliarden Fabrikate . Hier
ſtehen ſich eingeführte Rohſtoffe und ausgeführte Fabrikate gegen⸗
über . England aber hat ſich in den Fabrikaten ſo unabhängig ge⸗
macht , daß es die Einfuhr deutſcher Waren verbieten will . Dem⸗
nach kann es auf ſie verzichten ; hingegen kommen ihm die Rohſtoffe ,
die Deutſchland früher aus dem Imperium einführte , außerordent⸗
lich zugute . Deutſchland dagegen kann nur ſchwer auf die eng⸗
liſche Einfuhr verzichten . Faſt ein Drittel der deutſchen Einfuhr
an Rohſtoffen , namentlich an Baumwolle , Wolle , Olfrüchten ,
Kupfer , Blei , Zink , Feinerzen , Tabak , Kaffee , Reis , Tee , Kakao
kam aus den engliſchen Dominions , während die Vereinigten
Staaten den größeren Teil des Reſtes lieferten . Was die vor dem
Kriege in England eingeführten deutſchen Waren angeht , ſo
kommen da in Frage : Kali , Farbſtoffe und Zucker . Die Tatſache,
daß England ſeine Bedürfniſſe an Farbſtoffen der durch den Aus⸗2
fall der deutſchen Fabrikate geſchaffenen Lage angepaßt hat , geht
eben daraus hervor , daß England glaubt , ſeine Grenzen für deutſche
Waren überhaupt ſperren zu können . Was den Zucker angeht , ſo
verſorgt ſich England aus Kuba und Jamaika . Bleibt das Kali ,
als Hauptgegenmittel . Aber unter unſerer Geſamtausfuhr an das
engliſche Imperium figuriert die deutſche Kaliausfuhr mit .

Soweit alſo England in Frage kommt , iſt mit einer Durch⸗
kreuzung der Ententepläne durch die Macht der gegenſeitigen Be⸗
dürfniſſe kaum zu rechnen . Es iſt gut , wenn man ſich darüber klar
wird , daß die Lage , in die die Entente die Zentralmächte verſetzen
will , die iſt , daß dieſelben von den wichtigſten Rohſtoffen an Wolle ,
Leder , Baumwolle abgeſchloſſen werden ſollen . Dieſe Lage wird
für die Zentralmächte durch die Friedensſchlüſſe im Oſten ihrer
dringendſten Gefährlichkeit entkleidet . Sie zwingt aber die Zentral⸗
mächte , ähnlich wirtſchaftsorganiſatoriſch im Oſten vorzugehen wie
die Entente . Die Ausſicht wäre alſo : Fortſetzung des Krieges ,
wenn auch des unblutigen .
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Wenn das Ziel der Menſchheit die Wohlfahrt der Völker und
deren friedliche Entwicklung in der Löſung eigener und gemein⸗
ſamer Aufgaben iſt , wenn nach dieſem Kriege überhaupt wieder
einmal Friede werden ſoll , darf der Wirtſchaftskrieg nicht
in Erſcheinungtreten . Eine der weſentlichſten Bedingungen
für eine Gemeinſchaft der Staaten im Recht iſt die feierliche Ab —

ſage an den Wirtſchaftskrieg , der die Völker über kurz
oder lang wieder in ungeheure Kriege ſtürzen müßte . Die Entente

müßte auf ihre wirtſchaftlichen Boykottabſichten verzichten , dann
könnten die Zentralmächte auch ihre defenſive Organiſation von

Mitteleuropa aufgeben und auf ihre bevorzugte Stellung im Oſten
verzichten , indem ſie die Uberprüfung der Breſter und Bukareſter
Frieden als Morgengabe in den Völkerbund einbrächten . Eine

Ordnung in der Zukunft kann ſich nur auf der

Gleichberechtigung in der Weltwirtſchaft auf⸗
bauen , d. h. auf dem Prinzip der offenen Tür und
der Meiſtbegünſtigung . Eine ſolche Ordnung würde
keinen Staat am Schutzzoll hindern . In die innerſtaatlichen Be⸗

fugniſſe eines Volkes ſoll auch in wirtſchaftlichen Dingen nicht ein⸗

gegriffen werden . Aber die Gleichberechtigung aller Staaten gegen⸗
über einem Staat muß erreicht werden . Es iſt das einzige Mittel

für den Wiederaufbau der Welt und die Dauerhaftmachung des

Friedens , der die Belaſtungsprobe nicht aushielte , daß ein oder

mehrere Staaten von den andern benachteiligt oder von der wirt⸗

ſchaftlichen Erſchließung wirtſchaftlich bedeutungsvoller Gebiete aus⸗

geſchloſſen würden . Bei der Bedeutung des Wirtſchaftlichen im

zwiſchenſtaatlichen Leben kommt der Wirtſchaft eine große einigende
Bedeutung zu . Das Geſchäft , der Handel iſt der Träger der Sym⸗
pathien , der Annäherung , wenn die gleiche Baſis vorhanden iſt .
Für die Verſöhnung der Völker ſpielt daher das wirtſchaftliche
Moment unter der Vorausſetzung der Beſeitigung aller kränkenden
und benachteiligenden Differenzierungen eine große Rolle . Die

wirtſchaftliche Gleichberechtigung würde auch die Gleichheit der

Tarife für den Verkehr , Gleichberechtigung in der Niederlaſſung
und der Handelsausübung uſw . umfaſſen . In dem deutſch⸗ukrai⸗
niſchen Friedensvertrag , im deutſch⸗ruſſiſchen Wirtſchaftsabkommen
und im deutſch⸗rumäniſchen wirtſchaftspolitiſchen Zuſatzvertrag iſt
die Meiſtbegünſtigung und Wirtſchaftsfreiheit zwiſchen den kontra⸗

hierenden Staaten feſtgeſetzt .
Nach Friedensſchluß wird ein großes Wettrennen nach

den Rohſroffen der Welt herrſchen . Wenn die wirtſchaft⸗
liche Gleichberechtigung durchgeführt iſt , werden die Völker ſich
gegenſeitig den Rang abzulaufen ſuchen , um ihren Rohſtoffhunger
zu befriedigen . Bei der über den Friedensſchluß noch hinauszittern⸗
den gegenſeitigen Voreingenommenheit der Nationen iſt damit

zu rechnen , daß die Angehörigen der einzelnen Mächtegruppen ſich



zunächſt — ohne daß das ein Syſtem zu ſein brauchte — gegen⸗ſeitig bevorzugen , wodurch die Handels⸗ und Bezugsfreiheit in praxibeeinträchtigt werden könnte . Um den daraus ſich ergebenden Un⸗gleichheiten der Verſorgung und der ſicherlich auf die Spitze ge⸗triebenen gegenſeitigen Konkurrenzwirtſchaft zu ſteuern , iſt abſolutgeboten , daß von einer internationalen Verteilungskommiſſion dernach Befriedigung des eigenſtaatlichen Bedürfniſſes verbleibendeÜberſchuß der Rohſtoffe unter die Staaten verteilt wird nach einemSchlüſſel , dem die Einfuhr aus dem letzten Friedensjahr 1913 zu⸗grunde liegt . Man ſollte ſogar ſoweit gehen , daß Staaten , in denendurch die Kriegswirtſchaft bei einem oder dem anderen Rohſtoffeine völlige Entblößung eingetreten iſt , über die Schlüſſelquotehinaus beſonders beliefert werden nach Maßgabe der Kompen⸗ſationsmöglichkeit mit Halb⸗ oder Fertigfabrikaten . Man könnteſich dieſe Maßnahme etwa für 10 Jahre denken , nach deren Ablaufdie Kontingentierung in beſtimmten Rohſtoffen durch den freienHandel abgelöſt wird . Zur Erleichterung der wirtſchaftlichen Re⸗tablierung ſind gegenſeitige Valutadarlehen auf 10 Jahregeboten und ein ſicheres Mittel , den Wirtſchaftsfrieden zu fördern ;ſie erleichtern den Wiederaufbau der ganzen Kulturwelt und ver⸗hindern eine ſonſt einſetzende zügelloſe Spekulation mit einerenormen Ausbeutung der ärmeren Volksklaſſen in allen Staaten .Solche Valutadarlehen ſind ein guter Prüfſtein für die Ehrlichkeitdes guten Willens im neuen Völkerbund .
Iſt das wirtſchaftliche Leben der Völker auf der Baſis der wirt⸗ſchaftlichen Gleichberechtigung und der Handelsfreiheit wieder innormale Bahnen übergeführt , ſo läßt ſich eine Entwicklung denken ,in der für die wachſende Annäherung der Völker und für die Be⸗ſeitigung von Kriegen dem wirtſchaftlichen Moment eine große Rollebeſchieden iſt . Je intereſſierter wirtſchaftlich maßgebende Kreiſeeines Staates an der Wirtſchaft eines anderen Staates ſind , um ſomehr wird das Beſtreben herrſchen , alles zu vermeiden , was miteinem Schlage das Gedeihen dieſer Wirtſchaft in Frage ſtellt , denKrieg . Es iſt in dieſem Zuſammenhang insbeſondere von ArnoldRechberg der Vorſchlag eines Aktienaustauſches zwiſchenAngehörigen und ganzen Erwerbsgruppen verſchiedener Staaten ge⸗macht worden . Man kann 3. B. daran denken , daß die großenSchiffahrtsunternehmungen gegenſeitig Aktien bis zu 49 5 aus⸗

tauſchen , daß Deutſchland anderen Staaten (3. B. England und denVereinigten Staaten ) einen entſprechenden Anteil am deutſchenWeltmonopol ſeiner Kalilager gewährt gegen Beteiligung ander Slerzeugung oder Baumwollausfuhr . Ein deutſch⸗engliſchesKohlenſyndikat iſt keine Unmöglichkeit , da man den inter⸗nationalen Stahlverband ſchon beſaß . Ein ſolches gegenſeiligesDurchdringen des Wirtſchaftslebens würde die Quelle großen Reich⸗
8 *



r tums für alle Beteiligten ſein und eine ganz hervorragende Ga⸗

rantie gegen eine neue Volkskataſtrophe . Selbſt im Wirtſchafts⸗

leben rivaliſierende Mächte hätten dann ein ungemein lebhaftes

Intereſſe daran , daß es beiden gut geht . Gefahren für das natio⸗

nale Eigenleben erwachſen hieraus nicht . So unmöglich kleinen

Geiſtern des Alltags der Gedanke unter den jetzigen Verhältniſſen

erſcheinen mag , ſo hat er doch nichts Abſurdes an ſich. Die gemein⸗

ſchaftliche Bewirtſchaftung von Angehörigen verſchiedener Staaten

war vor dem Kriege ſchon vorhanden und wurde gerade zwiſchen

Deutſchland und England angeſtrebt , z. B. die gemeinſame deutſch⸗
engliſche Erſchließung der Petroleumfelder in Meſopotamien . Für
die Erſchließung der Kolonien dürfte dieſes Zuſammengehen ſich

ganz beſonders empfehlen . Die Zuſammenarbeit des

Kapitals in verſchiedenen Ländern , ihr Ausbau und ihre Aus⸗

dehnung auf gegenſeitige lebenswichtige Objekte der Induſtrie und

des Handels würden ſich dem Rahmen eines Völkerbundes , deſſen

Zweck unterſtützend , gut einfügen .
Der ſolidariſchen Tendenz , die auf dieſe Weiſe das Großkapital

in den Völkerbund hineinbrächte , müßte zu demſelben Zweck die

Schaffung von Bindungen auf ſozialpolitiſchem Gebiet parallel
gehen . Die internationale Regelung des Arbeiterſchutzes , des

Arbeiterrechtes und der Arbeiterverſicherung insbeſondere würde

viel zur Bewahrung des Friedens beitragen können und gegen Aus⸗

wucherung ſchützen . Hier käme in Frage für das ganze Induſtrie⸗
leben die internationale Feſtſetzung des freien Sonntags und des

freien Sonnabendnachmittags , eines Maximalarbeitstages von vor⸗

erſt 10 Stunden , eines Arbeitsverbotes für verheiratete Frauen und

des Schutzes der Kinder . Die ungeheuren Anforderungen , die der

Krieg an alle Menſchen , vornehmlich an die Arbeiter und Frauen

in allen Ländern geſtellt hat , legen den Gedanken nahe , nach dem

Krieg ein zwangsweiſes Ritardando für die Arbeit in den Fabriken
und Kontoren bei allem Zwang zur Arbeit feſtzulegen . Die Zer⸗

ſtörung der Familie , die Vernachläſſigung der höheren Güter durch

das raſende Tempo der Arbeit muß wieder gut gemacht werden .

Der Wiederaufbau der menſchlichen Geſellſchaft

beginnt bei der Familie . Gebt der Welt den Sonntag

wieder , den kirchlichen Sonntag ! Die Kriegswirtſchaft hat auch

ihn wie ſo manches göttliche Geſetz aufgehoben . Sonntagsruhe aber

wird zur Sonntagsheiligung der Familie durch den freien Sonnabend⸗

nachmittag . Die ganze Welt möge von England dieſe ſegensreiche
Einrichtung annehmen . Dem vierjährigen „ Moratorium der Berg⸗
predigt “ folge die ſtete Huldigung der Menſchheit an die fortan un⸗

verletzlichen Geſetze derſelben ! Darin liegt dann auch eine weitere
moraliſche Kraft des Völkerbundes — namentlich für alle Be⸗
drückten und die hart arbeitenden Volksmaſſen .

6**
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Elftes Kapitel .

Kolonialfragen .

Eine weitere Vorbedingung für die Haltbarkeit des Völkerbundes

iſt die Verſtändigung über die afrikaniſchen Kolonien .

Auf eine Ausſtattung mit einem ausreichenden Kolonialbeſitz hat
Deutſchland einen moraliſchen Anſpruch erworben ; denn unter den
Nationen , die das meiſte für die Erſchließung der Erde durch wiſſen⸗
ſchaftliche Entdeckerfahrten getan haben , ſteht Deutſchland mit an
erſter Stelle . Alexander von Humboldt iſt der Erforſcher Süd —
amerikas , Richthofen der wiſſenſchaftliche Entdecker Oſtaſiens , wäh⸗
rend Rolfs , Nachtigall , Paſſarge , Barth , Emin Paſcha , Wiſſmann
u. a. den „ ſchwarzen “ Kontinent erſchloſſen haben . Zu einer kolo⸗
nialen Betätigung hat das deutſche Volk fernerhin ein kulturelles

Recht und eine moraliſche Pflicht ; es darf nicht gezwungen ſein , ſich
allein im deutſchen Inlande zu betätigen , es muß Gelegenheit
haben , neben den anderen Nationen ſein Können auch auf eigenem
kolonialen Boden zu zeigen . Ein ſolcher Wettſtreit zwiſchen den

ziviliſierten Nationen auf kolonialem Boden iſt für die Entwicklung
und den Fortſchritt der Kolonialwirtſchaft von der allergrößten Be⸗

deutung . Wenn man von engliſcher Seite in letzter Zeit den Ver⸗

ſuch gemacht hat , die koloniſatoriſchen Fähigkeiten der Deutſchen zu
beſtreiten , ſo gehen derartige Behauptungen aus Unwahrhaftigkeiten
hervor und verfolgen keinen anderen Zweck , als einen Scheingrund
für die Annexion der deutſchen Kolonien zu finden . Deutſchland
hat Fehler in ſeiner Kolonialpolitik gemacht , aber nicht größere als
andere Kolonialmächte . Deutſchland bemühte ſich, die Fehler zu
beſeitigen .

Deutſchland iſt zu allerletzt in die Kolonialgeſchichte eingetreten .
Wo England , wie in Indien und Südafrika , die Franzoſen oder
Holländer aus ihren Kolonien verdrängte , da war bereits vor⸗
gearbeitet und das erſte Stadium der Kolonialpolitik bereits über⸗
wunden .

Was Deutſchland in ſeinen Kolonien für den Landfrieden , für
die allgemeine Verwaltung , für die Landesaufnahme und Ver⸗

meſſung , für die meteorologiſche und geologiſche Erforſchung , für
die Rechtspflege , für die Schulen und Miſſionen , für das Straßen⸗
und Eiſenbahnweſen , für die agrariſche , wirtſchaftliche und kulturelle

Hebung der Eingeborenen in den letzten dreißig Jahren getan hat ,
läßt ſich nicht in Kürze beſchreiben : es ſei nur darauf hingewiefen ,
daß die deutſchen Gouverneure nach dem Amtsantritt Dernburgs
den Hauptwert der Kolonien in den Menſchen geſehen und deshalb
ſich alle Mühe gegeben haben , letztere in jeder Hinſicht zu ent⸗
wickeln .
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Die Leitgedanken der deutſchen Kolonial⸗
politik hat Staatsſekretär Dr . Solf ſchon vor dem Weltkriege
klar geſchildert , als er am 6. März 1913 im Reichstag ausführte :

„. . . . Die Eingeborenen , meine Herren , ſind unſere Schutzge —
noſſen , und die deutſche Regierung hat um deſſentwillen die Ver —
pflichtung , die berechtigten Intereſſen der Eingeborenen zu den ihrigen
zu machen . Denn wir wollen die Eingeborenen nicht ausrotten , wir
wollen ſie erhalten . Das iſt eine Anſtandspflicht , die wir mit der
Hiſſung der deutſchen Flagge in unſeren afrikaniſchen Kolonien und in
der Südſee übernommen haben . Die Ausübung dieſer Pflicht ent —
ſpricht auch der Klugheit ; denn ſie allein verſchafft auch die Möglichkeit
vernünftiger Wirtſchaftspolitik und damit die Grundlage unſerer
deutſch⸗nationalen Betätigung . . . . Die Völker , mit denen die Kolo⸗
niſationsarbeit uns in Berührung bringt , ſtehen auf niedriger Kultur ,
auf viel niedrigerem Standpunkte als wir zivilſierten Weißen , teilweiſe
tief unter uns . Nicht nur die legale Verpflichtung , die uns als den
Schutzherren obliegt , — nein , meine Herren , unſere Stellung als
Kulturſtaat zwingt uns , mit den ſelbſtverſtändlichen Argumenten der
ziviliſierten Weltanſchauung dieſen Völkern zu helfen und zu ver⸗
ſuchen , ihnen beſſere Lebensbedingungen zu verſchaffen , als ſie ſelbſt
in ihrer Beſchränktheit und Unfähigkeit bisher ſich haben verſchaffen
können . Koloniſieren iſt miſſionieren , und zwar miſſionieren in dem

hohen Sinne der Erziehung zur Kultur . Wie die richtige Einſchätzung
der Imponderabilien ſeiner eigenen Nation eine der vornehmſten Auf⸗
gaben eines jeden führenden Staatsmannes iſt , ſo muß auch der Kolo⸗

niſator unabläſſig bemüht ſein , das Denken und Fühlen der Einge⸗
borenen zu unterſuchen , zu ergründen und ſeine Arbeitsmethode da —
nach einzurichten . Und , meine Herren , ſeine Arbeiten ſind viele und

mannigfache . Die Eingeborenen ſind unwiſſend — ſie müſſen unter⸗
richtet werden . Sie ſind faul — ſie müſſen arbeiten lernen . Sie ſind
ſchmutzig — ſie müſſen gewaſchen werden . Sie ſind krank , mit allerlei
Gebrechen — ſie müſſen geheilt werden . Sie ſind wild , grauſam und

abergläubiſch — ſie müſſen beſänftigt und erleuchtet werden . Alles
in allem , meine Herren , ſie ſind große Kinder , die der Erziehung und
der Leitung bedürfen . . . . . . .

Gerade das angeblich ſo militariſriſche Deutſchland hat auf dem

ſchwarzen Kontinent im Vertrauen auf die Solidarität der weißen
Raſſe und auf die Abmachungen der internationalen Kongoakte auf
jeden Militarismus verzichtet und ſich auf die Aufſtellung von Polizei⸗
truppen beſchränkt , während das angeblich demokratiſche Frankreich in

Senegambien nahezu die allgemeine Wehrpflicht einführte und in

ſtordafrika weitgehende Aushebungen veranſtalten ließ . Deutſchland
iſt neben Holland der einzige Kolonialſtaat , der weder im Zollweſen
der Kolonien noch in dem des Mutterlandes eine Bevorzugung des

Mutterlandes eingeführt hat . Frankreich hat Algier und einen Teil

ſeiner Kolonien zollpolitiſch aſſimiliert . In den übrigen fran⸗
zöſiſchen Kolonien finden wir Zollbegünſtigungen des Mutterlandes

bzw . der Kolonien im Mutterlande , die bis zu 387 der Normal⸗

zölle gehen . Auch England genießt Zollbevorzugungen bis zu 33 57
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es Normalzolles in ſeinen Selbſtverwaltungskolonien. In ähn⸗
licher Weiſe arbeitet Spanien , Amerika , Portugal uſw . mit Diffe
rentialzöllen . Weitere Mittel zur Begünſtigung des Mutterlandes
in ſeinen Beziehungen zu den Kolonien ſind Schiffahrtsſubventionen
ohne Gegenleiſtung , Vergütung von Abgaben ( bei der Durchfahrt
durch den Suezkanal ) an den nationalen Handel , ferner Ausfuhr⸗
zölle auf Waren , die nicht in das Mutterland geleitet werden . Die
deutſche Wirtſchaftspolitik kennt alle dieſe Maßnahmen zur Be⸗
günſtigung des eigenen Kolonialhandels und Verkehrs nicht . Sie
betrieb nicht im geringſten eine Koloniſation à la manière forte ,
ſondern in ausgeſprochener Weiſe eine Koloniſation à la manieère
douce : denn ſie iſt frei von Merkantilismus , d. i. vom „ Mili⸗
tarismus “ auf dem Gebiete der Wirtſchaftspolitik .

Die koloniſatoriſchen Fähigkeiten der Deutſchen ſind von den
Engländern ſelbſt anerkannt worden . Sie waren deshalb bereit ,
noch kurz vor dem Kriege in dem mit dem deutſchen BotſchafterLichnowsky verhandelten Abkommen einen großen Teil der portugieſiſchen Kolonien an Deutſchland zu überlaſſen .

Einen Ausſchluß aus der Reihe der koloniſierenden Mächte kann
Deutſchland ſchon um ſeiner Ehre willen nicht zugeben . Würde
Deutſchland aus der Reihe der Kolonialſtaaten geſtrichen , ſo würde
das eine moraliſche Degradierung Deutſchlands
bedeuten , und es würde in moraliſch⸗kulturellem Anſehen hinterStaaten wie Portugal zurückſtehen . Deshalb iſt die Behauptungdes deutſchen Kolonialbeſitzes für Deutſchland in erſter Linie eine
Frage der nationalen Ehre und der Gleichberechti —
gung als Kulturvolk mit den übrigen euro⸗
päiſchen Nationen .

In zweiter Linie iſt die Frage der Kolonien für den Frieden
zwiſchen Deutſchland und den übrigen Völkern von höchſtem Inter⸗
eſſe . Während England , Frankreich und Amerika nahezu eine wirt⸗
ſchaftliche Autarkie beſitzen , d. h. alle wirtſchaftlichen Bedürfniſſeaus ihrem eigenen Lande oder aus den Kolonien beſtreiten können ,
iſt Deutſchland in dieſer Hinſicht in einer inferioren Lage . Es
muß beinahe ſämtliche Kolonialprodukte aus anderer Herren Länder
beziehen : den Kaffee aus Braſilien , Baumwolle aus Nordamerika
und Agypten , Futtermittel aus den Vereinigten Staaten , Kaplandund Algerien , Reis und Tee aus China und Oſtindien , Tabake aus
Weſtindien und Braſilien uſw . Eine Unſumme von deutſchenGeldern ging infolgedeſſen ins Ausland . Schon lange vor dem
Kriege war die deutſche Handelsbilanz paſſiv . Sie nötigte Deutſchland zu einer ungeheuren Steigerung der induſtriellen Produktion ,deren Anwachſen wiederum bei den fremden Fabrikanten Beſorg
niſſe einflößte und nicht zum wenigſten dazu beitrug , im Auslande
Voreingenommenheit gegen Deutſchland zu erzeugen . Der bei⸗
nahige Verzicht auf koloniale Expanſion führte zu einer Steigerung
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der kommerziellen , deren Umſichgreifen die fremden Nationen

ſtändig vor Augen hatten , die ſie zu den Alarmrufen über die
„deutſche Gefahr im eigenen Hauſe “ veranlaßte und ihnen die
Meinung beibrachte , Deutſchland erſtrebe die wirtſchaftliche Welt⸗

herrſchaft , die dann die politiſche zur Folge haben ſollte . Sie ſahen oder
wollten nicht ſehen , daß die kommerzielle Expanſion Deutſchlands

gerade die Folge des Verzichtes auf einen kolonialen Imperialismus
von ſeiten Deutſchlands war . Eine Ausſtattung Deutſchlands mit

einem größeren Kolonialbeſitz liegt alſo im Intereſſe des Welt⸗

friedens : nur wenn Deutſchland ein eigenes Feld zur Betäti⸗

gung ſeiner wirtſchaftlichen Kraft und zur Sicherung ſeiner
materiellen Exiſtenzbedingungen erhält , wird der friedliche Wett⸗

bewerb Deutſchlands auf den Weltmärkten weniger ſtark und läſtig
wirken .

Dazu iſr eine Neuverteilung des afrikaniſchen Kolonialbeſitzes

notwendig : ſie iſt nicht nur im Intereſſe des Friedens , ſondern

zugleich ein Erfordernis der politiſchen Gerechtigkeit .
Die folgende Tabelle zeigt , in wie geringem Maße ſich der deutſche

Kolonialbeſitz im Verhältnis zu der kolonialen Expanſion der

anderen Staaten vom Jahre 1871 bis 1916 vermehrt hat .

Größe in akm Einwohnerzahl
1871 1916 1871 1916

England . . . 20 459 000 29 760 000 159 750 000 374 689 000

Rußland . . . . 14 901000 17 166 000 5 500 000 32 229 000

Portugal . . 1917 000 2090 000 3 873 000 7 400 000

Niederlande . . 1775 000 2 045 000 22 453 000 38 053 000

Frankreichh . . 1 206 000 10 552 000 6 469 000 55 190 000

Sbonten 303 000 232 000 6 500 000 220 000
— 307 000 — 964 000
— 1584 000 — 1 300 000

Deutſchland — 2 913 000 — 16 000 000
— 2 382 000 — 20 000 000
— 332 000 — 13 575 000

Dieſer Ausgleich unter den Kolonialvölkern muß nach Solfs

richtigem Ausdruck geſchaffen werden durch „ kfriedlichen Aus⸗

gleich “ , und zwar nach den koloniſatoriſchen Fähigkeiten , den Be⸗

dürfniſſen und der Größe der europäiſchen Staaten . Die kurze Ge⸗
ſchichte unſerer Kolonien zeigt , ſo ſagte er in der Rede vom

20 . Auguſt 1918 , daß wir weder in Afrika noch in der Südſee

aggreſſive Politik treiben wollen und getrieben haben . Wir er⸗

ſtreben keine Vorherrſchaft und kein Übergewicht , wir wollen einen

Ausgleich unter den Kolonialſtaaten . Wir wünſchen eine Regelung
der kolonialen Fragen nach dem Grundſatz , daß kolonialer Beſitz

den wirtſchaftlichen Kräften der europäiſchen Nationen entſprechen

ſoll und ihrer in der Geſchichte bewieſenen Würdigkeit , die ihnen

anvertrauten Völker zu ſchützen . Die wirtſchaftliche Tüchtigkeit
allein iſt kein genügender Rechtstitel . Koloniſieren heißt Miſſio⸗



nieren . Diejenigen Staaten , die nach dieſem Grundſatz vor dem
Kriege zu handeln beſtrebt waren , die die Menſchheit auch in dem
Farbigen achteten , dieſe Nationen haben das moraliſche Recht er⸗
worben , Kolonialmacht zu ſein . Dieſes Recht hatte ſich Deutſchland
vor dem Kriege erworben . Portugal mit ſeinen 6 Millionen ,
Belgien mit ſeinen 7½ Millionen Einwohnern beſaßen 1912 Kolo⸗
nien mit 9 / reſp . 15 Millionen Eingebore ten , während Deutſch —
land mit ſeinen 70 Millionen nur Kolonien mit 16 Millionen Ein⸗
wohnern unter ſich hatte . Dabei ſind die Portugieſen kaum im⸗
ſtande , ihr eigenes reichgeſegnetes Land zu kultivieren , während die
Belgier bei aller ihrer induſtriellen Tätigkeit nicht in der Lage ſind ,
ein Gebiet zu verwalten , das wie der Kongoſtaat nicht weniger als
80 mal ſo groß als das Mutterland iſt . Frankreich könnte gut die
doppelte Zahl von Einwohnern nähren , fruchtbares Gebiet wird
vielfach in Wald und Wieſe umgewandelt , weil es an Einwohnern
gebricht . Dabei beſitzt Frankreich Kolonien , die an Umfang dreimal
ſo groß ſind wie die des überbevölkerten Deutſchen Reiches . Noch
größer iſt das Mißverhältnis zwiſchen England und Deutſchland .
Die engliſchen außereuropäiſchen Beſitzungen ſind an Fläche gerade
10 mal , an Menſchen 30 mal ſo groß , wie die deutſchen . Um die
Ungerechtigkeit , die gegenwärtig in der Verteilung der Kolonien
beſteht , zu erkennen , braucht man nur folgende Tabelle zu beachten :

10 Portugieſen verfügen über mehr als 3 qki Kolonialland u. 15 Eingeb
10 Belgier 5 8 8 „
10 Franzoſen 5 5
10 Engländer 4 510 Deutſche „ 3 „ 1 3
Die Portugieſen ſind ſomit an Land 10 mal , an Einwohnern 8 mal

„ Franzoſen 5 8 8 — 8 5
„ Engländer 8 „5 2 7 5 „

ſo gut geſtellt wie die Deutſchen .

Erhielte z. B. Deutſchland nach Abgabe von Südweſt zu ſeinen
bisherigen Kolonien noch die portugieſiſchen und belgiſchen in einem

zentralafrikaniſchen Reich hinzu , dann würden 10 Deutſche über
1 akm Kolonialland und 3 Eingeborene verfügen . Frankreich wäre
dann an Land noch immer um das 2 %è fache und an Eingeborenen
um das 5 fache Deutſchland überlegen , und England an Land um
das 7 fache , an Eingeborenen um das 32 fache Deutſchland über⸗
legen .

Iſt die Verſtändigung über Afrika erzielt , wobei große zu⸗
ſammenhängende Kolonialgebiete zu ſchaffen ſind , ſo muß der
„ Schwarze Erdteil “ für alle Zeiten neutraliſiert werden .
Das gemeinſame Intereſſe der weißen Raſſe und das Wohl der
ſchwarzen Völker erheiſchen gebieteriſch , daß die Kriegsfackel nie
wieder dorthin geworfen wird . Die leider von der Entente ver⸗
letzten Vorſchriften der Kongoakte über die Neutralität ſind auf ganz



Afrika auszudehnen ; der dunkle Erdteil muß der Erdteil des ewigen
Friedens werden ; jede Militariſierung der Bevölkerung iſt zu ver⸗

bieten . Die Völker Afrikas müſſen die Kinder des Völkerbundes

ſein . Kinder in den Krieg zu führen , wäre ein himmelſchreiendes
Verbrechen . So allein kann die im Weltkrieg begangene Blutſchuld
an Afrika geſühnt werden .

Zwölftes Kapitel .

Ewig neutrale Staaten .

In einem Völkerbund hat der Begriff des dauernd neutrali⸗

ſierten Staates , unter der Vorausſetzung , daß der neutraliſierte
Staat ihm angehört , eigentlich nur mehr hiſtoriſche Bedeutung .

Denn der Völkerbund ſchützt jeden Bundſtaat vor den Angriffen
eines dritten , und da der Begriff der Neutralität nur denkbar iſt
in Beziehung eines kleineren Staates zu Großſtaaten , die den

Völkerbund ausmachen , ſo iſt anzunehmen , daß die neutraliſierten
Staaten Mitglieder des Völkerbundes werden und als ſolche deſſen
Schutz genießen . Wenn es das Weſen der dauernden Neutraliſation
iſt , daß , was die Verpflichtung des neutraliſierten Staates angeht ,
derſelbe keinen Angriffskrieg führen und ſich nicht in aggreſſive
Bündniſſe einlaſſen darf , ſo unterſcheidet ſich der Zuſtand der

dauernden Neutraliſation nicht von dem Zuſtand jedes Staates ,

der dem Völkerbund angehört . Kein Bundesſtaat darf unangegriffen
zu den Waffen greifen , und die Koalitionspolitik iſt gerade das ,

was durch den Völkerbund beſeitigt werden ſoll . Ebenſo wie die

Garantiemächte eines neutralen Staates gegen denſelben , falls er

aggreſſiv vorginge , einſchreiten , ſoll in Zukunft der Völkerbund die

organiſierte Macht der Bundſtaaten gegen jeden kriegeriſch vor —

gehenden Staat einſetzen . Was die Bindung der Garantiemächte
angeht , die territoriale Intregrität des neutralen Staates zu achten
und gegen jedermann zu verteidigen , ſo iſt es auch das Weſen des

Völkerbundes , daß die Bundſtaaten ihre Integrität gegenſeitig achten
und ſie gemeinſam gegen jede gewaltſame Handlung ſchützen .

Der Völkerbund ſoll Hüter des Rechtes ſein . Es iſt anzunehmen ,
daß die neutraliſierten Staaten , wenn ſie dem Völkerbund beitreten ,

trotzdem ihr beſonderes internationales Rechtsverhältnis , das durch

feierlichen Vertrag zwiſchen ihnen und den Garantiemächten feſt⸗
gelegt iſt , beibehalten werden , teilweiſe aus dem erhöhten Schutz⸗
bedürfnis gegenüber der noch immerhin vorhandenen Möglichkeit
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der Auflöſung des Völkerbundes , teilweiſe aus dem Bedürfnis der

Garantiemächte , die vertragliche Abmachung in dem beſtimmten
Punkte als ſolche beizubehalten , auch wenn ſie Glieder des Völker⸗
bundes ſind , teilweiſe , weil gewiſſe Staaten im europäiſchen
Intereſſe neutral bleiben müſſen , um Konflikten vorzubeugen . Die

Entwicklung liegt zweifelsohne nach der Richtung , daß mit der Zeit ,
bei immer weiterem Durchdringen des Rechtsgedankens im Völker⸗

leben , die Neutraliſation von Staaten als Sondererſcheinung
innerhalb eines Völkerbundes verſchwinden wird . Aber im nächſten
Entwicklungsabſchnitt wird dies wohl kaum der Fall ſein .

Nun kann es ſein , daß ein neutraliſierter Staat dem Völkerbunde

nicht angehört und ſeine Sicherheit lediglich auf den Vertrag mit

ſeinen Garantiemächten ſtellt . Wenn der Völkerbund der Hüter
des Rechts ſein will , wenn die Neutralität unter allen Umſtänden
integral ſein ſoll , muß ſie auch vom Völkerbund geſchützt ſein . Er

hat als Rechtsinſtitution das Wort von der Heiligkeit der Verträge
wahrzunehmen , alſo gegen jeden Verletzer neutraliſierter Staaten

ſeine Machtmittel einzuſetzen .
Wenn wir Deutſchen den Schutz der Neutralität zu einem

weſentlichen Pflichtbeſtandteil des Völkerbundes machen wollen , ſo
darf das getroſt ſo gedeutet werden , daß wir das Empfinden haben ,
etwas gutmachen zu müſſen , was wir in dieſem Kriege unter dem

Zwang der Verhältniſſe verfehlt haben : Belgien . Das Wort
des Reichskanzlers vom 4. Auguſt im Reichstag : „ Das Unrecht
—ich ſpreche offen — das Unrecht , das wir damit tun , werden wir
wieder gutmachen , ſobald unſer militäriſches Ziel erreicht iſt “, war
ein ehrliches Bekenntnis . Es iſt bedauerlich , daß von deutſcher Seite

nachträglich verſucht worden iſt , die Verletzung der belgiſchen Neu⸗
tralität durch Konſtruktion einer Schuld Belgiens Deutſchland
gegenüber zu rechtfertigen . Bei dieſen Verſuchen iſt nicht immer
mit der wünſchenswerten Genauigkeit und Offenheit verfahren
worden , namentlich ſind die in den belgiſchen Archiven gefundenen
Akten vor der deutſchen Offentlichkeit in nicht durchweg zulänglicher
Weiſe behandelt worden . Zunächſt einmal muß zur Beleuchtung des

belgiſchen Falles hervorgehoben worden , daß die Großmächte
Preußen , Sſterreich , Frankreich , England und Rußland in feier —

lichen Verträgen 1839 „ im Namen der Heiligſten und Unteilbaren

Dreieinigkeit “ ſich für die dauernde Neutralität Belgiens verbürgt
hatten . Es handelt ſich alſo nicht um die Verletzung einer ganz
beliebigen , ohne jede Verpflichtung dritten gegenüber angenommenen
Neutralität , die von dem Neutralen nach ſeinem eigenen Willen

jeden Augenblick aufgehoben werden kann , ſondern um die Ver⸗

letzung eines feierlichen Vertrages , der von dem Verletzenden ſelber
unterſchrieben war . Am 22 . Juli 1870 ſchrieb Bismarck dem

belgiſchen Geſandten :
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„ In Beſtätigung meiner mündlichen Zuſicherungen habe ich
die Ehre , Ihnen ſchriftlich die angeſichts der in Kraft befindlichen

Verträge gänzlich überflüſſige Erklärung abzugeben , daß
der Norddeutſche Bund und ſeine Verbündeten die Neutra⸗

lität Belgiens achten werden , vorausgeſetzt , daß ſie von

der anderen kriegsführenden Partei geachtet wird . “

1911 ließ der Reichskanzler auf den Wunſch Belgiens , es

möchten im Reichstag Erklärungen abgegeben werden , daß Deutſch —
land im Kriegsfalle die belgiſche Neutralität achten wolle , antworten :

„ Deutſchland habe nicht die Abſicht , die belgiſche Neutralität

zu verletzen , aber eine öffentliche Feſtſtellung würde Frankreich
militäriſchen Nutzen bringen . “

Am 2. Mai 1913 erklärte der Staatsſekretär des Auswärtigen ,
Herr von Jagow , auf die Anfrage eines Mitglieds der Budget —
kommiſſion des Reichstags :

„ Die Neutralität Belgiens iſt durch internationale Verträge
feſtgelegt und Deutſchland iſt entſchloſſen , dieſe
Verträge zu reſpektieren . “

Bei der Spannung infolge der bulgariſchen Frage und der

Boulangeraffäre ließ Bismarck in der „ Poſt “ vom 24 . Februar
1887 folgenden Artikel erſcheinen :

„ Wir legen aber Gewicht auf eine Verwahrung unſeren engli —
ſchen Freunden gegenüber . Dieſe ſcheinen ſo überzeugt zu ſein , daß
Deutſchland entſchloſſen ſei , einer für unabwendbar gehaltenen Ge —
fahr demnächſt zuvorzukommen , daß ſie ſeit einigen Wochen mit Eifer
die Frage des Schutzes der belgiſchen Neutralität erörtern , welcher
England in Gemeinſchaft mit anderen Großmächten obliegt . Man
kommt zu dem Reſultat , daß die Verletzung der belgiſchen Neutralität

zu geſtatten ſei , wenn der Sieger ſich verpflichtet , beim Frieden die

Unabhängigkeit Belgiens nicht anzutaſten . Das ſind ſehr verfrühte
und nicht bloß verfrühte , ſondern ſelbſt grundloſe Sorgen und Pläne .
Daß die deutſche Politik entſchloſſen iſt , nicht darum einen Krieg zu
beginnen , weil ſie glaubt , daß er ihr aufgedrungen wird , hat Fürſt
Bismarck am 11. Januar mit allem Nachdruck erklärt . Außerdem
aber würde Deutſchland nie einen Krieg mit der

Verletzung eines europäiſchen Vertrages beginnen .
Man nimmt in England an , daß die deutſch - franzöſiſche Grenze durch
Frankreichs Verteidigungsanſtalten für jede Offenſive unzugänglich
geworden und daß folglich der deutſche Generalſtab den Durchbruch
durch Belgien ins Auge faſſen müſſe . Wir glauben nur nicht , daß
engliſche Tagesſchriftſteller , ſo einſichtig ſie ſein mögen , ſo leicht im⸗

ſtande ſind , die Kombinationen des deutſchen Generalſtabs zu er⸗

ſchöpfen . Jedenfalls befindet ſie ſich im Irrtum , wenn ſie meinen ,
die Leitung der Politik ſei bei uns den Geſichtspunkten des General -

ſtabes unterworfen und nicht umgekehrt . Ebenſowenig wie
die belgiſche wird jemals die Neutralität der

Schweiz von Deutſchland verletzt werden . Viel zu



hohen Wert legt die deutſche Staatsleitung auf ihren Ruf der
ſtrengſten Beobachterin der Verträge , welche Europa
zur Bewahrung ſeines Friedens errichtet hat . Außerdem lehrt doch
wohl der geſunde Menſchenverſtand , daß es nicht gerade klug wäre ,
die Streitkräfte Begiens wie der Schweiz zur Waffengemeinſchaft mit
dem franzöſiſchen Angriff zu zwingen . Die deutſche Politik wird
darum keinen Krieg führen , weil ſie glaubt , daß er ihr auf —
gedrungen wird . “

Daraus iſt erſichtlich ,daß Deutſchland die Neutralität Belgiens
zu allen Zeiten anerkannte . Bismarck erklärte ausdrücklich, die

Kombination einer Verletzung der belgiſchen Neutralität liege außer⸗
halb der Möglichkeit der deutſchen Politik .

Sogar in dem deutſchen Ultimatum an Belgien vom

1914 brachte Deutſchland in deſſen Schhlußſatz , der am2

8. Auguſt zwar vom W̃ T . B. veröffentlicht , —— im eW̃ĩ

he
weggelaſſen wurde , zum Ausdruck , daß das belgiſche Ver⸗

alten Deutſchland zu keinen Ausſtellungen Anlaß gab . Es heißt da :

„ In dieſem Falle würden die freundſchaftlichen Be —

ziehungen , die beide Nachbarſtaaten verbin⸗

den , eine weitere und dauernde Feſtigung er⸗

hen⸗

Am 4. Auguſt gab Herr von Jagow dem belgiſchen Geſandten
Baron Beyens auf deſſen Frage , ob Deutſchland Belgien etwas vor —

zuwerfen habe , die Erklärung :

„ Deutſchland hat Belgien , deſſen Haltung ſtets äußerſt
korrekt war , keinen Vorwurf zu machen . “

Dieſe Erklärungen laſſen erkennen , daß von einer Verſchuldung
Belgiens jedenfalls bis zu an den amtlichen Stellen
in Deutſchland nichts bekannt war . Das iſt auch der Sinn des

Bethmannſchen Wortes von dem Unrecht , das Deutſchland tat , als
es in Belgien einmarſchierte

Die nachträgliche Konſtruktion der belgiſchen Schuld beruht auf
der Auffindung von Dokumenten , aus denen hervorgehen ſoll , daß
ein belgiſch⸗engliſches Einvernehmen beſtanden habe . Es handelt
ſich um eine Aktenmappe , die im Archiv des belgiſchen Kriegs

miniſteriums in Brüſſel aufgefunden wurde und die Schriftſtücke
enthält über Beſprechungen , die der belgiſche General Ducarne mit
dem engliſchen Militärattachö Bernardiſton gehabt hat . Dieſe Be⸗

ſprechungen haben 1906 ſtattgefunden , nachdem man in Belgien und
in England zu der Überzeugung kam , daß im Falle eines deutſch⸗
franzöſiſchen Krieges Deutſchland durch Belgien vormarſchieren
werde . Die Beſprechungen militäriſch⸗ techniſcher Art bezogen ſich

aber nicht auf eine militäriſche Unterſtützung Englands im Fall
deutſch⸗franzöſiſchen Krieges überhaupt , wie offiziöſe deutſche

Auslaſſungen erſcheinen ließen , ſondern nur auf den Fall des Ein⸗



— —

marſches des deutſchen Heeres in Belgien . Dieſer Einfall und nur

dieſer war die Grundlage der Erörterungen .

Es fragt ſich nun , ob Belgien ſeine Neutralität verletzt hat , als

es unter der Vorausſetzung eines deutſchen Einmarſches in Belgien

mit England Beſprechungen abhielt . Die Sache iſt die : Deutſchland

ſowohl wie England waren Garanten der belgiſchen Neutralität .

Glaubte nun Belgien annehmen zu können , daß Deutſchland im

gegebenen Falle die von ihm ſelbſt verbürgte Garantie aufgeben

und durch Belgien hindurchziehen würde , ſo blieb ihm nichts anderes

übrig , als ſich für dieſen Fall mit dem anderen Garanten ſeiner
Neutralität zur Wahrung ſeiner Integrität ins Benehmen zu ſetzen .
Als im Jahre 1912 bei einer weiteren Beſprechung zwiſchen dem

belgiſchen General Jungbluth und dem engliſchen Oberſt Bridges

letzterer äußerte , auch ohne Hilfeerſuchen Belgiens käme eine eng⸗

liſche Landung in Frage , wenn Deutſchland in Belgien einmarſchiere ,
wandte General Jungbluth ein , daß England in einem ſolchen Falle

nur unter ausdrücklicher Genehmigung Belgiens landen könne .

Außerdem brachte der General Jungbluth dieſen Vorfall zur Kennt⸗

nis des belgiſchen Miniſteriums des Außern , und 1913 erwirkte

Belgien von England die Zuſicherung , in keinem Fall zuerſt die

belgiſche Neutralität zu verletzen . 1906 hatte der belgiſche General

dem engliſchen Militärattaché erklärt , daß Belgien vorbereitet ſei ,

ſich in Lüttich gegen Deutſchland , in Namur gegen Frankreich und

in Antwerpen gegen England zu verteidigen . Daraus geht hervor ,

daß Belgien gewillt war , ſeine Neutralität gegen jeden Eindringling

zu verteidigen .

Feſtzuhalten iſt : nachdem ihm von den deutſchen Abſichten Kennt⸗

nis geworden war , war Belgien berechtigt , mit dem Garanten

ſeiner Neutralität , der an derſelben das allergrößte Intereſſe hatte ,

mit England , Beſprechungen abzuhalten . Dieſe Beſprechungen —

nicht zwiſchen den Regierungen , ſondern zwiſchen Militärs — ſetzten

die Verletzung der belgiſchen Neutralität durch Deutſchland voraus ,

nicht einfach einen deutſch⸗franzöſiſchen Krieg . Die Hilfe des Garan⸗
ten ſollte erſt auf Erſuchen Belgiens nach Verletzung der belgiſchen
Neutralität durch den anderen Garanten erfolgen .

Belgien iſt hieraus der Vorwurf eines Neutralitätsbruchs nicht

zu machen . Belgien war verpflichtet , als neutraler Staat , das Er⸗

ſuchen Deutſchlands um Durchmarſchrecht abzulehnen . In dem

5. Abkommen der zweiten Haager Friedenskonferenz über die Rechte

und Pflichten der neutralen Mächte im Landkriege vom 18 . Oktober

1907 heißt es :

Art . 1. Das Gebiet der neutralen Mächte iſt unverletzlich .
Art . 2. Es iſt den Kriegführenden unterſagt , Truppen⸗ oder

Munitions⸗ oder Verpflegungskolonnen durch das Gebiet einer

neutralen Macht hindurchzuführen .
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Art . 5. Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiete keine

der in den Art . 2 bis 4 bezeichneten Handlungen dulden .
Art . 10 . Die Tatſache , daß eine neutrale Macht eine Ver⸗

letzung ihrer Neutralität ſelbſt mit Gewalt zurückweiſt , kann nicht
als eine feindliche Handlung angeſehen werden .

Das waren die belgiſchen Rechte und Pflichten während eines
Krieges , die modifiziert waren , durch die auf ſeiner vertragsmäßigen
dauernden Neutraliſation beruhenden Lage . Wenn Belgien Deutſch⸗
land das Durchmarſchrecht gegeben hätte , wären England und Frank⸗
reich verpflichtet geweſen , in Belgien einzurücken , um die belgiſche
Integrität wiederherzuſtellen und Deutſchland abzuwehren . Belgien
hätte mit der Durchmarſchgewährung ſeine Neutralität aufgegeben
und den Vertrag mit ſeinen Garanten verletzt .

Deutſchland hat den Einmarſch in Belgien zu motivieren ver⸗
ſucht mit franzöſiſchen Abſichten , durch Belgien an den Rhein zu
rücken , und mit angeblichen Begebniſſen , die die Verwirklichung
dieſer Abſichten erkennen laſſen ſollten . Für eine franzöſiſche Grenz⸗
überſchreitung läßt ſich kein einziger ſtichhaltiger Beleg anführen ;
es iſt von deutſcher Seite ſogar feſtgeſtellt worden , daß der fran⸗
zöſiſche Mobilmachungsplan einen Einmarſch in Belgien nicht vor⸗
ſah . Was die belgiſche Mobilmachung angeht , ſo wurde die gleich⸗
mäßige Verteilung der belgiſchen Streitkräfte nach allen Grenzen
erſt nach Kenntnis der deutſchen Grenzüberſchreitung durch eine Ver⸗
ſchiebung nach Oſten geändert .

Es muß einmal von deutſcher Seite geſagt werden , wie ich es
in der Zentrumsfraktion und im Reichstag ſchon ſeit Jahren getan
habe , daß von einer belgiſchen Schuld nicht geſprochen werden kann ,
daß vielmehr Belgien ſo gehandelt hat , wie es handeln mußte , ge⸗
treu den Verträgen ſeiner Neutraliſation , und daß es falſch iſt , den
deutſchen Einmarſch in Belgien mit einer Schuld Belgiens zu recht⸗
fertigen . Dieſe Tatſache ſteht heute für den Wahrheitsfreund un⸗
erſchütterlich feſt . Die Folgerungen daraus ergeben ſich von ſelbſt .
Ich ſpreche nicht heute erſt ſo. Der Wahrheit muß jederzeit die Ehre
gegeben werden , außer man ſei der „ erbärmliche Wicht “ des alten
deutſchen Studentenliedes .

Der Fall Belgien iſt ein tragiſches Kapitel für Belgien
ſelbſt und für Deutſchland . Belgien konnte nicht anders handeln :
Deutſchland hingegen glaubte der ungeheueren Gefahr , die die Ge⸗
wißheit eines Zweifrontenkrieges in ſich barg , nicht anders begegnen
zu können , als durch ſchnelle Schläge den einen Gegner , Frankreich ,
niederzuwerfen , um dann zu verſuchen , die ruſſiſche Dampfwalze
aufzuhalten . Deutſchland glaubte , aus Notwehr den Einmarſch aus⸗
führen zu dürfen . Zweifelsohne iſt der deutſchen Regierung der
Einmarſch in Belgien ein ſchwerer Entſchluß geweſen , als ſie ſich
vor die tatſächliche Entſcheidung geſtellt ſah . Die Außerung der
deutſch⸗verantwortlichen Stellen , des Reichskanzlers und des Staats⸗
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ſekretärs des Auswärtigen , laſſen erkennen , wie tief die moraliſche
Bedeutung der Stunde ihnen bewußt war . Sie wußten , daß ein

Unrecht geſchah , und ſahen in dem Zwang der Verhältniſſe keinen

anderen Ausweg , als dies Unrecht auf ſich zu nehmen . Sie haben
es auch nicht zu bemänteln verſucht , und verſprochen , das Unrecht
wieder gut zu machen . Bei dieſer Geſinnung hätte man bleiben und

nicht den unglücklichen Verſuch machen ſollen , nachträglich ein großes
Rechtfertigungsmanöver mit unzureichenden und nicht immer zu —

treffend verwerteten Unterlagen zu unternehmen . Von dieſer Ge⸗

ſinnung aus iſt es auch unerträglich , wenn die Machtpolitiker in

Deutſchland zu dem Unglück Belgiens , das das unglückliche Land

1914 erlebte , noch die Verſtümmelung ſeiner Souveränität hinzu⸗
fügen wollen . Eine kraſſere Konſequenz des „ Sacro egoismo “ läßt
ſich nicht gut denken .

Auch die „ Fauſtpfandtheorie “ iſt den tatſächlichen Um⸗

ſtänden nach nicht haltbar und verletzt das chriſtliche Sittengeſetz . Es

geht nicht an , daß ein infolge ſeiner korrekten Haltung in unſagbares
Unglück geſtürztes Land letzten Endes noch Objekt eines Tauſch⸗
geſchäftes wird . Wer aus Notwehr zu handeln glaubte , muß den

Schaden , welchen er einem Dritten zufügte , erſetzen , wie es der

Reichskanzler am 4. Auguſt feierlich verſprach ; er darf aber nicht

ſeinerſeits noch eine Gegenleiſtung dafür fordern , daß er den frühe⸗
ren Zuſtand wieder herſtellt . Belgien iſt für Deutſchland kein

Fauſtpfand . Belgien iſt ſeine Freiheit und Selbſtändigkeit , ſein Zu⸗

ſtand vor dem Kriege wiederzugeben , und zwar kann dieſe Wieder⸗

errichtung des belgiſchen Staates am Ende dieſes Krieges nicht ge⸗

knüpft ſein an Bedingungen , die zwei andere Parteien zur Ausein⸗

anderſetzung in ihren Streitfragen aufſtellen .
Am 12 . September 1918 hat denn auch Vizekanzler von Payer

in ſeiner Stuttgarter Rede erklärt , daß Belgien „ ohne Belaſtung
und ohne Vorbehalt “ zurückgegeben wird , wenn die Gewißheit be⸗

ſteht , daß keine andere Macht Sonderanſprüche auf Belgien erhebt .
Damit iſt geſagt , daß der Vorſchlag des Papſtes in ſeiner
Friedensnote vom 1. Auguſt 1917 „vollſtändige Räumung Belgiens
mit Garantie ſeiner vollen politiſchen , militäriſchen und wirtſchaft⸗
lichen Unabhängigkeit gegenüber gleichviel wel⸗

cher Macht “ in Erfüllung gehen ſoll . Warum aber hat die deutſche
Regierung dieſes Wort nicht früher geſprochen ? Über der politiſchen
Geſchichte des Weltkrieges ſcheint für uns das entſetzliche Wort „ Zu
ſpät ! “ zu ſtehen .

Notſtand iſt es , auf den ſich Deutſchland für ſeinen Durchmarſch
durch Belgien allein berufen kann . Dieſer Begriff ſchließt die

Wiedergutmachung des durch die Ausübung des Notſtandes hervor⸗
gerufenen Schadens ein . Wenn der Völkerbund in Zukunft Wahrheit
werden ſoll , ſo iſt es nötig , daß man in ſeine Erörterung eintritt mit

dem Willen zur ſittlichen Pflicht . Eine ſolche ſittliche Pflicht aber iſt





— 130 —

weſentlicher Teil von ihr iſt . Den Schutz übernehmen die Bund⸗

ſtaaten mit der Annahme der Verfaſſung ſelbſt , indem ſie in den

verfaſſungsgemäß — Fällen ihre u gemein⸗

ſamen Aktionen zur Verfügung ſtellen . Der Völkerbund iſt dem

Sinne nach eine höhere Gemeinſchaft der Völker , in der die Völker

ſich zu gemeinſamem Schutz des Frriedens zuſammenſchließen, in der

Art
——

auf Gegenſeitigkeit , in der der einzelne Teil

mit dem Recht auf Schutz für ſich ſelbſt die Verpflichtung zum Schutz

für die —. — übernimmt . Dadur ich hat jeder Bundſtaat das

größte Intereſſe , von ſich ſelbſt aus den Frieden zu wahren , da ein

Auflehnen gegen die Verfaſſung durch die Gegenaktion aller anderen

Bund ſraateen ausſichtslos wird .

Die Verfaſſung des Völkerbundes muß ſich auf drei Grundfrager

erſtrecken , auf die Frage der Organiſation , der Grund⸗

geſetze und der Exekutive des Völterbundes .

Die Verfaſſung muß klar , kur und leicht
— 19

ſie das Geſamtgut der ganzen Welt ! werden kar

in ihren Schi ten lehren können . Handelt es ſich auch der Form na

um einen Staate 8
und , ſo ſoll doch in der Sache mehr erreicht

werden : ein Völkerbu n d. i e Völker ſelbſt in allen ihren

Gliedern müſſen lebendigen Anteil nehmen an der neuen Organi⸗

—— ſie müſſen dieſe ganz in ſich aufnehmen und ; zähe gegen jeden
Angreifer verteidigen . Darum darf die Verfaſſung nur wenige

Grundgeſetze enthalten ; ſie ſoll nur das Bleibende sſprechen . Wie

die Staatsverfaſſung auch nur die Grundl Staatslebens
um ſch und das weitere der ordentl ichen Geſetzgebung überläßt ,

ſo muß es auch bei der Verfaſſung des Völkerbundes ſein . Auf der

Grundlage der Verfaſſung werden
—ꝗ—

allgemeingültige Ab⸗

kommen aufgebaut werden ; dieſe alle aber jetzt ſchon zu ſchaffen , iſt

ganz unmöglich und würde ſ ehr wahrſcheinlich den Völkerbund —
nicht entſtehen laſſen . Die Verf faſſung des Völkerbundes kann auch

nicht an die Stelle der Verfafſungen dder Bundſtaaten treten : ſie f60

vielmehr dieſe voraus , läßt ſie unberührt t und baut auf ihnen auf .

Der Völkerbund kann nicht ein Völker gemiſch werden ; er beruht viel⸗

mehr wie jede erfolgreiche internationale Organiſation auf einer

kräftigen nationalen Grundlage ; ſind alle Weltverfaſſungen

und ähnliche als ausſichtsloſe ——
abzulehnen .

Je dünner ſich der Völkerbund — namentlic ch im Anfang — macht ,

deſte0 kräftiger entwickelt er ſich .

Der Entwurf der Verfaſſung enthält daher auch nur das abſolut

Notwendige und Erforderliche ; er wurde aber ausgearbeitet , um den

ganzen Gedanken mit allen ſeinen Ausſtrahlungen , Vorausſetzungen

und Folgerungen , ganz konkret erſcheinen zu laſſen . Es herrſcht gar

kein Zweifel , daß dieſer Entwurf — es ſind mir nur ganz wenige

andere bekannt — nicht in allen Teilen die endgültige Verfaſſung

ſein wird ; er wird ergänzt und ! verbeſſert werden können , aber ſeine
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gegenüber dem Krieg zwiſchen zwei Außenſtaaten herbeizuführen .
Hier wäre eine Differenzierung der Stimmenzahl angebracht . Man

könnte ſie aus einer Kombination von Größe der einzelnen Bun

ſtaaten und Kopfzahl der Bevölkerung finden ( wobei die Kolonien

der Fläche nach nicht mitgerechnet werden dürfen ) . Der Einfachheit
halber würde es ſich empfehlen, das Stimmenverhältnis nach dem

Maßſtab der Koſtenbeiträge , der auch die Kopfzahl
feſtzuſtellen . Eine ſolche ?Abſtufung wäre nichts Ungewöhnliches . In
der deutſchen Reichsverfaſſung iſt jeder Bundesſtaat gleichberechtigt ,
trotz ziemlich weitgehender Di ifferenz ierung der Bundesratsſtimmen .

Trotzdem fühlt ſich etwa das Fürſtentum Lippe⸗Detmold gegenüber
dem Königreich Sachſen bundespolitiſch nicht benachteiligt . Um es

nochmals zu ſagen, die Rechtſprechung hat mit dem Stimmenverhält

is überhaupt nichts zu tun , von dem
B. U855 ötimm ienordnung laufen keine Fäden z

U

ückſichtigt,

1

8

Bildung die ſtreitenden Teile den g 18151
ſein Urteil nicht nach der politiſchen
.1ondern nach dem Recht ſpricht .

Im allge e⸗ t ſollten die Abſtimmungen

Gr undſatz der abſoluten Mehrheit erfolgen . Für 8

änderungen wäre eine qualifizierte Mehrheit zu er Kein
Staat dürfte etwas —— gen einzuwenden haben , daß der Vorſitz in
den 3 rſitzungen

dden Großſtaaten vorbel halten bleib ht ihrer

politiſchen, ſo ihrer allgemein ten ziviliſatoriſchen und kulturellen
Bel deutun g willen . ächte der er tten in jährlicher
Abwechſ lu inne , er mechaniſchen
Reiher ·in franzöſi

die franzöfiih
nach dieſer Sachlage jeder

eine Beevorzugung des betreffe

Abwechſeln in der Sprache
r zundakten führen würde , was unmögl

Frankreich dieſe alte Tradition ruhig laſſen .
i

lung der Ko ſten des Bureaus auf die

einzelnen undſtaaten liegt das Beiſpiel des internationalen
Bureaus im Haag Die Beitragsverteilüngeu

den die es olkseeins

die

nationale Spra
eine andere

an dererf eite

Koſten in Bern vereinbart

des Vi zu differe nzierend, paßt im Ar auch
wenig in

sine
Eintei ilung der Bundſraaten in drei

Klaſſer
f l

nterſck ied gemacht werden
˖ auswärtigen Staaten

vohner haben , und demhaben fſole

Reſt . tſprechend der Größe der

in i hes der Koſten zu über⸗
Sehnnenn haben.



1

50⁰ ber di ganiſatic des Völkerbi
1 n ten in Ge ſtand der

3 8 FVIII IiAre Fe fruher die Staaten
IU en zuſammentreten , deſto eher tritt 8

— U 1 U
d 2 eſetz
C 8 k

d häng igt .
re 2 einer 3 Er
n von Konflikte

i

0 dur ondern
je bruches .
B cht garantiert

1 keine Organe

Se Verfaſſi ung ob gei iber
ſeitel ines Bundſtaates kommen

V ht ange ehören den Staates .

ſick die V hoch zu halten un
ihre es
ſtelle 6 ölker des in der

kan derſpenf Bundf
kann n, d ein 2

0 n n E
9 ufen 0 8

i deſſen 51 dſeliger andl
Es 1 af oder mi

˖ Bundſtaat kehrt
A 1 trifft Anſtalt
wirtſchaftl über den Haufen
verletzt g die ewigen
Staaten

Ex vaktion des rbundes nachzukommen ,
trgende Freiheit des Welt — in
dieſen flichten ſich die Bundſtaaten , je
der

V den Mitteln

de 1. durch Abbr
2. durch v

Perſonen

Rechte neutraliſie
einen Verpflichtungen bei einer

poſtaliſe

deren Aus

tarten des

dieſen
Welt

zu ihrem

Verfũ gu ng

genannten

rſtrecken . Es

0 chleds

rter

oder

75 ge

nach

gem
h0

in

allen

er ſtellt

Gradedem

98 di loma

erung

wirt⸗

Uuc

Olli
f hhen ,



2

———

Wemnmms“ . —

136 —

ſchaftlichen , finanziellen Verkehrs mit ihm . Beide Maßnahmen
werden in meiſten Fällen genügen , um den widerſpenſtigen
Staat von 53 55
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Genü Abſperrungsmaßnahmen des Völkerbundes nicht , umgen 01

einen die Verfaſſung — — henden oder verletzenden Bundſtaat von

feindſeligen Handlungen abzuhalten , überſchreitet er im Gegent eil

ſeine Grenzen gegen einen oder mehrere Bundſtaaten , oder geht ein

dem Völkerbund nicht angehörender Staat zu feindſeligen Hand⸗

lungen vor , ſo tritt eine gemeinſame militär iſchee und

maritime Aktion zu den vorherigen Maßnahmen hinzu . Schon
bei einer für einen Bundſtaat militär bedrohlichen Lage trifft
der Völkerbund alle vorbereitenden Maßnahm ien, wie verſtärkten

Grenzſchutz , Zuſammenziehung der einzelnen Kontingente der Bund⸗

6

21

3 uſw. Bei dem erſten Anzeichen der Grenzüberſchreit tung
oder Beſchießung bundſtaatlichen Gebietes erfolgt der Einmarſch in

ele⸗nd , auch wenn eine formelle Kriegserklärung nicht vorher⸗

gegangen iſt . Das Kommando über das Kontingentsheer führt der

Oberbefehl⸗ shaber der Stre eitkräfte des angegriffenen Landes unter

Mitwirkung eines von Generalſtabso ffiizieren der Kontingente

gebildeten Stabes . Man wird das nach den Erfahrungen des Welt⸗

krieges , in welchem in Zuſammenſetzung der re durch die ver⸗
.

ſchiedenſten Nationalitäten und an einheitlicher Führung derſelben
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des Völkerbundes bleibt iſt viel ſchlechter daran : er gleicht einem

nicht organiſierten Arbeiter , der ſich freiwillig aller Vorteile be⸗

geben würde, die die organiſierte Arbeiterſchaft ihren Mitgliedern

bringt . Das Riſik 0 eines Krieges für einen Bundſtaat oder einen

anderen Staat erhöht dadur ch, daß er im Unterl liegensfalle —

daran iſt nicht zu zweifeln , daß er unterliegt — die Koſten für 58
Ausgaben , die die Bi ndſtetaaten bei ihrer Eetien
und für alle Schäden , die der Krieg dem angegriffe

1U
1

und alle anderen Bundſtaaten etwa gebracht hat ,

In dieſem — spunkt liegt ein ungeheurer
Bund 0

—ꝗ ten , die Verfaſſung zu reſpektieren und —
etwa außerhalb des Völkerbundes bleiben wollen , demſel
treten , 8 mindeſten aber ſich jeder feindl ichen Pol itik

Bund zu enthalten . Für den Fall , daß ein feindſeliges
eines Bund⸗ oder Außenſtaates gegen

Wen Völkerbund

Meer übergreifen würde , würde eine aus Einheiten der B

zuſam eſetzte Flotte in Wirkſamkeit nu

gegebener alls nötigen militäriſchen Aufg

des Fei auch die
—. —

haben , die
der Bundſtaaten auf demMeere ſicherz zuſtelllen .

Der Völkerbund hat ſomit viel wirkſameree Machtmitte

Verfügung als das heutige Rüſtungsſyſtem ; er tritt mit

Autorität auf als alle Marsgötter der Welt ; er wird ſei

immer durchſetzen . Wer ſich dem Völkerbund 8en 9991
nicht zu fürchten, daß das Recht des Bundes oder das des

Schiedsgerichtes ni d eſetzt oder nicht vollzogen werden könnte .

Es iſt aud nkbar,d daß zwei außerhalb des Völker⸗

bundes befindlich en mite988497 in Krieg geraten . In dieſem
Falle entſcheidet Völt erbund nach Abſtimmung ſeiner Glieder,

welche Haltung für den Völkerbund die günſtigere und zweckmäßigere
iſt , Neutralität oder Verkehrsboykott . Die Entſcheidung kann je

nach den Umſtänden ſowohl nach der einen als nach der anderen

Seite ausfallen . Jedenfalls würde die beſchloſſene Haltung beiden

kriegführenden Staaten gegenüber gleichmäßig einzunehmen ſein .

Dieſes Kapitel ſoll nicht geſchloſſen werden , ohne daß noch einmal

darauf hingewieſen wird , daß die Stärke
des

Völkerbundes , wenn er

zuſtande kommt , nicht nur in ſeinen kutivmitteln — — —auch in ſeinemmoraliſchen Gehalt ; nicht die Exek

rde

de

m

a0 ˖

Völkerbundes iſt die Gewähr , daß er zuſammenbleibt u nd ſeine Be⸗

üllt , ſondern das moraliſche Element , mit dem er diedeutung erfüllt ,

das Recht , an Gemeinſamkeit , an Frieden bindet .Nationen an



ierzehntes Kapitel

Die neue Zeit .

Der — als Ziel unterliegt in der Beurteilung , die er
dem ickſal aller neuen Ideen , die Wirklichkeit werden

und 38 1. Als eine ſchöne Idee , gewiſſermaßen eine Dich⸗
ein Traum will ihn auch der Gegner gelten laſſen . Aber

s ſich darum handelt , dieſes Ziel in die Tat umzuſetzen ,
en die Bedenklichen und Bedächtigen und wollen es erſchlagen ,

unfähig ſind , das zur Tat Drängende des neuen Geiſtes zu
verſpüren ; ſie bleiben am Alten hängen , am „ Bewährten “ , in Wirk
lichkeit Nichtbewährten . Ihre geiſtige Arbeit erſtreckt ſich nicht dar8
auf , am Bau des neuen mitzuhelfen , ſondern die Balken herbeizu⸗

rager n das Alte zu ſtützen . Grey ſagte in ſeiner Schrift : „ Wenn
ein Entwurf , der bisher im Reiche der Ideale in nebelhafter Form
ſchwebte , feſte Geſtalt anzunehmen beginnt , dann erhebt ſich da

gegen ein gen ger Sturm . Nicht nur die bekämpfen den Plan ,
die überhaupt jedem Ideale eine Gefahr ſehen , 3 — auch
manche Anhänger werden zaghaft angeſichts der bei der praktiſcher
Durchführung ſich ergebenden Schwierigkeiten . “

allen Völkern ſind die NMachtpolitiker die Gegner einer
zeſtaltung des zwiſchenſtaatlichen Daſeins . Sie halten die

Zukunft der Menſchheit am beſten geſichert , wenn die nationalen

Intereſſen des eigenen Landes rückſichtslos gegen die Geſamtheit
verwirklicht werden , wenn in der internationalen Politik wie bisher
nur die Macht ſpricht , wovunter ſie natürlich immer nur die eigene
Macht verſtehen ; ſie wollen den Krieg als das Mittel dieſer Politik

0
Vielfach ſind ſie Romantiker des Krieges

den Andersdenkenden damit ſchmackhaft machen wollen ,

etwas Heiliges , die Menſchheit Beglückendes , ja als

göttlichen Weltordnung bezeichnen , derart , daß der
e ſich in dem Donner der Kanonen und in dem Ge

metzel der 85hlachten verkörpere . Wer ſich nach den Erfahrunger
Krdieſer vier iegsjahre noch unterſtehen würde , in einer Volksver

ſammlung d erartige Blasphemien , denn ſolche ſind es , auszu⸗

ſprechen , wi i50 wohl nicht mehr heil aus dem Saal herauskommen
Jeder hat vor ſeiner Tür zu kehren . Die Alldeutſchen haben mi
Entzücken in ſündhafter Weife vor dem Kriege und auch noch wäh⸗
rend des Krieges mit ſolchen Ob ſie nunrſtellungen geſpielt

s iſt gewiß , wenn bei Friedens⸗

ſchluß die Soldaten von den Feld rn des Grauens zurückkehren wer⸗
den , werden ſie ſich Verherrlichungen des Krieges zu verbitten
wiſſen . 11 Millionen Tote , 19 Millionen Kriegsbeſchädigte , der

Verluſt von mehr als einem Fünftel des Wertes der ganzen Welt

war die Geſamtbilanz des Krieges bis zum Me
i

Vor

kuriert ſind , iſt fraglich : aber ein
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Deutſchla ndhat das größte Intereſſe an einem
allgemeinen Völkerbund 0 hne Gruppenbildung .
Ein Kontinentalvölkerbund könnte ihm keinen Erſatz für den wirt
ſchaftlichen Verluſt ſeines weſtlichen Handels geben . Von dem ge⸗
ſamten deutſchen Handel in der Höhe von 20 Milliarden
kamen 4 auf den Handel nach dem Weſten . Ob der Kontinent
allein , ſelbſt bei intenſivſtem Ausbau des Oſtens , dieſe 15 Milliar
den des deutſchen Warenumſatzes 1wettmachen kann , iſt mindeſtens
ſehr zweifelhaft . Beſtehen zwei Völkerbunde , ſo werden neue Rüſtun
gen wieder in Erſcheinung treten , da beide Völkerbunde ſich natur⸗
gemäß feindlich gegenüberſtehen werden . Gerade ein Hauptzweck
des Völkerbundes , die Völker von der Belaſtung durch Rüſtungen
zu befreien , damit die Völker ſich ihrem Wiederaufbau zuwenden
können , würde durch einen Rontineutalvölkerbund illuſoriſch gemacht .
Ein neuer Weltenbrand müßte entſtehen .

Bedenken gegen einen allgemeinen Völkerbund unter Einbe

ziehung der Vereinigten Staaten und England ſind alſo nicht nur
ſinnlos , ſondern im Gegenteil : die deutſchen Interef ſs8 n

verlangen , daß Deutſchland nur einem Völkerbund beitritt ,
die Alte und die Neue Welt umfaßt . Es kann nicht dringend —. — 9
darauf hingewieſen werden , wie es an anderer Stelle ſchon geſchah
daß der Glaube , der Ge eſchäftsſinn werde die Kluft zwiſch
Alten und der Neuen Welt automatiſch überbrücken , auf einer außer⸗
ordentlich naiven moraliſchen Unterſchätzung der angelſächſiſchen
Mächte beruht . Kein Menſch wird die Forderung aufſtellen , daß
wir uns deswegen den Angelſachſen — — ſollen . Die Vor

ausſetzungen zum deutſchen Beitritt in einen Völkerbund ſind ge⸗
geben . Ohne Freiheitder Meere , offene Tür , wirt

ſchaftliche Gleichberechtigung und eine ange⸗
meſſene Beteiligung Deutſchlands an der Er⸗

ſchließung Afrikas wird Deutſchland einem
Völkerbunde nicht beitreten . Aber eine Weige
rungzur Abrüſtung unſererſeits darfkein Grund
unſerer Nichtbeteiligung an dem Völkerbund
werden .

Die Entente ſtellt als ihr Hauptziel die Beſeitigung des „ Mili⸗
tarismus “ auf . Lloyd George hat einmal gefagt, es handle ſich
nicht nur um die Beſe eitigung des Militarismus in Deutſchland .
ſondern auch um den in England und in anderen Ländern . Die

ſtung muß natürlich bei allen Völkern gleichzeitig ge⸗
ſchehen , es muß eine Sache auf Gegenſeitigkeit ſein und

ebenſo ſich auch auf den „ Marinismus “ erſtrecken . Aber nicht
die Zahl der Soldaten und die Menge der Geſchütze machen den
„ Militarismus “ , ſondern der brutale Geiſt der Gewalt , der mit dem

Schwert alles erledigen will und darum auch die Oberhand in der
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Fernkanonen auch keine große Rolle mehr , auch das Puffer⸗

ſtaatenſyſtem nicht , und die Handels⸗ und Verkehrsfreiheit , die

durchgeführte Anerkennung der Gleichheit des ee
s an den

der Welt , nimmt der Territtori in Verbind ng mit

r Rohſtofffrage viel von ihrer
Aber an ſich iſt auch im Rahmen des Völlerbundes
auch der territorialen Entwicklung gegeben
kein glitiſcho 0 de 10 39
kein politiſches Er tarrtſein bedeuten . Im

niedaß Fragen nicht mehr durch
friedli iche Abmachungen, oder durch das Sck

enn man ſich bewußt bleibt , daß die Verpflichtun die der

Völkerbund mit ſich bringt , auf Gegen ſeitig keitl beruhe
gleichber rechtigt ſind , daß jeder Staat für den Verzicht

hränkter Auswirkung ſeiner Souveränität den Schutz durch

die Gemeinſamkeit der anderen Staaten als Gegengabe erhält , gibt

n Bedenken , das groß genug wäre , um den Völ
kerkund,

ütung von K bezweckt , in
‚˖

ine Opfer , das die r
ſich gegenſei

Gewalt verzichten , ſteht in keinem Verhältnis

Verluſten an Gut und Blut , die — Krieg

g gefährdet das Privat D

die Völker noch nicht reif ſind für eine ölkergen ieinſchaft , wird durch
die Kundgebungen aus allen Ländern ſchlagend widerlegt . Wer

von M—. —
riſierung ſeines Staates ſpricht , macht ſich von d

htsverfahren eine falſche Vorſtellung . Das Recht win

von einem Forum der Staaten geſprochen , ſondern von Schied

ichtern , bei deren Wahl die ſtreitenden Völker bete

daß die ernannten dsrichter oder
O

n Europas ein parteiiſches Urteil
fe

— ihre Ehre darin ſetzen ,i
en werden ?

jren Namen

keit zu beflecken . Wer die Frage nach der

1

ten Objektivität ins Treffen führt , leugnet damit
berhaupt 855 Urteil , er müßte auch jedes Ger ichtsurt

Und doch beruht unſer ganzes Rechtsleben auf der

durch Perſonen .
Selbſt geſetzt den Fall , daß man in Betracht zieht , daß ein Fehl⸗

urteil möglich iſt , ſoll man ſich dieſe weit abliegen
N öglichkeit von dem Schiedsgericht des Völkerbundes abhalten laſſer

Volk , das eine Entſcheidung im Kriege ſucht , e

heit , daß die Entſcheidung zu ſeinen Gunſten ausfäll t ? Auch

Krieg iſt mit der M öglichkeit eines Fchlurteils dder Gewalt zu

Der Krieg hat nicht mehr Gerwißheiten, bietet nicht
mehr Ausſichten für ein gerechtes Urteil , wie ein Schiedsgericht ,
das wenigſtens keine ungeheuren Opfer an Gut und Blut koſtet .
Ein Fehlurteil wäre immer noch billiger als ein

orener Krieg .

RR



5 80 nwir m Vertrau

Völkerbundes heran . Der G
18 E uUnder11 N N U

Mit den bisherigen Methoden der Politik kommt

die Menſchheit nicht mehr weiter .

dieſem Krieg ſein blutigſtes Meiſterſtück geleiſtet :
es ſchrankenloſen individualiſtiſchen Staats
ebens iſt banker ie Völker ſehen ein , daß die Betonung

nen Intereſſenge Hemeinſchaft erſchlägt ; ſie erleben
em Entſetzen , daß nicht ungeſtraft einer Methode hin

haben , deren Befreiung von allen ſittlichen Rück
ſichte ſt. Die Völker fangen an zu lernen , auch die real
politiſche Macht der ſittlichen Kräfte einzu
ſch ä und zu erkennen , daß ohne Geme
kein U ernder Fri hne PNeun uUernde Frite 1 neE J
des ſtaatlichen Egois
möglich iſt Jeder Staat w

Kriegsbilanz überſchaut , daß nationale ehauptung
Zukun identiſch ſein wird mit „ * der
Gem tſchaft . die biologiſche Auffaſſung des taat lichen

sgedanke geht wiede
die Völker zur Einke 0

rforſchung . Derſchriſtlichen D e
die Zukunft ; ſie bringt die Ordnung in das Leben der Völker
Dem eißt Ordnu

9
und Recht , aber nicht Gewalt

und Ungebundenheit , Anarchie und Selbſtmord der Völker . Wer in
irgendeinem Lande den Mut hat , ſein Volk mit überlegener Geſte

serforſchung freizuſprechen , mag es tun . Er

zeit nicht vernommen haben und
wird

We ſicherlich ve 0 das ſin Mütter und Frauen
Sie ſind die großen Verbündeten des Völkerbundgedankens

haben als Mütter , Gattinnen und Schweſtern Ungel in

Krie ſie ſind es , die die neue Zeit mit ganzer Inb

die denen das Leben ſchenken , die die Träger des neuen

Wie ſie im Kriege die ſtille
Pfli cht des Ent

ben, werden ſie durch ihr

ind ihre durch Leid geläuterte Erzi
nit allen Faſern an der aus der

ti

gens und Verzichtens ausgeübt

5 17 un —nen ewigen Idee von der Solida
18d

8 reudige Bejahe neuen e8S d

Gemeinſchaft der Völker us dem deut
B o k n. Durck itſche Geſck jeht d
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Art . 7.

Art . 8.

Art . 9.

Art . 10 .
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1. Klaſſe um
das

Dreifache , für die

2 „ „ Doppelte .

Die Bundſtaaten ſind zum Zwecke der Verteilung der

Koſten wie folgt eingeſtellt :

1. Klaſſe : Alle Staaten , welche Botſchaften entſenden .
2. Klaſſe : Alle übrigen Staaten mit mehr als 5 Mil⸗

lionen Bevölkerung .
3. Klaſſe : Alle übrigen ſouveränen Staaten .

Die Koſten des Bureaus werden auf je 5 Jahre vorher

berechnet .
Die Koſten , die den beitretenden Staaten zur Laſt fallen ,

werden von dem Tage des Beitritts an gerechnet .

Zweiter Titel : Grundgeſetze .

Erſtes Kapitel : Selbſtändigkeit der Bundſtaaten .

Der Völkerbund gewährleiſtet den territorialen Beſitz eines

jeden Bundſtaates ſowie den ungeſtörten Beſitz der Kolonien

der Bundſtaaten .

Jeder Bundſtaat iſt in ſeinen innerpolitiſchen Angelegen⸗
heiten völlig unabhängig und in außenpolitiſchen Angelegen⸗
heiten im Rahmen der Verfaſſung des Völkerbundes .

Jeder Bundſtaat nimmt in ſeiner Strafgeſetzgebung eine

Beſtimmung auf , wonach beleidigende oder verhetzende
Außerungen gegen andere Völker oder Staaten in der Preſſe
oder in anderen Druckſchriften unter Strafe geſtellt werden .

Jeder Bundesſtaat verpflichtet ſich, auf Wunſch eines

anderen Bundſtaates in ſeinem amtlichen Preßorgan tat⸗

ſächliche BerichtigQungen aufzunehmen und ſämtliche Be

richtigungen anderer Bundſtaaten in demſelben amtlichen
Preßorgan nachzudrucken .

Zweites Kapitel : Ewig neutrale Staaten .

Die Staaten , deren Regierungen unter Zuſtimmung der

Volksvertretung ihre dauernde Neutraliſierung ausſprechen ,
werden von allen Mitgliedern des Völkerbundes als dauernd

neutral anerkannt und genießen den geſamten Schutz des

Völkerbundes .

Gegen jede Verletzung der Neutralität , von wem eine ſolche
ausgehen mag , wird der Völkerbund mit allen ſeinen Macht⸗

mitteln vorgehen .
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bühren, Steuern oder Abgaben , noch belegt er ihn mit

Zuſchlägen oder einem Ausfuhr⸗ oder Einfuhrverbot , von

denen nicht auch die gleichartigen Erzeugniſſe irgendeines
anderen Bundſtaates oder eines dem Völkerbund nicht an⸗

gehörenden Staates getroffen werden .

Insbeſondere wird jede Begünſtigung und Er Eichternn
jede Be efreiung und Ermäßigung der Ausgangs⸗ und Ein⸗

gangszölle , welche ein Bundſtaat einem zweiten Bundſtaat

oder einem dem Völkerbund nicht angehörenden Staat

rnd oder zeitweiſe , ohne Gegenleiſtung oder mit Kom⸗

ation zugeſteht , ohne weiteres und bedingungs⸗ , vor⸗

behalts⸗ und kompenſationslos auf die Boden⸗ und Gewerbe⸗

erzeugniſſe ſämtlicher anderer Bundſtaaten ausgedehnt
werden .

3. Für die erſten zehn Jahre nach Gründung des Völkerbundes

wird — Überſchuß an Roherzeugniſſen , den jeder Bund⸗

ſtaat beſitzt , zwiſchen den anderen Bundſtaaten nach einem

Schlüſſel verteilt , deſſen Aufſtellung und Ausführungs⸗
beſtimmungen in einem beſonderen Abkommen unter Zu⸗
grundelegung der Einfuhr des Jahres 1913 in den ein⸗

zelnen Bundſtaaten und nach den durch die Kriegswirtſchaft
hervorgerufenen und im zu be⸗

friedigenden beſonderen Bedürfniſſen der einzelnen Bund⸗

ſtaaten feſtgelegt werden .

Sechſtes Kapitel : Freiheit des Weltverkehrs .

24. Die im Völkerbund zuſammengeſ⸗hloſſenen Staaten erkennen

den völkerrechtlichen Grundſatz der Freiheit der Meere an .

Die Meerengen und meerverbindenden Kanäle , ſoweit

nicht beide Ufer im Beſitz desſelben Bundſtaates ſind , werden

internationaliſiert .
Ihre Befeſtigungen werden gehalten und bewacht von

einem Kommando , das aus Kontingenten aller Bundſtaaten
ht und von einem Delegierten der neutraliſierten Staaten

abwechſelnd je drei Jahre befehligt wird . Die genaue Zu⸗
‚

ung des Kommandos und die Reihenfolge des
4 in einem beſonderen Abkommen geregelt .

die Bundſtaaten proklamieren die Sicherheit des Privat⸗
eigentums auf hoher See .

Seebeuterecht und Blockaderecht ſind aufgehoben .

Sioe 9 2 dos Rfſack Ros 3
27. Die Ausübung des Blockaderechtes bleibt dem Völkerbund

und nur dieſem als ſolchem vorbehalten gegenüber einem
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